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4. VDIV-Sommerakademie

23. bis 27. August 2021 · Schlosshotel Fleesensee

Endlich wieder raus! Endlich wieder netzwerken und weiterbilden!

Der VDIV Deutschland lädt zur 4. VDIV-Sommerakademie 
an die Mecklenburgische Seenplatte ein.

Sollte die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfi nden, erstatten wir 
Ihre Teilnahmegebühr selbstverständlich zurück.

Familienurlaub möglich!
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Vertreterversammlungen,  
Handlungsempfehlungen und neue Prozesse

EDITORIAL

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen und Leser,
seit über einem Jahr leben wir 
mit der Corona-Pandemie und 
sind noch immer weit entfernt 
von der Rückkehr zur Nor
malität. Gänzlich untypisch 
für unsere Branche: der einge-
schränkte direkte Austausch mit 
den Eigentümern. Wo sonst 
eine Eigentümerversammlung 

die nächste jagt und wichtige Entscheidungen getroffen werden, 
bleibt es derzeit vergleichsweise ruhig – mit gravierenden Folgen: 
Wichtige Beschlussfassungen bleiben auf der Strecke, die Klima- 
und Mobilitätswende stockt, mittelständischen Handwerksbetrie-
ben droht infolge fehlender Aufträge die Insolvenz.

In einem alarmierenden Schreiben an die Bundesregierung for-
derte der VDIV Deutschland daher jüngst, die Regelungen zum 
Abhalten von Eigentümerversammlungen für das Jahr 2021 
im Rahmen der Notfallgesetzgebung deutlich zu lockern. 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum reine Online-Formate, wie 
sie während der Pandemie im Vereins- und Aktienrecht bereits 
explizit ermöglicht wurden, nicht auch für Eigentümerversamm-
lungen gelten. Die Relevanz dieses Themas zeigt sich nicht nur in 
der medialen Resonanz auf unseren Appell, auch aus der Politik 
und unserer Branche haben wir hierzu viel Zustimmung erhalten. 
Umso bedauerlicher ist es, dass unserer Branche der Spielraum 
für reine Online-Formate auch in der aktuellen Krise weiter-
hin nicht eingeräumt wird, wie uns das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) kürzlich mitteilte. Es 
unterstützt allerdings das vom VDIV Deutschland vorgeschla
gene Instrument der Vertreterversammlung. Seit Beginn 
der Kontaktbeschränkungen rät der Verband Immobilienver-
waltungen und Eigentümergemeinschaften zu diesem Format 
und hat hierzu erst jüngst seinen Flyer mit zahlreichen Praxis
tipps rund um OnlineVersammlungen im Zuge der Reform 
des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) aktualisiert. Mitglie-
der der Landesverbände können den Flyer im Intranet des VDIV 
Deutschland herunterladen. 

Auf Umwegen kommt man eben auch ans Ziel – und damit 
zur energetischen Optimierung des verwalteten Gebäude
bestands. Viele hilfreiche Ansätze sowie wichtige rechtliche 
und praktische Hinweise hierzu finden Sie im Schwerpunkt-
thema dieser Ausgabe. Da auch die EMobilität eine zuneh

mend wichtige Rolle für Immobilienverwaltungen spielt und 
spielen wird, greifen wir das Thema nicht nur auf den folgenden 
Seiten auf. Der VDIV Deutschland hat zudem eine umfangrei-
che Publikation mit praxisorientierten Handlungsempfeh
lungen und Beschlussvorlagen zur EMobilität nach der 
WEG-Reform herausgegeben, die ausschließlich das komplexe 
und vielschichtige Thema Ladeinfrastruktur aus rechtlicher sowie 
kaufmännisch-technischer Sicht beleuchtet. Den 3.200 Mitglieds-
unternehmen steht die Veröffentlichung „EMobilität nach der 
WEGReform“ kostenfrei im Intranet des VDIV Deutschland 
zur Verfügung. Alle weiteren Interessenten können sie käuflich 
erwerben: www.vdivbeschlussvorlagen.de

Die Beschlussvorlage und Handlungsempfehlung ergänzt die im 
Februar veröffentlichte Publikation „Neue Beschlüsse nach der 
WEGReform 2020“ und sorgt zusammen mit den im Zuge 
der WEG-Reform umfassend überarbeiteten Musterverträgen 
für die Wohnungseigentums- sowie die Miet- und Sondereigen-
tumsverwaltung dafür, dass Immobilienverwaltungen für ihre 
tägliche Praxis auf dem Laufenden sind. Zudem haben wir aus-
schließlich für die Mitglieder der VDIV-Landesverbände eine 
„Mustervereinbarung für mobiles Arbeiten“ erstellt, da diese 
Arbeitsform im Zuge der Corona-Pandemie enorm an Bedeu-
tung gewonnen hat und noch mehr gewinnen wird. Die digitale 
Publikation ist kostenfrei über den jeweiligen Landesverband 
zu beziehen und steht im Intranet des VDIV Deutschland zum 
Download zur Verfügung. 

Am meisten fehlen vielen von uns wohl die zwischenmensch-
lichen Kontakte, der direkte Gedankenaustausch. Wir hoffen 
daher sehr, dass unsere Sommerakademie vom 23. bis 27. 
August im Schlosshotel Fleesensee sowie unser Golf-Cup am 
17. Juni im Weimarer Land stattfinden können. Bis dahin 
wünsche ich Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre im aktuellen 
Magazin sowie in unserer Sonderpublikation vdivDIGITAL, die 
erneut spannende Einblicke und innovative Impulse gibt für den 
 erfolgreichen Weg in die Zukunft.

Herzlichst

Ihr

Wolfgang D. Heckeler 
Präsident

Jetzt handeln!
Wertvolles Wis sen  

zur „E-Mobilität nach der  
WEG-Reform“. Erwerb unter  

www.vdiv-beschlussvorlagen.de 
Für Mitglieder kosten frei. 
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Sanierung wird 
attraktiver

Für langfristige Planung gibt es 
einen Extrabonus.

Die neue Bundesförderung effiziente 
Gebäude (BEG) ordnet und verein-
facht die Förderlandschaft grundle-
gend. Unter anderem wird damit die 
langfristige Sanierungsplanung deut-

lich attraktiver: Wer die Förderung 
einer Sanierungsmaßnahme in einem 
Wohngebäude beantragt, die zugleich 

Teil eines zuvor erstellten individu-
ellen Sanierungsfahrplans (iSFP) ist, 
erhält einen zusätzlichen Bonus von 
fünf Prozent der Sanierungskosten. 
Dieser Bonus muss nicht zurückge-

zahlt werden, selbst wenn weitere im 
iSFP vorgesehene Maßnahmen nicht 

zur Umsetzung kommen.

Da gerade in Wohnungseigentü-
mergemeinschaften häufig nur Ein-

zelmaßnahmen umgesetzt oder 
Schadensfälle zum Anlass für ent-

sprechende Maßnahmen genommen 
werden, fehlt oft die strukturierte 
langfristige Planung. Nun lohnt es 

sich, auch bei anstehenden kleineren 
Sanierungsmaßnahmen einen iSFP 
zu erstellen. Insbesondere Verwal-

tungen sollten etwa bei Übernahme 
neuer Liegenschaften prüfen, ob ein 
solcher Plan bereits erstellt wurde. 
Auch vor 2021 eingereichte Sanie-
rungspläne behalten nach der BEG 

ihre Gültigkeit.

Die Neuordnung fasst die Förderung 
von Maßnahmen zur Steigerung der 

Energieeffizienz und zur Nutzung 
erneuerbarer Energien zusammen 

und gliedert sie in Einzelmaßnahmen, 
Gesamtmaßnahmen Wohngebäude 

und Gesamtmaßnahmen Nichtwohn-
gebäude. Ausgereicht werden sowohl 
Investitionszuschüsse als auch För-

derkredite mit Tilgungszuschuss.

Wir für Sie!
AKTUELLE PUBLIKATIONEN DES VDIV 
DEUTSCHLAND: WIR MACHEN ZUKUNFT!

Als führender Branchenverband ist es unser Ziel, Sie bestmöglich in Ihrer 
Verwalterpraxis zu unterstützen. Dies sind unsere neuesten  Vorlagen 
und Handlungsempfehlungen, mit denen Sie zeitgemäß und sicher 
 aufgestellt sind:

 ■ E-Mobilität nach der WEG-Reform* 
Handlungsempfehlungen und Beschlussvorlagen

 ■ Neue Beschlüsse nach der WEG-Reform 2020* 
relevante Beschlussvorlagen & Kommentierungen

 ■ Musterverträge nach der WEG-Reform* 
für die WEG-, Miet- und SE-Verwaltung (WEG-Verwaltervertrag  
in Kooperation mit Haus & Grund Deutschland)

 ■ Teilungserklärung nach der WEG-Reform 2020 
Handlungsempfehlung und Muster für die zeitgemäße 
 Teilungserklärung

 ■ Die Online-Versammlung nach der WEG-Reform  
Praxistipps für Verwaltungen und Eigentümer – exklusiv für 
 Mitglieder der VDIV-Landesverbände!

 ■ Mustervereinbarung für mobiles Arbeiten 
Handlungsempfehlung – exklusiv für Mitglieder der  
VDIV-Landesverbände!

Politische Interessenvertretung
Auch politisch engagieren wir uns weiterhin als wichtigste Interessen-
vertretung der Branche – u. a. mit diesen jüngst fundiert vorgetragenen 
Stellungnahmen und Forderungen: 

 ■ Verordnung zur Änderung der Heizkostenverordnung  
Fristen modernisieren und Wettbewerb stärken!

 ■ 3. Verordnung zur Änderung der Mess- und Eichverordnung 
Forderung deutlicher Nachbesserungen bei der Verlängerung von 
Eichfristen von Wohnungswasserzählern

 ■ Richtlinie für die Förderung von Pilotprojekten der Seriellen 
Sanierung und flankierenden Maßnahmen  
Eigentümergemeinschaften und Privateigentümer von 
 Mehrfamilienhäusern in den Kreis der Förderberechtigten 
 einschließen!

*  kostenfrei für Mitglieder der VDIV-Landesverbände; darüber hinaus käuflich zu erwerben unter:  
www.vdiv-beschlussvorlagen.de
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Zwischenruf
Keine Eigentümerversammlungen, keine Ladeinfrastruktur 

Keine spezifischen Förderprogramme, keine Mobilitätswende

Von Martin Kaßler, Geschäftsführer VDIV Deutschland

I
 
 
 
m Jahr 2020 hat nur ein Bruchteil der 

jährlich anstehenden Eigentümerversamm-
lungen stattgefunden, und auch in diesem 
Jahr werden die Kontaktbeschränkungen 
aufgrund der Corona-Pandemie diese wich-
tigen Versammlungen in ihrer klassischen 
Form größtenteils verhindern. „Dann wird 
eben nicht über die Fassadendämmung oder 
den Anstrich des Treppenhauses entschie-
den“, mag sich der ein oder andere schul-
terzuckend denken. Dass hierdurch jedoch 
die Klima- und Mobilitätswende stockt und 
die Inhaber der rund zehn Millionen Eigen-
tumswohnungen samt vier Millionen Stell-
plätzen in Deutschland von den großzügig 
ausgelobten und immer wieder aufgestock-
ten Fördermitteln schlichtweg ausgeschlos-
sen werden, ist vielen nicht bewusst.

Der Grund hierfür ist einfach: Zwar räumt 
das seit Dezember 2020 geltende neue 
Wohnungseigentumsgesetz (WEG) jedem 
Wohnungseigentümer und Mieter das Recht 
auf den Einbau einer E-Ladestation ein. 
Doch ungeachtet dieses Rechtsanspruchs 
muss die Eigentümergemeinschaft über den 
Einbau beschließen. Der richtige Rahmen 
hierfür ist die Eigentümerversammlung. 
Kann diese aber pandemiebedingt nicht 
stattfinden, bleibt der willige E-Mobilist 

auf seinem Antrag sitzen – und das jüngst 
erneut aufgestockte KfW-Förderprogramm 
läuft komplett an ihm vorbei. Denn bis 
Eigentümerversammlungen wieder mög-
lich sind, dürften die Fördermittel schon 
längst ausgeschöpft sein.

Online-Eigentümerversammlungen 
dringend geboten
Abhilfe schaffen könnte ein (zeitlich 
begrenzter) Spielraum für Online-Eigen-
tümerversammlungen – analog zu den im 
Rahmen der Notfallgesetzgebung geschaf-
fenen Lockerungen im Vereins- und Akti-
enrecht. Das lässt der Gesetzgeber trotz 
wiederholter Appelle des VDIV Deutschland 
aber selbst in den aktuellen Krisenzeiten 
nicht zu. Hierdurch würde Wohnungsei-
gentümern die Teilnahmemöglichkeit an 
der Versammlung genommen, heißt es im 
Bundesjustizministerium – ein Argument, 
das nicht haltbar ist. Schließlich ist es jedem 
Eigentümer unbenommen, sein Stimmrecht 
einschließlich Weisung auf andere Eigentü-
mer oder den Verwalter zu übertragen – so 
wie bei jeder Präsenzversammlung, an der 
er nicht teilnehmen kann oder möchte. Wer 
jetzt denkt, dass das WEG doch Regelun-
gen für Online-Versammlungen enthält, 
hat damit zwar Recht. Doch um die neu 
geschaffene Möglichkeit zur Online-Teil-
nahme an einer Präsenzveranstaltung in 
der Gemeinschaft zu nutzen, muss diese 

hierüber zunächst beschließen – in einer 
Präsenzveranstaltung.

Auflegen von spezifischen Förder-
programmen für WEG unabdingbar
Was heißt das nun für die Zukunft? Zum 
einen brauchen wir die zeitgemäße Online-
Versammlung, damit sich Eigentümerge-
meinschaften auch in Pandemiezeiten 
intensiv über wichtige Maßnahmen wie 
energetische Sanierungen, Ladeinfrastruktur, 
altersgerechte Umbauten und vieles mehr 
austauschen und darüber beschließen kön-
nen. Zum anderen brauchen wir spätestens 
nach der Bundestagswahl auch endlich spe-
ziell auf Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten zugeschnittene Förderprogramme, um 
die Klima- und Mobilitätswende im Gebäu-
debestand voranzubringen, vor allem aber 
um die Erstinvestitionsschwelle abzusenken. 
Dabei geht es nicht nur um Mittel für den 
Erwerb von Ladeinfrastruktur. Seit Jahren 
weist der VDIV Deutschland darauf hin, 
dass Eigentümergemeinschaften beim Aus-
bau der elektrischen Gebäudeinfrastruktur 
unterstützt werden müssen. Denn wenn 
drei, fünf oder mehr Eigentümer ihr E-Mobil 
gleichzeitig laden möchten, treten die Prob-
leme schnell zutage. Und wer möchte schon 
sein Auto kilometerweit entfernt an der 
nächsten öffentlichen Ladestation auftan-
ken, statt es wie sein Smartphone bequem 
zu Hause zu  laden? Fo
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4. VDIV-Sommerakademie
23.–27. August 2021 | Schlosshotel Fleesensee

Sommer, Sonne, Weiterbildung: Die 4. VDIV-Sommerakademie 
heißt Sie herzlich willkommen! Es erwarten Sie ein informati-
ves Fachprogramm und erstklassiges Vergnügen – eine ideale 

Kombination.
www.vdiv.de/sommerakademie

29. Deutscher Verwaltertag
23.–24. September 2021 | Estrel Berlin 

Ein praxisnahes Fachprogramm, innovative Themen und ex-
klusive Netzwerkmöglichkeiten erwarten Sie beim wichtigsten 
Kongress für Immobilienverwaltungen und der größten Fach-

messe der Branche.
www.deutscher-verwaltertag.de

Forum Zukunft VI 
13.–14. Oktober 2021 | congress centrum Weimar

Prozessoptimierung, Digitalisierung und wirtschaftliche Bench-
marks: Setzen Sie sich intensiv mit der Zukunft Ihres Unter-
nehmens auseinander und heben Sie entscheidende Potenziale.

www.vdiv.de/forum-zukunft

6. VDIV-Golf-Cup
17. Juni 2021 | Spa & Golf Resort Weimarer Land 

Entspanntes Netzwerken auf dem Grün: Tauschen Sie sich 
aus, knüpfen Sie neue Kontakte und informieren Sie sich über 

aktuelle Entwicklungen in der Immobilienbranche.
www.vdiv-management.de/golf

3. VDIV-Golf-Cup Nord
30. September 2021 | Golfanlage Warnemünde

Vom weißen Ostseestrand direkt zum Abschlag auf den Golfplatz: 
Genießen Sie den ganz besonderen Mix aus Sport und Netzwerken 

auf einem der schönsten Golfplätze Norddeutschlands. 
 www.vdiv-management.de/golf-nord

Veranstaltungshighlights 2021

Spannende Vorträge, exklusive Formate, außergewöhnliches Ambiente – sichern Sie sich wertvolle Weiterbildungsstunden bei unseren
abwechslungsreichen Veranstaltungen und netzwerken Sie mit Kollegen sowie Partnern. 

VDIV-Online-Seminare: 
Weiterbildung vom Schreibtisch aus

Ob im Büro oder vom Schreibtisch im Homeoffice aus: 
Mit unseren Online-Seminaren können Sie entscheiden-
des Fachwissen auffrischen, aktuelle Fragen klären und 

sich wichtige Weiterbildungsstunden sichern. 

Alle Termine finden Sie unter: www.vdiv.de/seminare 
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Rechts
sicherheit 

gewinnen!
Hochkarätig besetzt ist es wieder, das 

Vortragsprogramm zum 29. Deutschen 

Verwaltertag, denn gesetzlich hat sich 

viel getan im vergangenen Jahr – ein 

erster Ausblick auf den bedeutendsten 

und zugleich größten Kongress der 

Branche, zu dem der VDIV Deutschland 

am 23. und 24. September nach  

Berlin einlädt.

Immer mehr Verwaltungen denken 
darüber nach, ihre Büros papierlos zu 
gestalten. Aber auch für alle anderen 
gibt es zahlreiche Anlässe, über die Digi
talisierung der Verwaltungsunterlagen 
nachzudenken: Was mache ich mit den 
Unmengen von Ordnern, die mir der 
Vorverwalter aushändigt? Wie dimen
sioniere ich künftig meine Lagerkapazi
tät? Um diese Fragen zu beantworten, 
muss man sich Klarheit verschaffen, wel
che Unterlagen wie lange im Original 
(auf Papier) aufzubewahren sind, wel
che Unterlagen unter welchen Voraus
setzungen digitalisiert werden können 
und was als Altpapier entsorgt werden 
kann. Das Referat stellt die rechtlichen 
Vorgaben dar und zeigt konkrete Hand

lungsmöglichkeiten auf:

Verwalter sollten die Entschei
dung nicht allein treffen, denn 
die Unterlagen gehören zum 
Gemeinschaftsvermögen und 
stehen somit im Eigentum der 
rechtsfähigen Wohnungseigen
tümergemeinschaft. Die Eigen

tümer haben daher durch Beschluss den 
Verwalter zur Digitalisierung der Unter
lagen zu ermächtigen. Eine Klausel im 
Verwaltervertrag genügt indessen nicht. 
Der Verwalter bedarf darüber hinaus 
einer Checkliste, dass Unterlagen wie 
Teilungserklärung, Pläne, Titel, Bürg
schaften, Vollmachtsurkunden, aktuelle 
beglaubigte Versammlungsprotokolle, 
laufende formbedürftige Verträge sowie 
SEPAMandate im Original verwahrt wer
den müssen. Rechtliche Vorgaben für 
den Prozess der Digitalisierung hat das 
Bundesfinanzministerium in den Grund
sätzen zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Auf
zeichnungen und Unterlagen in elek
tronischer Form sowie zum Datenzugriff 
(GoBD) zusammengefasst.

REFERENT
Prof. Dr. Florian Jacoby
Universitätsprofessor an 
der Universität Bielefeld 
sowie Direktor der dorti

gen Forschungsstelle für Immobilien
recht

DIE DIGITAL ISIERUNG VON 
 VERWALTUNGSUNTERLAGEN
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DIE E-MOBILITÄT NACH  
DER WEG-REFORM
Ist es eigentlich noch richtig, zu sagen: „Wir müssen jetzt Gas 
geben!“ Schon die genaue Reihenfolge im Namen des „Geset
zes zur Förderung der Elektromobilität und zur Modernisie
rung des Wohnungseigentumsgesetzes und zur Änderung 
von kosten und grundbuchrechtlichen Vorschriften (Woh
nungseigentumsmodernisierungsgesetz – WEMoG)“ vom 
16. Oktober 2020 (Bundesgesetzblatt 2020 I, 2187) belegt 
deutlich, welch große politische Bedeutung die Elektromo
bilität für den Gesetzgeber hatte; sie war der „(Elektro) 
Motor“ der Reform. Will man nunmehr – die weltweit füh
rende Automobilnation hatte das bekanntlich jahrelang ver
schlafen – Elektromobilität wirklich massentauglich machen, 
musste es gesetzlich in der Tat dringend erleichtert werden, 
Ladeinfrastruktur im Immobilienbereich zu errichten, nach
dem seit 2016 schon zahlreiche Vorstöße in diese Richtung 
im Sande verlaufen waren. § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 Wohnungs
eigentumsgesetz (WEG) verschafft seit 1. Dezember 2020 
dem einzelnen Wohnungseigentümer einen Anspruch auf 
Gestattung eigener Maßnahmen bzw. auf deren Vornahme 
in seinem Interesse durch die Gemeinschaft. Unabhängig 
davon kann zudem eine ausbauwillige Mehrheit viel leich
ter als noch nach § 22 Abs. 2 WEG alte Fassung über § 20 
Abs. 1 WEG fast beliebige bauliche Veränderungen durch 
einfachen Mehrheitsbeschluss vornehmen. Das Referat zeigt 
die rechtlichen Grundlagen, aber auch die Fallstricke, bietet 
Formulierungsvorschläge und praktische Hinweise, auch in 
eher abseitigen Fragen wie im Versicherungsrecht. Behandelt 
werden vor allem auch Kosten und Nutzungsaspekte sowie 
der ganz spezielle Anpassungsanspruch aus § 21 Abs. 4 WEG. 

Zudem wird es um die neuen bußgeldbewehrten öffentlich
rechtlichen Vorgaben in Sachen Ladeinfrastruktur aus dem 
Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade und 
Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität (Gebäude
ElektromobilitätsinfrastrukturGesetz – GEIG) gehen. Die 
Umsetzung dieser öffentlichrechtlichen Auflagen hat die 
Gemeinschaft über § 19 Abs. 1 WEG als Erhaltungsmaß
nahme zu beschließen. 

Im Überblick wird schließlich auch auf die weitgehend – aber 
nicht ganz – parallelen Ansprüche des Mieters aus § 554 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) eingegangen, vor allem 
auf Fragen zur wohnungseigentumsrechtlichen Um und 
Durchsetzung in vermieteten Teil und Wohnungseigen
tumseinheiten.

REFERENT
Wolfgang Dötsch
Richter am Oberlandesgericht Köln, mit 
Schwerpunkten im Miet und Wohnungsei
gentumsrecht sowie im Versicherungs, Ver

fahrens und allgemeinen Zivilrecht
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Das neue WEG
 FOLGE 3:  Bauliche Veränderungen

Von Prof. Dr. Arnold Lehmann-Richter, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin, und Dr. Felix Wobst, Notar, Gerolzhofen

I
 
 
 
n der Vergangenheit waren bauliche Ver-

änderungen nur unter sehr engen Voraus-
setzungen zulässig. In der Regel mussten 
alle Wohnungseigentümer oder zumin-
dest ein großer Teil von ihnen zustimmen, 
damit das gemeinschaftliche Eigentum 
über bloße Erhaltungsmaßnahmen hinaus 
verändert werden konnte. Weil das alte 
Recht dadurch sehr veränderungsfeindlich 
war, hat sich der Gesetzgeber für eine voll-
ständige Neuregelung entschieden. Dabei 
stand er vor dem Problem, die widerstrei-
tenden Interessen in einen angemessenen 
Ausgleich zu bringen, insbesondere das – 
auch öffentliche – Interesse an der bauli-
chen Fortentwicklung von Wohnanlagen 
mit dem Schutz finanzschwacher Woh-
nungseigentümer vor finanzieller Über-
forderung. Auf diesen Ausgleich zielen 
die vollständig neugefassten und im Ein-
zelnen durchaus komplexen Vorschriften 
der §§ 20 und 21 Wohnungseigentums-
gesetz (WEG). 

§ 20 Bauliche Veränderungen
(1) Maßnahmen, die über die ordnungsmä-
ßige Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigen-
tums hinausgehen (bauliche Veränderungen), 
können beschlossen oder einem Wohnungsei-
gentümer durch Beschluss gestattet werden.

(2) Jeder Wohnungseigentümer kann angemes-
sene bauliche Veränderungen verlangen, die

1. dem Gebrauch durch Menschen mit 
Behinderungen,

2. dem Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge,

3. dem Einbruchsschutz und

4. dem Anschluss an ein Telekommunikati-
onsnetz mit sehr hoher Kapazität

dienen. Über die Durchführung ist im Rahmen 
ordnungsmäßiger Verwaltung zu beschließen.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 kann jeder 
Wohnungseigentümer verlangen, dass ihm eine 
bauliche Veränderung gestattet wird, wenn alle 
Wohnungseigentümer, deren Rechte durch die 
bauliche Veränderung über das bei einem geord-
neten Zusammenleben unvermeidliche Maß 
 hinaus beeinträchtigt werden, einverstanden sind.

(4) Bauliche Veränderungen, die die Wohn-
anlage grundlegend umgestalten oder einen 
Wohnungseigentümer ohne sein Einverständ-
nis gegenüber anderen unbillig benachteiligen, 
dürfen nicht beschlossen und gestattet werden; 
sie können auch nicht verlangt werden.

§ 21 Nutzungen und Kosten  
bei baulichen Veränderungen
(1) Die Kosten einer baulichen Verände-
rung, die einem Wohnungseigentümer gestat-
tet oder die auf sein Verlangen nach § 20 
Absatz 2 durch die Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer durchgeführt wurde, hat die-
ser Wohnungseigentümer zu tragen. Nur ihm 
gebühren die Nutzungen.

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 1 haben alle 
Wohnungseigentümer die Kosten einer bauli-
chen Veränderung nach dem Verhältnis ihrer 
Anteile (§ 16 Absatz 1 Satz 2) zu tragen,

1. die mit mehr als zwei Dritteln der abge-
gebenen Stimmen und der Hälfte aller 
Miteigentumsanteile beschlossen wurde, 
es sei denn, die bauliche Veränderung ist 
mit unverhältnismäßigen Kosten verbun-
den, oder

2. deren Kosten sich innerhalb eines ange-
messenen Zeitraumes amortisieren.

Für die Nutzungen gilt § 16 Absatz 1.

(3) Die Kosten anderer als der in den Absät-
zen 1 und 2 bezeichneten baulichen Verände-
rungen haben die Wohnungseigentümer, die 
sie beschlossen haben, nach dem Verhältnis 
ihrer Anteile (§ 16 Absatz 1 Satz 2) zu tragen. 
Ihnen gebühren die Nutzungen entsprechend 
§ 16 Absatz 1.

(4) Ein Wohnungseigentümer, der nicht 
berechtigt ist, Nutzungen zu ziehen, kann ver-
langen, dass ihm dies nach billigem Ermessen 
gegen angemessenen Ausgleich gestattet wird. 
Für seine Beteiligung an den Nutzungen und 
Kosten gilt Absatz 3 entsprechend.

(5) Die Wohnungseigentümer können eine 
abweichende Verteilung der Kosten und Nutzun-
gen beschließen. Durch einen solchen Beschluss 
dürfen einem Wohnungseigentümer, der nach 
den vorstehenden Absätzen Kosten nicht zu tra-
gen hat, keine Kosten auferlegt werden.

Die Gestaltungsmacht der Mehrheit
Im Ausgangspunkt ist die neue Rechtslage 
ganz einfach: Alle baulichen Veränderungen 
können mit einfacher Stimmenmehrheit 
beschlossen werden (vgl. § 20 Abs. 1 WEG). 
Das Bestandsinteresse wird also – anders als 
früher – nicht höher bewertet als das Ver-
änderungsinteresse. Mehrheitlich gefasste 
Baubeschlüsse sind erst dann rechtswid-
rig, wenn sie die Wohnanlage grundlegend 

Alle baulichen Veränderungen können mit 

einfacher Mehrheit beschlossen werden.
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umgestalten oder einen Wohnungseigen-
tümer ohne sein Einverständnis gegenüber 
anderen unbillig benachteiligen (vgl. § 20 
Abs. 4 WEG). Der Gestaltungsspielraum 
der Mehrheit ist dementsprechend weit.

Schutz vor finanzieller Überlastung 
Der Schutz der überstimmten Minderheit 
wird durch eine differenzierte und durchaus 
komplexe Kostentragung gewährleistet: Nur 
Maßnahmen, die unter § 21 Abs. 2 WEG fal-
len, sind durch alle Wohnungseigentümer 
zu finanzieren. Das sind zum einen die Maß-
nahmen, die sich innerhalb eines angemes-
senen Zeitraums amortisieren (§ 21 Abs. 2 
S. 1 Nr. 2 WEG); das leuchtet ein, profitiert 
doch jeder Wohnungseigentümer von die-
sen Maßnahmen selbst auch wieder finan-
ziell. Daneben sind die Kosten von allen 
Wohnungseigentümern zu tragen, wenn 
die Maßnahme mit mehr als zwei Dritteln 
der abgegebenen Stimmen und zugleich 
mehr als der Hälfte aller Miteigentumsan-

teile beschlossen wird (§ 21 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 
WEG). Der Gesetzgeber geht davon aus, 
dass Maßnahmen, die von einer so großen 
Mehrheit getragen werden, sinnvoll und 
im Interesse aller Wohnungseigentümer 
sind. Es gibt jedoch eine Ausnahme: Die 
Maßnahme darf nicht mit unangemesse-
nen Kosten verbunden sein, wobei es auf 
das Verhältnis des Aufwands zum Nutzen 
ankommt. An den Kosten aller anderen 
Maßnahmen muss sich die überstimmte 
Minderheit dagegen nicht beteiligen (§ 21 
Abs. 3 S. 1 WEG). Die Nutzungsbefugnis 
verläuft dabei parallel zur Kostentragung: 
Nur wer Kosten trägt, darf die bauliche Ver-
besserung auch nutzen (vgl. § 21 Abs. 1 S. 2, 
Abs. 2 S. 2, Abs. 3 S. 2 WEG).

Man sieht: Es ist gar nicht so einfach, 
he rauszufinden, welche Wohnungseigen-
tümer welche Baumaßnahmen finanzieren 
müssen und sie anschließend nutzen dür-
fen. Insbesondere kann Streit über die Frage 

entstehen, ob eine Maßnahme unter § 21 
Abs. 2 WEG fällt und deshalb von allen Woh-
nungseigentümern finanziert werden muss. 
Die Mehrheit wird wahrscheinlich dazu nei-
gen, von einer Kostentragungspflicht aller 
Wohnungseigentümer auszugehen, die über-
stimmte Minderheit eher nicht. Für viele 
Wohnungseigentümer wird die Kostenfrage 
zudem entscheidend dafür sein, wie sie sich 
zu der baulichen Veränderung positionieren. 
Für die Praxis empfiehlt sich deshalb, jeden 
Baubeschluss mit einem Beschluss über die 
Kosten- und Nutzentragung zu verbinden. 
Die dafür notwendige Beschlusskompetenz 
ergibt sich aus § 21 Abs. 5 S. 1 WEG. Wenn ein 
solcher Beschluss bestandskräftig wird, steht 
die Kosten- und Nutzentragung endgültig 
fest. Im besten Fall kann dadurch nach einem 
Monat Rechtssicherheit geschaffen werden.

Privilegierte Maßnahmen
Jeder Wohnungseigentümer kann auf 
eigene Kosten bauliche Veränderungen für 
folgende Zwecke verlangen (§ 20 Abs. 2 
WEG): Barrierereduzierung, Elektromobi-
lität, Einbruchsschutz, Glasfaserausbau. Die 
Mehrheit ist verpflichtet, einen entspre-
chenden Baubeschluss zu fassen. Tut sie 
das nicht, kann der Wohnungseigentümer 
Beschlussersetzungsklage erheben.

ZUM NACHLESEN
Prof. Dr. Arnold Lehmann-
Richter und Dr. Felix Wobst 
sind Autoren des Werks 
„WEG-Reform 2020 – Das 
Wohnungseigentumsrecht 
nach dem WEMoG“, das 
für 49,80 Euro erhältlich 
ist. Es enthält ausführliche 
Erläuterungen nebst Formu-

lierungsvor-
schlägen 
zum neuen 
Recht. 

Otto Schmidt 
Verlag 2020, 
Broschur, 
572 Seiten, 
ISBN 978-
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Formulierungsvorschläge

Soll eine Baumaßnahme nur von einem Teil der Wohnungseigentümer 
finanziert und genutzt werden, könnte dieser Doppel-Beschluss etwa wie 
folgt lauten (vgl. VDIV-Beschlussvorlagen):

(1) Die Eigentümer beschließen folgende bauliche Veränderung: [möglichst genaue 
Beschreibung der Maßnahme oder Bezugnahme auf Angebot vom Datum].

(2) Die Kosten der unter (1) beschlossenen Maßnahme einschließlich aller 
Folgekosten tragen die Eigentümer der Einheiten Nr. X, Y nach dem Ver-
hältnis ihrer Miteigentumsanteile. Nur den Eigentümern dieser Einheiten 
stehen auch die neuen durch diese Maßnahme geschaffenen Nutzungen im 
Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile zu.

Soll eine Baumaßnahme nach dem Willen der Mehrheit von allen Woh-
nungseigentümern finanziert und genutzt werden, könnte der Doppel-
Beschluss etwa wie folgt lauten (vgl. VDIV-Beschlussvorlagen):

(1) Die Eigentümer beschließen folgende bauliche Veränderung: [möglichst 
genaue Beschreibung der Maßnahme oder Bezugnahme auf Angebot vom 
Datum] unter der aufschiebenden Bedingung, dass ein Beschluss bestands-
kräftig wird, nach dem die Kosten und Nutzungen auf alle Eigentümer nach 
Miteigentumsanteilen verteilt werden.

(2) Die Kosten und Nutzungen der vorstehenden Maßnahme werden auf 
alle Eigentümer nach Miteigentumsanteilen verteilt.
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Neuer Handlungsspielraum
Ein Urteil des EuGH ermöglicht Eigentümergemeinschaften den  

Vorsteuerabzug bei Heizungsanschaffung und -instandhaltung. 

Von Alois Reutlinger, Steuerberater in der Kanzlei prvw Reutlinger GmbH, Rosenfeld, und verschiedener Landesverbände des VDIV

D
 
 
 
ie Lieferung von Wärme durch 

eine Wohnungseigentümergemeinschaft 
(WEG) an die Mitglieder dieser Gemein-
schaft ist nicht von der Mehrwertsteuer 
befreit. So urteilte der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) am 17. Dezember 2020 in der 
Rechtssache  C-449/19. Darum ging es:

Im Jahr 2012 errichtete die WEG Teves-
straße ein Blockheizkraftwerk (BHKW). Im 
weiteren Verlauf wurden in den Umsatzsteu-
ervoranmeldungen für März bis September 
2012 die gesamten Vorsteuerbeträge aus 
den Anschaffungs- und Unterhaltskosten 
des BHKW bei der Finanzverwaltung gel-
tend gemacht. Daraufhin führte diese eine 
Umsatzsteuersonderprüfung bei der WEG 

Tevesstraße durch und reduzierte den Vor-
steuerabzug auf 28 Prozent, da ihrer Ansicht 
nach die Lieferung von Wärme und Warm-
wasser gemäß § 4 Nr. 13 Umsatzsteuerge-
setz (UStG) von der Umsatzsteuer befreit 
sei und deshalb nicht dem Vorsteuerabzug 
unterliege. Bereits im Einspruchsverfahren 
haben wir umfassend dargelegt, dass nach 
unserer Rechtsauffassung § 4 Nr. 13 UStG 
keine Grundlage in der Mehrwertsteuersys-
temrichtlinie habe und somit europarechts-
widrig sei. In der Einspruchsentscheidung 
des Finanzamtes blieben alle von uns vor-
getragenen rechtlichen Ausführungen unbe-

achtet, und der Einspruch wurde als zwar 
zulässig, aber nicht begründet zurückgewie-
sen. Die WEG hat daraufhin mehrheitlich 
beschlossen, dass Klage beim Finanzgericht 
Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, 
eingelegt werden soll.

Der Verfahrensverlauf
Im Dezember 2016 wurde beim Finanzge-
richt Baden-Württemberg, Außensenate 
Freiburg, die Klage gegen das Finanzamt ein-
gereicht. Hier wurde umfassend dargelegt, 
dass nach unserer Rechtsauffassung und 
nach der Auffassung verschiedener Kom-
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Klärung der Frage: Ist § 4 Nr. 13 UStG mit 

europäischem Recht vereinbar?
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BEWERBEN SIE SICH BIS ZUM 16. JULI 2021:

mentatoren § 4 Nr. 13 UStG nicht europa-
rechtskonform sei, da eine entsprechende 
Ermächtigungsvorschrift in den Mehr-
wertsteuersystemrichtlinien nicht vorhan-
den ist. Nach dem Austausch zahlreicher 
Schriftsätze und Versuchen, eine tatsäch-
liche außergerichtliche Verständigung mit 
dem Finanzamt zu erzielen, die jedoch alle 
scheiterten, fand im September 2018 die 
Verhandlung vor dem Finanzgericht Baden-
Württemberg, Außensenate Freiburg, statt. 
In einem umfassenden Plädoyer haben wir 
noch einmal dargelegt, dass nach unserer 
Rechtsauffassung §4 Nr. 13 UStG nicht 
mit dem europäischen Recht vereinbar ist. 
Daraufhin wurde die Verhandlung unter-
brochen, anschließend fortgesetzt und fol-
gender Beschluss durch den vorsitzenden 

Richter Prof. Dr. Manfred Muhler verkün-
det: „Das Verfahren wird ausgesetzt. Zur 
Klärung der Frage, ob § 4 Nr. 13 UStG mit 
europäischem Recht vereinbar ist, wird die 
Sache dem Gerichtshof der Europäischen 
Union vorgelegt.“

Sowohl die Bundesrepublik Deutschland als 
auch die Europäische Union wurden vom 
EuGH aufgefordert, zu den aufgeworfe-
nen Rechtsfragen umfassend Stellung zu 
nehmen. Die Stellungnahme der Bundesre-
publik Deutschland führte zu Widersprüch-
lichkeiten in der bis dato vorgenommenen 
steuerrechtlichen Behandlung, da sie die 
Unternehmereigenschaft einer WEG und 
ihre wirtschaftliche Tätigkeit infrage stellt. 
Mit diesen Ausführungen wurden selbst 

von der Bundesrepublik Zweifel an § 4 Nr. 
13 UStG ersichtlich. Wäre nach Ansicht des 
Gesetzgebers von Anfang an die Unter-
nehmereigenschaft und die wirtschaftliche 
Tätigkeit zu keinem Zeitpunkt gegeben 
gewesen, hätte es des § 4 Nr. 13 UStG nie 
bedurft. Eine Steuerbefreiung ist nämlich 
nur dann notwendig, wenn man im Vorfeld 
zu der Rechtsauffassung kommt, dass die 
Unternehmereigenschaft erfüllt, die wirt-
schaftliche Tätigkeit damit bejaht wird, und 
deshalb steuerpflichtige Lieferungen und 
Leistungen generiert werden. Im Schluss-
antrag hob der Generalanwalt hervor, die 
Richtlinie 2006/112 sei dahingehend aus-
zulegen, dass sie den Vorschriften des nati-
onalen Rechts entgegenstehe, soweit in der 
Gegenleistung, die die WEG für die Liefe-
rung von Wärme erhält, zur Gänze oder 
teilweise die Lieferung von Wärme für im 
Sondereigentum stehende Teile des Grund-
stücks Berücksichtigung findet. Damit war 
bereits ein Grundstein für das Urteil des 
EuGH gelegt.

Unternehmereigenschaft einer WEG und 

wirtschaftliche Tätigkeit infrage gestellt
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Das Urteil des EuGH vom 17. Dezember 
2020 erkennt wie folgt für Recht: Art. 135 
Abs. 1 lit. 1 der Richtlinie 2006/112/EG 
des Rates vom 28. November 2006 über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in 
der durch die Richtlinie 2009/162/EU des 
Rates vom 22. Dezember 2009 geänderten 
Fassung ist dahingehend auszulegen, dass er 
einer nationalen Regelung entgegensteht, 
nach der die Lieferung von Wärme durch 
eine WEG an die Eigentümer, die Mitglieder 
dieser Gemeinschaft sind, von der Mehr-
wertsteuer befreit ist.

Damit ist durch den EuGH klargestellt, dass 
die Lieferung von Wärme und ähnlichen 
Gegenständen nicht von der Umsatzsteuer 
befreit ist. Somit unterliegen diese Liefe-
rungen dem Regelsteuersatz von derzeit 
19 Prozent, sofern bei sehr kleinen WEG 
nicht die Kleinunternehmerregelung nach 
§ 19 UStG gewählt werden kann.

Empfehlungen zur  
praktischen Umsetzung
Nach der Veröffentlichung der Pressemit-
teilung des EuGH zum Urteil in Luxemburg 
herrschte teils die irrige Meinung vor, dass 
dieses Urteil nur auf Wohnungseigentü-
mergemeinschaften anzuwenden sei, die 
ein BHKW betreiben. Eine diesbezügliche 
Einschränkung geht aus dem Urteil nicht 
hervor. Vielmehr ist es so, dass alle Eigen-
tümergemeinschaften, die eine Heizung 
betreiben und Wärme und Warmwasser an 
die Eigentümer liefern, von diesem Urteil 

betroffen sind. In vielen Fällen werden sich 
zwar die abzuführende Umsatzsteuer und 
die abzugsfähige Vorsteuer gegenseitig eli-
minieren und zu einer Umsatzsteuerzahl-
last von null Euro oder marginalen Beträgen 
führen, jedoch ergibt sich eine ganz andere 
Sichtweise, wenn in einem Kalenderjahr 
Kosten für größere Anschaffungen bzw. die 
Herstellung von Heizungsanlagen und ihre 
Instandhaltung angefallen sind. In solchen 
Fallkonstellationen ist die Umsatzsteuer aus 
Eingangsumsätzen als Vorsteuer abzugsfä-
hig und führt zu teils erheblichen Erstat-
tungsbeträgen durch die Finanzverwaltung.

Für kleinere Wohnungseigentümergemein-
schaften kann gegebenenfalls ein Wahlrecht 
ausgeübt werden, indem die Kleinunter-
nehmerregelung gemäß § 19 UStG gewählt 
wird. Da hier die jährlichen Umsatzgrenzen 
von 17.500 Euro und ab 1. Januar 2020 in 
Höhe von 22.000 Euro zu beachten sind, 
werden nur wenige WEG in diese Größen-
ordnung einzuordnen sein. Die Anwen-
dung oder die Wahl der Regelbesteuerung 
hat nicht nur die Auslösung von derzeit 
19 Prozent Umsatzsteuer zur Folge, son-
dern berechtigt Eigentümergemeinschaften 
gemäß § 15 UStG auch zum Vorsteuerab-
zug aus diesen Eingangsumsätzen. In diesem 

Zusammenhang wird sich für viele Ver-
waltungsunternehmen die Frage stellen, 
ob für Heizungssanierungen der letzten 
Jahre ein Vorsteuerabzug noch nachgeholt 
werden kann und ob dies auch wirtschaft-
lich sinnvoll ist. Steuerrechtlich betrachtet 
können diese abzugsfähigen Vorsteuer-
beträge unter Berücksichtigung der soge-
nannten Festsetzungsverjährung und des 
Berichtigungszeitraums nach § 15a UStG 
bei der Finanzverwaltung noch geltend 
gemacht werden. Wir empfehlen im Ein-
zelfall eine steuerrechtliche und betriebs-
wirtschaftliche Beratung einzuholen, da es 
sehr unterschiedliche Fallgestaltungen gibt, 
die in diesem Artikel nicht allumfassend dar-
gestellt werden können.

Beispiel Erneuerung  
der Heizungsanlage
Eine WEG plant die Erneuerung einer Hei-
zungsanlage zur Eigenversorgung. Nach 
Beschlussfassung erfolgt die Investition in 
Höhe von 100.000 Euro zuzüglich 19.000 
Euro Umsatzsteuer. 

Nach der bisherigen Rechtslage ist die Lie-
ferung von Wärme der WEG an die Woh-
nungseigentümer und Teileigentümer von 
der Umsatzsteuer befreit (§ 4 Nr. 13 UStG). 
Aufgrund dessen ist der Vorsteuerabzug 
von 19.000 Euro nicht möglich. Das UStG 
schließt einen Vorsteuerabzug aus, soweit 
von der Umsatzsteuer befreite Ausgangs-
umsätze vorliegen. 

Mit Wegfall des § 4 Nr. 13 UStG erbringt die 
WEG in der Wärmelieferung an die Woh-
nungseigentümer und Teileigentümer nun 
umsatzsteuerpflichtige Lieferungen. Folglich 
steht ihr aus der Investition grundsätzlich 
der volle Vorsteuerabzug zu, in diesem Fall 
19.000 Euro. Als Konsequenz daraus hat 
die WEG nun einen Finanzierungsbedarf 
in Höhe von nur noch 100.000 Euro statt 
119.000 Euro. Die Zahlungen für Wärme an 
die WEG unterliegen jedoch der Umsatz-
steuer von 19 Prozent. 

Eigentümergemeinschaften steht der 

 volle Vorsteuerabzug aus Investitionen zu.

Klarstellung des EuGH: keine Umsatz-

steuerbefreiung für Lieferung von Wärme
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Verabschiedung der TKG-
Novelle steht kurz bevor 
Geplante Änderungen im Betriebskostenrecht und ihre Auswirkungen 

auf Vermieter, Mieter und Verwaltungsunternehmen

Von Martin Kaßler, Geschäftsführer VDIV Deutschland

E
 
 
 
nde Dezember 2020 hat die Bun-

desregierung nach langen Diskussionen 
endlich einen Entwurf des Telekommuni-
kationsmodernisierungsgesetzes (TKMoG) 
verabschiedet, der die Vorgaben der EU-
Richtlinie 2018/1972 vom 11. Dezem-
ber 2018 umsetzt. Beabsichtigt sind eine 
Stärkung des Verbraucherschutzes und 
zugunsten des Wettbewerbs verbesserte 
Rahmenbedingungen. Der Gesetzentwurf 
beinhaltet in Art. 14 TKMoG-E die vollstän-
dige Abschaffung der Betriebskostenumlage 
nach § 2 Nr. 15 Betriebskostenverordnung 
(BetrKV). Mieter, die bisher die Kosten ihres 
TV-Kabelanschlusses über die Betriebskos-
ten ihrer Mietwohnung zahlen, sollen das 
Recht erhalten, diesen Anschluss nach einer 
zweijährigen Übergangsfrist zu kündigen. 
Der Plan, dass Vermieter die Kabelfernseh-
gebühren nicht mehr als Betriebskosten auf 
die Mieter umlegen dürfen, stieß jedoch 
im Bundesrat auf Widerstand. Denn mit 
der Streichung der Umlagefähigkeit ent-
fiele ein etabliertes Finanzierungsinstru-
ment zur Schaffung von Netzinfrastrukturen 
mit sehr hoher Kapazität, insbesondere der 
Glasfaser anschlüsse bis in die Wohnungen 
(FTTH) für Privathaushalte.

Umlagefähigkeit garantiert 
 günstige Preise für Mieter.
Bislang war durch die Umlagefähigkeit der 
Kosten des Inhaus-Breitbandnetzes gewähr-
leistet, dass alle Bewohner eines Hauses 
an Telekommunikationsdiensten teilhaben 
können. Vermieter und Kabelnetzbetreiber 

schlossen mit 10 bis 15 Jahren langfristig 
laufende Verträge zu attraktiven Sammel-
konditionen für ein gesamtes Wohnobjekt 
und mit garantierten hohen Anschlusszah-
len. Die beauftragten Verwaltungsunterneh-
men konnten die Kosten im Rahmen der 
Betriebskostenabrechnung nach § 2 Nr. 15 
BetrkV einfach auf alle Mieter des Hauses 
anteilig günstig umlegen.

Vermietern und Verwaltern drohen 
höherer Zeit- und Kostenaufwand.
Die Abschaffung des sogenannten Neben-
kostenprivilegs hätte enorm nachteilige Fol-
gen, die dem eigentlichen Ziel des Gesetzes 
zuwiderlaufen: Das kostengünstige Sam-
melinkasso wäre nicht mehr möglich, und 
Mieter würden mit Mehrkosten von 100 bis 
200 Euro pro Jahr belastet. Haushalte, für 
deren Unterkunft (Miet- plus Betriebskos-
ten) der Sozialhilfeträger aufkommt, müss-
ten diese Aufwendungen fortan aus den 
verbleibenden Eigenmitteln zahlen oder 
auf die Grundversorgung mit öffentlich-
rechtlichem Fernsehen verzichten.

Der Abschluss von Einzelverträgen wird 
auch für Vermieter und vor allem für Ver-
walter zeitlich, organisatorisch und finanziell 
deutlich aufwendiger, da jeder Mieter mit 
dem von ihm gewählten Kabelnetzbetrei-

ber die technische Infrastruktur im Haus 
individuell einrichten und warten lassen 
muss. Der Verwaltungsaufwand wird damit 
erheblich steigen. In der Folge werden die 
Aufgaben der Verwaltungsunternehmen 
deutlich zunehmen, was sich wiederum in 
der zu vereinbarenden Vergütung nieder-
schlagen wird.

Modernisierung der 
 Umlagefähigkeit als 
 praxistauglicher Kompromiss
Es ist damit unverzichtbar, die Umlagefä-
higkeit der Kosten des Betriebs von Breit-
bandnetzen nach § 2 Nr. 15 BetrKV so 
anzupassen, dass der flächendeckende 
Glasfaserausbau beschleunigt wird. Denk-
bar wäre die Einführung eines Kündi-
gungsrechts, um Mietern den individuellen 
Ausstieg aus der Nutzung des Breitbandan-
schlusses (Opt-Out-Recht) zu ermöglichen. 
Außerdem bedarf es eines entschädigungs-
losen Sonderkündigungsrechts für Verträge 
mit Telekommunikationsunternehmen, die 
auf Abrechnungsbasis der Betriebskosten-
verordnung abgeschlossen wurden. Es bleibt 
abzuwarten, was die noch laufende Diskus-
sion und Prüfung anderer Folgeregelungen 
bringt und ob sich im Endeffekt eine Alter-
native zum Auslaufen der Umlagefähigkeit 
im Gesetz wiederfindet.

Die Umlagefähigkeit der Breitbandkosten 

gesetzlich anpassen, um den flächendecken-

den Glasfaserausbau zu beschleunigen.
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Zertifikatslehrgang 
 Wohnimmobilienverwaltung

Auf Initiative des VDIV Deutschland beginnt Ende Juni 2021 die Basisqualifizierung für die 

 Wohnimmobilienverwaltung mit IHK-Zertifikat „Fachmann/Fachfrau für Wohnimmobilienverwaltung“.

Von Judith Pfeffing, Referentin Bildung und Projekte VDIV Deutschland

S
 
 
 
eit der letzten Überarbeitung der 

Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) 
wird für die gewerbliche Tätigkeit der 
Wohn immobilienverwaltung eine perma-
nente Weiterbildung gefordert. Das am 1. 
August 2018 in Kraft getretene Gesetz zur 
Einführung einer Berufszulassungsrege-
lung für gewerbliche Immobilienverwalter 
und Makler sieht in § 34 c Gewerbeord-
nung (GewO) neben einer verpflichten-
den Haftpflichtversicherung lediglich eine 
Weiterbildungspflicht von 20 Stunden vor, 
der innerhalb eines dreijährigen Zeitraums 
regelmäßig nachzukommen ist. Allerdings 
hat es der Gesetzgeber versäumt, einen 

entsprechenden Sachkundenachweis als 
Zugangsvoraussetzung für die Wohnim-
mobilienverwaltung vorzusehen. Das ist 
insbesondere im Vergleich zu anderen regu-
lierten Berufen der 34er-Paragrafen in der 
Gewerbeordnung, die den Nachweis der 
Sachkunde für die Versicherungs-, Finanz-
anlagen- und Immobiliardarlehensvermitt-
lung regeln,  erstaunlich. 

Diese fehlende Basisqualifizierung wird der 
Bedeutung und zunehmenden Komplexität 

des Tätigkeitsfeldes der Wohnimmobilien-
verwaltung nicht gerecht. Die Anforderun-
gen an die berufliche Handlungsfähigkeit 
wandeln sich stetig. Gesellschaftliche Ent-
wicklungen wie die Digitalisierung, der 
Klimawandel und demografische Verän-
derungen prägen auch das Tätigkeitsfeld 
der Wohnimmobilienverwaltung nachhaltig. 

Regelmäßige Weiterbildung ermöglicht den 
Erhalt und eine Erweiterung beruflicher 
Kompetenzen und Fähigkeiten, allerdings 
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Berufliche Weiterbildung baut auf 

 bestehenden Basisqualifikationen auf.
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nur auf Basis grundlegender Sachkennt-
nisse, denn berufliche Weiterbildung baut 
auf bestehenden Basisqualifikationen auf.

Nach § 19 Abs. 2 Nr. 6 Wohnungseigen-
tumsgesetz (WEG) können Wohnungs-
eigentümer künftig den Nachweis einer 
Zertifizierung einfordern. So sieht es das 
umfassend reformierte Gesetz vor. Die 
neue Norm ist eine Konsequenz aus den 
erweiterten Befugnissen von Immobilien-
verwaltungen. Sie schafft erstmalig einen 
einheitlichen Standard zum Nachweis der 
notwendigen rechtlichen, kaufmännischen 
und technischen Fähigkeiten in der Woh-
nungseigentumsverwaltung. Die Zertifi-
zierungspflicht wird am 1. Dezember 2022 
wirksam. War bei Inkrafttreten des neuen 
WEG am 1. Dezember 2020 der Verwalter 
bereits vertraglich bestellt, so können die 
Eigentümer die Vorlage einer Zertifizierung 
ab dem 1. Juni 2024 verlangen.

Lehrgang „Fachmann/Fachfrau für 
Wohnimmobilienverwaltung“ mit 
IHK-Zertifikat inklusive Prüfungs-
Airbag für die langfristige Sicherung 
der Anerkennung 
Auf Initiative des VDIV Deutschland wurde 
im vergangenen Jahr in Kooperation mit 
GOING PUBLIC! und der IHK Frankfurt 
am Main der Lehrgang „Fachmann/Fach-
frau für Wohnimmobilienverwaltung (IHK)“ 
entwickelt, der es Immobilienverwaltern 
ermöglicht, notwendige Basisqualifikatio-
nen nachzuweisen. Die Auswahl der Lehr-
gangsinhalte basiert auf Anlage 1 der MaBV. 
Eine Anrechnung auf die Weiterbildungs-
pflicht nach § 34 c GewO ist entsprechend 
gewährleistet. 

Eingangsvoraussetzung ist eine mindestens 
fünfjährige praktische Berufstätigkeit im 

AUF EINEN BLICK
Nachweis der individuellen 
Sachkunde: „Fachmann/Fach-
frau für Wohnimmobilienver-
waltung (IHK)“ auf Initiative 
des VDIV Deutschland

 ■ inkl. IHK-Prüfungs-
Airbag 

 ■ Weiterbildungs-
nachweis über die 
absolvierten Weiter-
bildungszeiten und 
-themen 

 ■ Eingangsvorausset-
zungen: mindestens 
fünfjährige Berufs-
praxis oder Vorkurs 
„Geprüfte/r Wohn-
immobilienverwalter/
in“ vom VDIV 
geprüft

 ■ Sonderkonditionen 
für Mitglieder der 
VDIV-Landesverbände

Teilnahme ohne 
 Vorkenntnise

Vorkurs
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Fachmann/-frau für 
 Wohnimmobilienverwaltung (IHK)

Teilnahme mit 5-jähriger Praxiserfahrung

Bereich der Wohnimmobilienverwaltung. 
Wer diese nicht belegen kann, hat die Mög-
lichkeit, fehlende Vorkenntnisse und damit 
die Zulassungsberechtigung durch einen 
Vorkurs des VDIV Deutschland zu erlangen.

Die Bedeutung fundierter Online-Weiterbil-
dung, die unabhängig vom Ort des Lernens 
die berufliche Qualifizierung ermöglicht 
und sich gut in den Arbeitsalltag integrieren 
lässt, steigt. Entsprechend wurden sowohl 
der VDIV-Vorkurs als auch der Lehrgang 
„Fachmann/Fachfrau für Wohnimmobilien-
verwaltung“ als Blended-Learning-Format 
konzipiert. Die Fachkenntnisse werden in 
Präsenz- und Online-Seminaren sowie mit 
Web-Based-Trainings (WBTs) vermittelt.

Der VDIV-Vorkurs „Geprüfte/r Wohnim-
mobilienverwalter/in (VDIV)“ umfasst 78 
Unterrichtseinheiten (UE) à 45 Minuten, 
der vertiefende Zertifikatslehrgang 62 UE. 
Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten Absol-
venten das Zertifikat der IHK „Fachmann/ 
Fachfrau für Wohnimmobilienverwaltung 
(IHK)“. 

Berücksichtigung der Zertifizie-
rungspflicht ab 1. Dezember 2022: 
der IHK-Prüfungs-Airbag
Die hohe Qualität der Weiterbildung ist 
durch das IHK-Zertifikat belegt. Es ist bei 
Redaktionsschluss allerdings nicht aus-
zuschließen, dass künftig zusätzlich der 
Abschluss einer öffentlich-rechtlichen 
IHK-Sachkundeprüfung verlangt wird, die 
es derzeit noch nicht gibt. Alle Teilneh-
mer des Lehrgangs erhalten daher einen 
zusätzlichen Prüfungs-Airbag, damit sie sich 
ggf. gezielt auf diese Prüfung vorbereiten 
können. Der Prüfungs-Airbag beinhaltet 
eine erneute Freischaltung zum eLearning-
bereich und dem dort enthaltenen Trai-

ningsbereich sowie ggf. einen gesonderten 
Online-Trainingstag zur Vorbereitung auf 
eine eventuelle mündliche Prüfung. Der 
Prüfungs-Airbag ist eine kostenfreie Zusatz-
leistung, um die Lehrgangsteilnehmer voll-
ständig abzusichern.

Weitere Informationen zu den Inhalten 
und Durchführungsvarianten des Lehrgangs 
sowie die Buchungsmöglichkeit: 
www.vdiv.de/sachkunde



16 vdivaktuell 03 | 21

POLITIK & AKTUELLES

Druckfrisch und  
zum Download
Die neue VDIV-Partnerbroschüre 
ist erschienen.

Starke Partner – starkes Netzwerk: Komplett 
aktualisiert ist die nunmehr zehnte Ausgabe 
der VDIV-Partnerbroschüre erschienen. Sie 
stellt Dienstleistungen, Produkte und Ser-
viceangebote der Premium- und Koopera-
tionspartner vor und erweist sich somit als 
hilfreiches Nachschlagewerk im Alltag. Mitglieder der VDIV-Landes-
verbände erhalten die Broschüre auf dem Postweg. Sie steht außerdem 
kostenfrei als PDF zum Download online: www.vdiv.de/partner

Handlungs
empfehlung
ELadestationen
VDIV veröffentlicht spezialisierte 
 Beschlussvorlagen.

Der VDIV Deutschland hat eine 
Handlungsempfehlung her-
ausgegeben, die sich speziell 
dem Einbau von E-Ladestatio-
nen in Wohnungseigentümer-
gemeinschaften widmet – aus 
rechtlicher sowie kaufmännisch-
technischer Sicht. Die Hand-
lungsempfehlung „E-Mobilität 
nach der WEG-Reform“ enthält 
umfassende Vorlagen für ent-
sprechende Beschlussfassun-
gen einschließlich Regelungen zu 
Kostentragung und Nutzungs-
rechten sowie einen Überblick 
über Fördermöglichkeiten. Sie 
vermittelt Immobilienverwal-
tungen das notwendige Grund-
verständnis der Materie, um mit 
Wohnungseigentümern und aus-
führenden Firmen auf Augen-
höhe zu kommunizieren. Zudem 
beantwortet sie häufig gestellte 
Fragen zur Elektrifizierung von 
Stellplätzen in Wohnungseigen-
tumsanlagen sowie zum Versi-
cherungs- und Brandschutz. Als 
praktische Arbeitshilfe im Tages-
geschäft von Immobilienverwal-
tungen werden sich die in der 
Broschüre ebenfalls enthalte-
nen Formulierungsalternativen 
erweisen. Mit ihnen lassen sich 
Beschlussfassungen den jeweili-
gen Erfordernissen anpassen.

Den Mitgliedern der VDIV-Lan-
desverbände steht die Publikation 
kostenfrei im Intranet des VDIV 
Deutschland zur Verfügung. Dar-
über hinaus ist sie käuflich zu 
 erwerben: 
www.vdivbeschlussvorlagen.de

SmartMeterEinbau gestoppt
Gericht zweifelt ordnungsgemäße Zertifizierung verfügbarer Geräte an.

Gesetzlich vorgesehen ist, dass bis zum Jahr 2032 alle analogen Stromzähler durch 
intelligente digitale Stromzähler ersetzt werden. Die in diesem Zusammenhang 
für eine sichere Datenübertragung eingesetzten Smart Meter Gateways müssen 
zuvor vom Bonner Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
zertifiziert werden. Da smarte Stromzähler nicht nur Verbrauchsdaten übermit-
teln, sondern über sie auch die Steuerung der Stromversorgung denkbar ist, gel-
ten besondere Anforderungen für die Datensicherheit.

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat den Anfang 2020 gestarteten Rollout 
nun überraschend gestoppt: Die verfügbaren Geräte genügten den gesetzlichen 
Anforderungen nicht, die Verpflichtung zum Einbau sei auszusetzen, weil die am 
Markt angebotenen Gateways nicht für die vorgeschriebene Interoperabilität 
zertifiziert seien, und das auch gar nicht möglich sei. Für den Datenaustausch mit 
anderen Systemen unterschiedlichen Typs oder anderer Hersteller seien sie nicht 
geeignet. Damit traf das Gericht am 5. März 2021 eine Eilentscheidung für einen 
Kläger, dessen Hauptsacheverfahren noch am Verwaltungsgericht Köln anhän-

gig ist. Das Aachener Unter-
nehmen, das ebenfalls Smart 
Meter Gateways anbietet, 
hatte dagegen geklagt, dass 
die Lizenzierung durch das 
BSI lediglich die Montage 
von Geräten bestimmter 
Hersteller zulässt. Zu prüfen 
ist nun, ob bei der Lizensie-
rung der Smart Meter Gate-
ways gesetzlich hinreichende 
technische Standards ange-
legt wurden. Fo
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Geringere Kosten, 
mehr Zeit
Die Contigo und ihr Energie-Agent machen 

das Energiemanagement Ihrer Liegenschaften 

effizienter. Als Partner des VDIV vertrauen 

namhafte Unternehmen auf unsere 

Leistungen in den Bereichen Bedarfsanalyse, 

Angebotsmanagement, Begleitung des 

Wechselprozesses und Marktmonitoring. Das 

Ergebnis in fast allen Fällen: Eine signi�kante 

Senkung von Energiekosten und Zeitaufwand – 

kostenfrei und ohne Aufwand!

Nutzen Sie die derzeit attraktive Marktlage 
und vereinbaren Sie einen Termin!

Ihr Ansprechpartner:
Mario Goldack-Ebert
Leitung Wohnungswirtschaft
T 07931 961–8924
goldack@contigo-energie.de

Contigo Energie AG
Massenbergstr. 11, 44787 Bochum

www.contigo-energie.de

Mehr Fördergeld für  
private Ladestationen
Der Bund stockt die Fördermittel um 100 Mio. Euro auf.

Die Förderung der Installation privater Ladestationen für Elektroautos in und 
an Wohngebäuden wird um weitere 100 Mio. Euro aufgestockt und dadurch 
verlängert. Damit stehen insgesamt 400 Mio. Euro an Bundesmitteln zur 
 Verfügung.

Seit Ende November läuft das Zuschussprogramm, das Erwerb und Errichtung 
neuer Ladestationen einschließlich des Anschlusses an das Stromnetz mit 900 
Euro pro Ladepunkt unterstützt. Fördergelder in Höhe von rund 270 Mio. Euro 
für mehr als 300.000 Ladepunkte wurden dem BMVI zufolge bis Ende Februar 
2021 bereits beantragt. Der VDIV Deutschland hatte erst kürzlich u. a. davor 
gewarnt, dass Wohnungseigentümer gegenüber Eigentümern von Ein- oder 
Zweifamilienhäusern bei einem begrenzten Etat der Wallbox-Förderung vielfach 
das Nachsehen haben könnten, wenn entsprechende Beschlüsse in der Eigentü-
merversammlung zu spät gefasst werden. Die Aufstockung dürfte hier zumindest 
leichte Entlastung bringen.

Ziel verfehlt
Die angestrebte Senkung des Energieverbrauchs  

im Gebäudesektor wurde nicht erreicht.

Der Endenergieverbrauch im Gebäudesektor ist 2019 um 4,2 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Damit werde das Einsparziel für 2020, 
den Wert von 2008 um 20 Prozent zu unterschreiten, nicht erreicht wer-
den können, erklärt die Bundesregierung im achten Monitoring-Bericht 
„Die Energie der Zukunft“, den sie als Unterrichtung vorgelegt hat. Die 
bisherige Senkung von einem Prozent jährlich konnte somit nicht wei-
ter eingehalten werden. Neue Impulse setzen soll nun beispielsweise 

die Renovierungsstrategie für Gebäude. Auch der CO2-Preis soll Anreize 
schaffen, Gebäude energiebewusst umzurüsten und zu sanieren.  
Die daraus erzielten Einnahmen sollen u. a. zur Förderung von  

Investitionen in klimafreundlichen Verkehr und energieeffiziente 
Gebäude genutzt werden.
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VDIV &  LANDESVERBÄNDE
VDIV DEUTSCHLAND
> Forum Zukunft VI
Datum/Ort: 13./14.10.2021, congress centrum  weimarhalle 
Anmeldung: www.vdiv.de/forum-zukunft

> 6. VDIV-Golf-Cup
Datum/Ort: 17.6.2021, Spa & Golf Resort Weimarer 
Land,  Blankenhain
Anmeldung: www.vdiv-management.de/golf

> 4. VDIV-Sommerakademie
Datum/Ort: 23. – 27.8.2021, Schlosshotel Fleesensee
Anmeldung: www.vdiv.de/sommerakademie

VDIV MITTELDEUTSCHLAND
> 20. Mitteldeutsches Verwalterforum
Datum/Ort: 14./15.6.2021, H4 Hotel Leipzig
Anmeldung: www.vdiv-mitteldeutschland.de/ veranstaltungen

Online-Vielfalt
Ob im Büro oder am Schreibtisch im Homeoffice: Mit den 
vielfältigen Online-Angeboten und -Seminaren des VDIV 
Deutschland und seiner Landesverbände können Sie auch 
2021 Ihr Fachwissen auffrischen, aktuelle Fragen diskutieren 
und sich wichtige Weiterbildungsstunden sichern. Detaillierte 
Informationen dazu und zu weiteren Veranstaltungen bieten 
die jeweiligen Internetseiten: siehe Seite 63.

Die Tatsache, dass derzeit keine Präsenzveranstaltungen mög-
lich sind, nahm der nordrhein-westfälische Landesverband zum 
Anlass, das Angebot an Online-Seminaren durch ein neues Format 
zu ergänzen. In einer Ausnahmeproduktion entstanden ausführ-
liche Lehrvideos zum neuen Wohnungseigentumsgesetz (WEG), 
die es Verbandsmitgliedern ermöglichen, sich mit der komplexen 
Materie auseinanderzusetzen. Im Gespräch führen Dr. Felix Wobst, 
Mitverfasser des neuen WEG, und Rechtsanwalt Dr. Michael Cas-
ser erklärend und mit Fragestellungen aus der Praxis durch die 
wesentlichen Gesetzesänderungen, von der Online-Teilnahme an 
Eigentümerversammlungen über die neue Stellung des Verwal-

ters bis hin zu 
den Neure-
gelungen für 
bauliche Ver-
änderungen 
und den entsprechen Kostenbeschlüssen.

Die Videos umfassen insgesamt mehr als vier Stunden und sind 
in drei Staffeln gegliedert. Ein Teaser auf der Homepage des VDIV 
NRW vermittelt einen Eindruck von der Gestaltung.  
www.vdivnrw.de/ mediathek
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Aareon Live – 
 Pioneering Work
Interaktives DigitalEvent am 10. Juni 2021

Schon zum zweiten Mal trifft sich die Immobilien-
branche digital bei Aareon Live am 10. Juni 2021. Unter 
dem Dachthema „Pioneering Work“ steht dieses Jahr 
die praktische Pionierarbeit im Fokus des interakti-
ven Digital-Events. Innovative Technologien erleich-
tern den Arbeitsalltag in Immobilienunternehmen. 
Die Teilnehmer entdecken, welchen Mehrwert die 
neuen Lösungen bieten, welche Chancen sie eröffnen – 
aber auch, wie Aareon gemeinsam mit den Unterneh-
men aus der Praxis heraus neue Ideen entwickelt und 
umsetzt. Darüber hinaus erfahren sie, wie man ein soli-
des Fundament für eine pionierfreundliche Unterneh-
menskultur legt – und sie loten gemeinsam mit Aareon 
aus, welche Pionierleistungen in der Post-Corona-Ära 
mit ihrer hybriden Arbeitswelt gefragt sein werden.

Auf dem hochkarätig besetzten Programm stehen 
wieder inspirierende Beiträge prominenter Redner 
aus Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft, die 
den Blick auf die Herausforderungen der Zukunft 
schärfen. Das kostenfreie Event wird von einer virtu-
ellen Ausstellung 
begleitet, in der die 
Besucher „Pionee-
ring Work“ erleben 
können. Weitere 
Informationen:  
www.aareonlive.de

Die WEGNovelle verstehen
Der VDIV NRW bietet Lehrvideos zum neuen 
Wohnungseigentumsgesetz.
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ENERGIE
Den Anschluss nicht verpassen

VDIV ZUM THEMA

E 
igentümer und Mieter haben heute einen 

Rechtsanspruch darauf, ihren Stellplatz – auf 
eigene Kosten – mit einer Ladestation für E-Fahr-
zeuge auszurüsten. So will es das novellierte Woh-
nungseigentumsgesetz. Je mehr Bewohner sich 
hierfür interessieren, desto größer wird die Heraus-
forderung für Immobilienverwaltungen in Eigentü-
mergemeinschaften, technischen „Wildwuchs“ zu 

vermeiden und den sicheren Ausbau der Infrastruk-
tur im Gebäudebestand zu begleiten. Dabei wird 
sowohl rechtliches als auch technisches Grundwis-
sen gefragt sein – Anlass genug, der Elektromobilität 
und der so dringend benötigten privaten Ladeinfra-
struktur den Themenschwerpunkt dieses Magazins 
zu widmen. Die folgenden Seiten sind Ihr Leitfaden 
zur E-Mobilität. Lassen Sie sich inspirieren. Es gibt 
immer einen Weg, also bloß nicht verzagen.

Ein Beitrag zur Verkehrswende
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as große Themenfeld 

Energie ist auf der politischen 
Agenda seit Jahren und Jahrzehn-
ten zu Recht weit oben ange-
siedelt. Nationale wie EU-weite 
Gesetze, Verordnungen, Regelun-
gen und Verbote werden laufend 
aktualisiert und erweitert. Dies 
sind in diesem Jahr die wichtigsten 
Neuregelungen und ihre Auswir-
kungen auf den Gebäudebestand, 
seine Nutzer und die Eigentümer:

 

1
GEG, das Gebäude-

energiegesetz
Die Regelungen des GEG zeigen 

sicherlich die direkteste Wirkung 

7TIPPS:

auf den Gebäudebestand in 
Deutschland. Seit 1. Novem-
ber 2020 ist es in Kraft. Als 

Zusammenführung und Ersatz 
des vormaligen Energieein-

sparungsgesetzes (EnEG), des 
Erneuerbare-Energien Wärme-

Gesetzes (EEWärmeG) und 
der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) bildet es das zentrale 

Regelwerk für die bauliche und 
anlagentechnische Ausstat-

tung von Bestands- und Neu-
bauten. 

Maßgeblich ist der möglichst 
sparsame Einsatz von Ener-

gie zur Erzeugung von Wärme, 
Kälte und Strom. Alle Verände-
rungen oder Neueinbauten, die 
die Energiebilanz eines Gebäu-
des beeinflussen, müssen hin-
sichtlich der Regelungen des 

GEG geprüft und darauf abge-
stimmt werden.

2
EEG, das  

Erneuerbare- 
Energien-Gesetz

Das EEG ist und bleibt das zen-
trale Steuerungsinstrument für 

den Ausbau erneuerbarer Energien 
in Deutschland. Es zielt darauf ab, 
die Energieversorgung umzubauen 
und den Anteil der erneuerbaren 
Energien an der Stromversorgung 
bis 2050 auf mindestens 80 Pro-

zent zu steigern. 

Mit der Konkretisierung und 
Novellierung 2021 wird zunächst 

ein Zwischenziel formuliert, 
wonach bis zum Jahr 2030 die 

Stromversorgung zu 65 Prozent 
aus erneuerbaren Energien stam-
men soll. Ab 2050 soll die gesamte 

Stromproduktion treibhausgas-
neutral gestaltet werden können, 

sowohl die inländische Erzeugung 
als auch Importe. Für den Gebäu-
debestand, die Nutzer und Eigen-
tümer kann dies bedeuten, dass 

in Zukunft verstärkt auf Photovol-
taik- und Kraft-Wärme-Kopplungs-

Anlagen gesetzt wird.

 

3
GEIG, das Gebäude-
Elektromobilitäts-

infrastruktur-Gesetz
Die Umsetzung der EU-Gebäude-
richtlinie liegt aktuell als Referen-
tenentwurf vor. Bis Mitte 2021 soll 
er nach erfolgter Feinabstimmung 

in Kraft treten.

Grundsätzlich geht es dabei um 
verbindliche Vorgaben, um die 

Errichtung bzw. Nachrüstung von 
Ladeinfrastruktur für Elektro-

fahrzeuge an Stellplätzen in oder 
an Gebäuden zu forcieren. Für 

ab März 2021 errichtete Neubau-

die wichtigsten 
Neuerungen 2021 
zum Umgang mit 

 Energieträgern
Von Arne Strobel, Architekt FH, Energieberater, 

 Sachverständiger für Schäden an Gebäuden,  
Archi.Net Ingenieur-Service GmbH
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ten sollen sie verpflichtend sein. 
Unterschiedliche Regelungen in 

Bezug auf die Zahl und die Art der 
zu installierenden Ladepunkte 

gibt es je nach Gebäudetyp, also 
Wohn- oder Gewerbeobjekt.

Den Ausbau von Ladeinfrastruk-
tur unterstützt auch das novel-

lierte Wohnungseigentumsgesetz 
(WEG), das Eigentümern einen 

Anspruch auf die Errichtung einer 
Ladestation auf eigene Kosten 

einräumt.

4
BEHG, das  

Brennstoffemissions-
handelsgesetz

Seit dem 1. Januar 2021 wird auf 
in Verkehr gebrachte Brennstoffe, 

die CO2-Emissionen verursa-
chen, ein sogenannter CO2-Preis 

erhoben. Das gilt z. B. für Erd- 
und Flüssiggas, für Heizöl und 

Kraftstoffe. Gedacht ist die CO2-
Abgabe als Beitrag zur Energie-

einsparung und zur Verbesserung 
der Energieeffizienz. Eingezogene 
Überschüsse sollen an Bürger und 
Betriebe zurückgegeben werden, 
in Form von höherem Wohngeld, 

als Pendlerpauschale und zur 
Senkung der EEG-Umlage.

Die CO2-Abgabe wird für alle kon-
ventionellen Energieträger erho-
ben. So wird politisch gesteuert 
für weite Teile der Bevölkerung 

wie auch für Wirtschaftsbetriebe 
der Unterschied zu erneuerba-
ren Energien deutlich spürbar. 

Der Aufschlag wird in die Ener-
giepreise eingerechnet und ist für 
Energieversorger gesetzlich vorge-
schrieben. Bis 2025 wird der CO2-
Preis kontinuierlich steigen und 
nach demokratischem Prinzip 

allen Beziehern konventioneller 
Energieträger auferlegt.

5
BEG, die Bundes-

förderung für 
 effiziente Gebäude
Seit 1. Januar 2021 bündelt die 
Bundesförderung für effiziente 
Gebäude verschiedene Förder-
programme zur energetischen 
Sanierung von Gebäuden, und 

zwar von Wohn- und Nicht-
wohngebäuden.

Haupt-Fördergeber sind die 
Kreditanstalt für Wieder-

aufbau (KfW) und das Bun-
desamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (BAFA). Sie 
verteilen die beziehbaren Pro-

gramme neu, sodass letzt-
lich bis 2023 alle Anträge für 
Zuschussförderungen beim 
BAFA, alle Anträge für För-

derkredite bei der KfW-Bank 
bearbeitet und ausgezahlt 

werden.

Seit Jahresbeginn hat das 
BAFA das Förderprogramm 
„Energieeffizient Sanieren – 

Einzelmaßnahmen“ übernom-
men, das einen Großteil aller 

bisherigen Antragstellungen in 
Deutschland auf sich vereint. 
Optimiert wurden in diesem 
Zuge die Konditionen je nach 
Zahl der Wohneinheiten und 

auch das Fachplaner-Honorar. 
Insgesamt eine deutliche Ver-
besserung der Anreize, insbe-
sondere für die energetische 
Sanierung von Bestandsge-

bäuden.

6
Das EU-

Energiel abel für 
 Elektrogeräte

Zum 1. März 2021 wurde das 
neue EU-Label für die Energie-

effizienz von Elektrogeräten im 
Handel eingeführt. Es besteht 
nunmehr aus einer Skala von 
A bis G. Bislang eher verwir-
rende Kategorien wie A+++ 

verschwinden. Für Verbraucher 
soll dies übersichtlicher sein. 
Da zudem strengere Messver-
fahren für die Energieeffizienz 
von Elektrogeräten wie Kühl-
schränken, Wasch- und Spül-

maschinen eingesetzt werden, 
ist damit zu rechnen, dass ehe-

mals sehr effiziente Geräte 
künftig schlechter eingestuft 

werden.

Wie die CO2-Bepreisung hat 
auch diese Umstellung für 

Konsumenten eine erziehe-
rische Wirkung, die zum Kauf 

von möglichst effizienten Gerä-
ten motivieren soll. 

7
Das EU-weite 

 Einweg- Plastik- 
Verbot

Zum 1. Juli 2021 wird die 
bereits Ende 2018 abgestimmte 

Regelung europaweit ver-
bindlich und untersagt die 

Herstellung bestimmter Ein-
weg-Gegenstände aus PVC, 

die nicht recyclebar sind oder 
naturgemäß oft im Mischab-

fall entsorgt werden, etwa 
Geschirr, Besteck und Trink-

halme.

Wahrnehmbar auswirken wird 
sich dieses Verbot insbeson-
dere bei der Entsorgung und 
dem Umgang mit kurzlebi-

gen Produkten. Zu erwarten 
ist eine deutliche Entlastung 

in Bezug auf Müllaufkommen, 
-abfuhr, -entsorgung, -trans-

port und dem damit verbunde-
nen Energieaufwand.
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Volle Ladung
Elektromobilität, Ladestationen, Lastmanagement:  
Wie man mit System Kosten spart und für die Zukunft plant.

B 
 
 
ereits im Jahr 2030 wer-

den nahezu 40 Prozent aller Pkw-
Neuzulassungen in Deutschland 
auf reine Elektrofahrzeuge und 
Plug-in-Hybride entfallen, das 
prognostizieren die Unterneh-
mensberater und Marktforscher 
von Deloitte. Dieser Wandel 
schlägt Wellen – nicht nur im 
Bereich der öffentlichen Infra-
struktur und in Eigenheimen, 
sondern zunehmend auch im 
Wohnungsbau. Immer mehr Pri-
vatfahrzeuge und elektrische 
Geschäftswagen müssen geladen 
werden – und das passiert bisher  

vor allem im Bereich der privaten 
Wohnung.

Worum geht es?
Im herkömmlichen Eigenheim, 
dessen Bewohner Elektroautos 
nutzen, muss der Netzanschluss 
die zusätzliche Leistung für ein 
bis zwei Wallboxen bereitstellen. 
Das stellt meist kein Problem dar. 
Anders im Mehrfamilienhaus: Hier 
werden zahlreiche Ladepunkte mit 
einem Netzanschluss verbunden. 
Hinzu kommt eine heterogene und 
sich immer wieder verändernde 
Nutzerstruktur – mit besonderen 
Anforderungen an das Manage-
ment der Ladepunkte:

Werden mehrere Ladestationen 
gleichzeitig an einem Netzan-
schluss betrieben, führt das zu 
erheblichen elektrischen Lasten. 
Hausanschlüsse und andere Kom-
ponenten der elektrischen Infra-
struktur sind nicht immer auf 
diese zusätzliche Last ausgelegt. 
Ein entsprechender Ausbau kann 
recht kostspielig sein. 

Mieter und Eigentümer in Mehr-
familienhäusern nutzen unter-
schiedliche E-Fahrzeugtypen und 
können auf Ladestationen unter-
schiedlicher Hersteller setzen. 
Folglich sollte die Infrastruktur 
im Haus den flexiblen und paral-
lelen Betrieb unterschiedlichster 
Ladelösungen zulassen.

Angestellte mit Dienstwagen kön-
nen auf bestimmte Wallboxen 
angewiesen sein, die ihr Arbeit-
geber vorgibt. Der Grund: Bei 
Fahrzeugflotten werden oft Dienst-
leister mit der Erfassung und 
Abrechnung des Ladestroms für 
E-Fahrzeuge beauftragt – ähnlich 
wie bei der Tankkarte für Fahrzeuge 
mit Verbrennungsmotor. Will man 
seinen Geschäftswagen dann aber 
auch zu Hause laden, ist man auf 
einen bestimmten Wallbox-Typ 
angewiesen, über den die Abrech-
nung funktioniert. Dieser Aspekt 
wird künftig eine wichtige Rolle 
spielen, denn der Anteil gewerblich 
genutzter Neufahrzeuge lag 2019 in 
Deutschland bei über 65 Prozent. 

DER AUTOR

FABIAN 
WYSSMANN  
Leiter Marketing 
ad interim 
ecocoach AG
www.ecocoach.com
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 Entsprechend hoch könnte die Zahl 
der Flottenfahrzeuge sein, für die 
ein bestimmter Ladesäulen-Typ 
vorgeschrieben ist. 

Was Lastmanagement- 
systeme tun
Naheliegend erscheint es zunächst, 
den Netzanschluss und die übrige 
elektrische Infrastruktur im Haus 
so weit aufzurüsten, dass stets aus-
reichend Leistung für alle Ladesta-
tionen und Verbraucher vorhanden 
ist. Das hätte allerdings erhebliche 
Ausbaukosten zur Folge. Nun ist 
die Zahl der Elektrofahrzeuge der-
zeit noch gering, wird aber künftig 
stark steigen. Also muss der Netz-
anschluss stufenweise ausgebaut 
oder von Anfang an bereits auf die 
endgültige Leistungsstufe für alle 
zukünftigen Ladepunkte gebracht 
werden. Auch das hat Kosten zur 
Folge.

Einen Ausweg aus dem Dilemma 
stellen Lastmanagementsysteme 
dar: Sie verhindern die Überlas-
tung des Netzanschlusses, indem 
sie Ladestationen nötigenfalls 
abschalten oder ihre Leistungsauf-
nahme verringern. Dadurch muss 
der Netzanschluss deutlich weni-
ger zusätzliche Leistung bereitstel-
len, der Investitionsbedarf sinkt 
erheblich, wobei meist deutlich 
mehr eingespart werden kann als 
das Lastmanagement kostet.

Statisch oder dynamisch?
Beim statischen Lastmanagement 
wird ein bestimmter Teil der Leis-
tung des Netzanschlusses verbind-
lich für den Verbrauch im Gebäude 
reserviert. Dieser Anteil bleibt stets 

konstant – daher die Bezeichnung 
„statisch“. Der Nachteil: Die mög-
liche Gesamtleistung der Lade-
punkte wird auch dann reduziert, 
wenn im Haus weniger Energie ver-
braucht wird als angenommen. So 
kann es vorkommen, dass man-
ches Auto nur langsam geladen 
wird, weil insbesondere nachts die 
Ladeleistung unnötig stark einge-
schränkt wird, obwohl eigentlich 
ausreichend Kapazität verfügbar ist.

Im Unterschied dazu erfasst ein 
dynamisches Lastmanagement-
system, wieviel Strom tatsächlich 
durch die Ladestationen genutzt 
werden kann, ohne dass allge-
meine elektrische Verbraucher 
im Haus, etwa Heizungspumpen, 
beeinträchtigt werden. Für Lade-
vorgänge steht immer die maximal 
verfügbare Leistung bereit.

Ausgewählte Lastmanagementsys-
teme wie der von der Schweizer 
ecocoach AG entwickelte ecoChar-
gingCoach gehen noch einen 
Schritt weiter: Sie können einerseits 
Batteriespeicher mit einbinden und 

bieten andererseits die Möglichkeit, 
ein Energiemanagement für das 
gesamte Gebäude zu integrieren. 

Technologieoffenheit  
beugt Problemen vor
Vor dem Hintergrund der sehr 
heterogenen Nutzerstrukturen in 
Wohngebäuden sollte ein Last-
managementsystem hier flexibel 
genug sein, um allen Fahrzeug- und 
Nutzertypen gerecht zu werden. 
Ist es auf bestimmte Wallbox- oder 
Ladesäulentypen beschränkt, sind 
Probleme vorprogrammiert.

Diese Technologieoffenheit sollte 
auch die Schnittstellen zu Abrech-
nungssystemen und den soge-
nannten Backends der Anbieter 
von Ladetechnik umfassen. Das 
versetzt Vermieter wie Verwal-
tungen als Betreiber in die Lage, 
Verbräuche flexibel und effizi-
ent auslesen und mit der eigenen 
Abrechnungssoftware verarbei-
ten zu können – und im nächsten 
Schritt können Stellplatznutzer 
ihre Ladestation per App z. B. für 
Besucher freischalten.

Lastmanagement auf Schweizer Art
Das Lastmagementsystem ecoChargingCoach wurde von 
der ecocoach AG mit Sitz in der Schweiz entwickelt. Dazu 
entschloss man sich, als sich für ein Quartier, das von der 
Unternehmensgruppe entwickelt wurde, keine passende 
Lösung fand. Hard- und Software des Systems wurden gezielt 
auf die Anforderungen der E-Mobilität und die Praxis der 
Wohnungswirtschaft ausgelegt. Dazu gehören wahlweise 
statisches oder dynamisches Lastmanagement, Technolo-
gieoffenheit, Flexibilität, einfache Bedienbarkeit und die Mög-
lichkeit der Integration von Batteriespeichersystemen. 
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Von null auf 81  
in einem Jahr
Großprojekt: In drei Tiefgaragen sollen alle Stellplätze 
mit Ladepunkten für E-Fahrzeuge ausgestattet werden.

P 
 
 
rojektpartner gesucht: „Wir verwalten die Lie-

genschaft einer Eigentümergemeinschaft mit drei Tief-
garagen für insgesamt 81 Pkw in Berlin. Wir möchten 
Stellplätze mit Ladestationen für Elektroautos ausrüs-
ten und suchen einen Projektpartner zur Erstellung 
des Ladekonzeptes, inklusive Lade- und Energiema-
nagement sowie Installation, zudem Know-how bei 
Förderung und Abrechnung.“ So oder ähnlich lauten 
derzeit viele Anfragen von Unternehmen, die Infra-
struktur für Elektroautos planen, aufbauen und betrei-
ben wollen. Diese hier enthält bereits grundlegende 
Informationen und ist ein erster Schritt von vielen, die 
bis zur Installation von Ladestationen noch notwen-
dig sind. 

„Beim ersten Projekt ist der Aufwand nicht unwesent-
lich“, das weiß Ingo Karbe, Geschäftsführer der Karbe 
Immobilien aus Neuruppin,  mittlerweile, aber auch, 
dass es sich lohnt, sich eingehend damit zu beschäfti-
gen, weil Elektromobilität derzeit so massiv zunimmt: 
um mehr als 200 Prozent im vergangenen Jahr. Aktu-
ell plant Karbe die Installation von 81 Ladepunk-
ten in drei Tiefgaragen, eine elf Kilowatt (kW) starke 
Wallbox an jedem Stellplatz. Für seine Verwaltung ist 
es das erste E-Mobility-Projekt in dieser Größenord-
nung. Dennoch empfand er es als reizvolle Aufgabe, 
den Markt zu sondieren und zu klären, ob es trotz 

eines begrenzten Netzanschlusses technisch über-
haupt machbar ist, dass alle Elektroautos auch zuver-
lässig laden können, die größte technische Hürde des 
geplanten Ausbaus.

Den gemeinsamen Nenner finden
Der wichtigste Tipp, den Immobilienverwalter wie 
Karbe von unabhängigen Ladeinfrastruktur-Anbietern 
erhalten, lautet meist: Streben Sie eine ganzheitliche 
und zukunftsfähige Lösung an, welche die unter-
schiedlichen Bedürfnisse von verschiedenen Eigen-
tümer- und Mietparteien auf einen möglichst großen 
gemeinsamen Nenner bringt und die zudem in wei-
teren Ausbaustufen oder bei Renovierungen flexibel 
erweitert oder angepasst werden kann. Dafür müssen 
zunächst einige wichtige Informationen gesammelt 
werden, etwa in Bezug auf die Netzkapazität: Wie viele 
Ladestationen werden aktuell benötigt, wie viele könn-
ten es in Zukunft sein – etwa bei Komplettausbau aller 
Stellplätze? Welche maximale Leistung je Ladepunkt 
wird gewünscht? Habe ich Platz für einen eigenen 
E-Mobilitätszähler? Wie hoch ist bei Bestands-
immobilien die maximale Netzanschlussleistung und 
wieviel Leistung ist nach Abzug der Gebäudelast noch 
verfügbar?

Das herauszufinden, kostete Zeit, denn leider fehlt es 
bislang an brauchbaren Beratungs- und Informations-
angeboten. Zwar werde der Kauf von E-Autos und der 
Aufbau der Ladeinfrastruktur zum Teil recht groß-
zügig gefördert, die erforderliche Beratungsleistung 
aber käme dabei noch zu kurz. Einen Überblick, wel-
che Bundesländer diese bezuschussen, gibt es hier: 
https://t1p.de/n0xr

Ohne Lastmanagement geht es nicht
Karbe wurde auch ohne Hinzuziehung eines Experten 
schnell klar, dass der Aufbau von jeweils mehr als zwei 
Dutzend Wallboxen in drei Tiefgaragen ohne Lastma-
nagement nicht umsetzbar ist. Bei seiner Suche nach 

DER AUTOR

SVEN NEUMANN
Key Account Manager Immobilien beim 
Technologieunternehmen The Mobility 
House, Anbieter intelligenter Lösungen für 
den Einstieg in die E-Mobilität 
www.mobilityhouse.com
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Seit 30 Jahren Ihr verlässlicher Partner  
in Sachen Hausverwaltungssoftware.
Stets aktuell durch ständige Updates!

Mehr Informationen zu den  
Leistungen und Testzugang unter: 
www.wohnungsmanager.de

Alle Module ein Preis –  keine versteckten Kosten!          Jetzt testen »
IMS GmbH, 77815 Bühl
Tel.: 072 23 - 95 00 50
info@wohnungsmanager.eu

einem geeigneten System stieß er auf den herstellerun-
abhängigen Ladelösungsanbieter The Mobility House.

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) rät dazu, 
schon ab drei elektrifizierten Stellplätzen ein dynami-
sches Lastmanagement vorzusehen. Ein solches Sys-
tem ermöglicht es, dass alle Fahrzeuge heute und in 
Zukunft sicher und zuverlässig geladen werden kön-
nen, und zugleich vermeidet es durch zeitlichen Ver-
satz von Ladevorgängen oder intelligente Anpassung 
der Ladeströme die Überlastung von Netzanschluss 
und Leitungen. So lassen sich unnötig hohe Investitio-
nen in die Infrastruktur umgehen.

The Mobility House folgt der VDI-Empfehlung und 
setzt mit ChargePilot auf ein System, mit dem sich im 
Vergleich zu ungesteuerten Ladevorgängen pro Lade-
punkt im Schnitt 240 Euro jährlich an Netzentgel-
ten einsparen lassen. Mitunter sogar noch mehr. Das 
zeigt ein Kundenbeispiel des Technolgieunterneh-
mens aus der Praxis: In einer Tiefgarage wurden 70 
Wallboxen mit jeweils 22 kW installiert. Für den zuver-
lässigen Betrieb benötigen sie eine Netzanschlussleis-
tung von 150 kW, im Schnitt also nur rund zwei kW je 
Ladepunkt. Mit dem Lademanagement konnten beim 
Netzausbau einmalig gut 80.000 Euro eingespart wer-
den – und im Vergleich zum ungesteuerten Ladebe-
trieb jährlich noch einmal bis zu 50.000 Euro. 

Sinnvoll ist dieser Ansatz auch für das E-Mobility-Pro-
jekt der Karbe  Immobilien: Mithilfe des Lade- und 

Energiemanagements lassen sich beim geplanten Voll-
ausbau in den drei Tiefgaragen alle Ladeanforderungen 
problemlos erfüllen. Das System kann die erforderliche 

Spitzenlast für die Elektromobilität im Vergleich 
zum ungesteuerten Laden um etwa 75 Pro-

zent auf gut 50 kW je Tiefgarage senken. 
Um an allen Ladestationen die Min-
destleistung gewährleisten zu können, 
wird in den drei Gebäudeteilen die 
Erhöhung der Netzanschlussleistung 
auf jeweils 250 Ampere (A) empfohlen, 

was gut 170 kW für Elektromobilität und 
Gebäudelast entspricht.

Fördergelder und Abrechnung
Weil der Bund derzeit intelligent steuerbare Ladelö-
sungen im privaten Bereich mit 900 Euro pro Lade-
punkt fördert, lassen sich die Kosten deutlich senken. 
Zu empfehlen ist es, schon früh in der Planung auch 
alltägliche Erfordernisse zu bedenken: Wer übernimmt 
die Abrechnung des Ladestroms? Dies kann über die 
Hausverwaltung im Rahmen der Nebenkostenabrech-
nung erfolgen oder alternativ über einen automatisier-
ten Abrechnungsservice. Ein gutes System bietet dazu 
umfassende Funktionen zur Überwachung und für sta-
tistische Zwecke, um den reibungslosen Betrieb mit 
centgenauer Abrechnung des Ladestroms zu gewähr-
leisten. Karbe etwa kann die Abrechnung der Lade-
punkte unkompliziert auf Grundlage der einzelnen 
Verbrauchsdaten vornehmen.

All dies hat Verwalter Karbe im Vorfeld mit dem Ver-
waltungsbeirat und den Wohnungseigentümern 
geklärt und gemeinsam mit ihnen und dem Ladein-
frastruktur-Anbieter passende Lösungen gefunden. 
Gut vier Monate sind dafür vergangen, und noch ist 
der Abstimmungsprozess nicht beendet. Über die 
Beauftragung müssen die Eigentümer erst noch in 
einer Versammlung entscheiden, und die Installation 
wird weitere drei Monate in Anspruch nehmen. Gut 
ein Jahr also von der ersten Idee bis zum ersten Lade-
vorgang – und die KfW-Förderung wird die Konsens-
findung hoffentlich beschleunigen. Bei 81 Wallboxen 
und einem Förderbetrag von 900 Euro pro Ladepunkt 
reduzieren sich die Gesamtkosten deutlich.
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Aus einer Hand
Mit einem modular aufgebauten Angebot unterstützt Minol die  
Wohnungswirtschaft beim Ausbau von Ladeinfrastruktur.

F 
 
 
ür den Ausbau privater 

Lade infrastruktur spielt insbeson-
dere die Wohnungswirtschaft aktu-
ell eine große Rolle. Gesetze und 
Fördermöglichkeiten unterstüt-
zen das Bestreben, die Verkehrs-
wende über den Gebäudesektor 
voranzubringen. Das Thema Elek-
tromobilität ist seit einigen Jahren 
eines der am heißesten diskutier-
ten in Deutschland. Im Jahr 2020 
wurden bundesweit rund 194.000 
Elektrofahrzeuge neu zugelassen 
und damit ein neuer Rekord aufge-
stellt. Auch Bund und Länder haben 
den Ausbau von Lade infrastruktur 
vo rangetrieben. Prämien, Förde-
rungen und Zuschüsse verlocken 
zum Kauf eines Fahrzeuges mit 
Elektromotor. Studien des Bundes-
verbandes der Energie- und Wasser-
wirtschaft zeigen, dass 65 Prozent 
der Deutschen es bevorzugen wür-
den, ihr E-Auto zu Hause zu laden. 
Daher machen sich viele schon vor 
dem Autokauf Gedanken über eine 
eigene Lademöglichkeit zu Hause. 
Die Forderungen nach privater 
Lade infrastruktur richten sich nicht 
nur an den Gesetzgeber, sondern 
auch an die Wohnungswirtschaft 
und zwingen diese, zu handeln.

Gesetze beachten
Für den Ausbau der Ladeinfrastruk-
tur in Deutschland sind vor allem 
zwei Gesetzesneuheiten relevant: Im 
März 2021 wurde das Gebäude-Elek-
tromobilitätsinfrastruktur-Gesetz 
(GEIG) verabschiedet. Es sieht vor, 
dass in Neubauten oder bei größe-
ren Renovierungen alle Stellplätze 
mit Leerrohren für Ladeinfrastruk-
tur ausgestattet sein müssen. Dies 
gilt ab fünf Stellplätzen. Ausnah-
men gelten etwa, wenn die Kosten 
der Infrastruktur sieben Prozent der 
Gesamtkosten einer größeren Reno-
vierung überschreiten. Das GEIG 
sieht im „Quartiersansatz“ zudem 
Leitungsinfrastruktur und Lade-
punkte vor, die liegenschaftsüber-
greifend ganzen Wohnvierteln zur 
Verfügung stehen.

Auch die Reform des Wohnungsei-
gentumsgesetzes 2020 erleichtert 
den Ausbau der Ladeinfrastruk-
tur erheblich: Für bauliche Ver-
änderungen wie die Installation 
einer Wallbox reicht die einfache 
Mehrheit der Eigentümergemein-
schaft. Zudem haben Mieter nun 
das Recht auf die Einrichtung einer 
persönlichen Lademöglichkeit. 
Hierbei kann der Vermieter die 
Installation übernehmen, die Kos-
ten trägt aber meistens der Nutzer. 
Nach Auszug müssen in Abspra-
che die baulichen Veränderungen 
rückgängig gemacht werden.

Fördermittel nutzen
Der Staat unterstützt beim Ausbau 
von Ladeinfrastruktur finanziell. Die 
KfW-Bank fördert beispielsweise den 
Kauf und die Installation privater 
Ladeinfrastruktur an privat genutz-

ten Stellplätzen in Wohngebäuden 
mit jeweils 900 Euro. Zudem können 
Verbraucher beim Neukauf eines 
E-Autos bis zu 9.000 Euro sparen. 
Grundsätzlich gibt es verschiedene 
Fördermöglichkeiten für den Kauf 
von E-Autos und Ladeinfrastruktur, 
die je nach Bundesland und Kom-
mune unterschiedlich gestaltet sind.

Professionell beraten lassen
Wenn es um das Thema Ladeinfra-
struktur und Elektroinstallationen 
geht, sollten Wohnungsunterneh-
men professionelle Beratung ein-
holen. Die Begleitung des Projektes 
von der Planung bis zur Umsetzung 
ist dabei besonders wichtig, um 
später keine bösen Überraschun-
gen zu erleben. Mit dem Baukas-
tensystem Minol Drive – powered 
by GP JOULE CONNECT wurde ein 
Angebot geschaffen, das speziell auf 
die Anforderungen der Wohnungs-
wirtschaft abgestimmt ist. Experten 
bieten Bausteine von der Bera-
tung und (elektro-) technischen 
Planung über die Beschaffung und 
Installation der Infrastruktur vor 
Ort bis hin zu Betrieb, Service und 
Wartung sowie der Einrichtung 
von Sharing-Modellen. Auch die 
Abrechnung und der Kundenser-
vice für die Endnutzer kommen 
dabei aus einer Hand.

DIE AUTORIN

GABRIELA 
SALOMON M.SC.
Produktmanagerin 
Minol Messtechnik
www.minol.de/
drive

65 Prozent der 

Deutschen möch-

ten ihr Fahrzeug 

zu Hause laden.
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WEG-Kredit
• attraktive Konditionen
• ohne Sicherheiten 

(kein Grundbucheintrag)
• Ihre Vorteile als Eigentümer

• keine Bonitätsprüfung
• keine SCHUFA-Auskünfte 

oder -Einträge

WEG-Konten
• attraktive Kontoführungs- 

gebühren
• WEG-Sicherheitspaket

Rücklagenkonten

Mietkautionskonten
• einfache Online- 

Bearbeitung
Jetzt informieren auf bfw-bank.de  
oder unter 0621/397468 -21 & -22

Kompetent. Innovativ. Leistungsstark.
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n Zeiten von Mietpreisbremsen und restriktive-

ren Vorgaben für Sanierungsumlagen stellt sich für 
die Wohnungswirtschaft zunehmend die Frage, wie 
sich mit wohnnahen Services Erlöse auch jenseits 
der Kaltmiete erzielen lassen. In Eigenregie erbrachte 
gebäudebezogene Dienstleistungen, etwa Reinigungs-, 
Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten, dienen schon 
länger dazu. Neu ist, dass der direkte Zugang zu den 
eigenen Mietern verstärkt bedient wird, um Endkun-
denprodukte zu vermarkten, die bislang von Dritten 
angeboten werden. Dazu gehören u. a. Stromverträge, 
Internet und Telefonie, Smart-Home- und Assisted-
Living-Lösungen – ein Rundum-sorglos-Paket aus einer 
Hand für zeitgemäßes und attraktives Wohnen. Auch 
quartiersbezogene Services gewinnen an Bedeutung.

Mobilität im Umbruch
Die anhaltende Urbanisierung – im Jahr 2030 werden 
ca. 80 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung in 
Städten leben, 2050 bereits 85 Prozent – erhöht das 
städtische Verkehrsaufkommen massiv. Wo der Kli-
mawandel zur raschen Umstellung auf klimaneu-
trale Antriebe zwingt, bringt die Digitalisierung neue 
Technologien wie autonomes Fahren hervor und 
ermöglicht neuen Wettbewerbern mit innovativen 
Angeboten den Markteintritt. Mobilität ist ein Wachs-
tumsmarkt. 

Vier Trends prägen die Zukunft.
Elektromobilität: Nach Schätzungen der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers (PwC) 
sind im Jahr 2030 über 90 Prozent der in Europa 
neu zugelassenen Fahrzeuge teil- oder vollelektri-
fiziert. Damit einher geht ein massiver Bedarf an 
Lade infrastruktur, Netzservices und effizienter 
Zahlungs abwicklung.

Sharing: Die gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeu-
gen aller Art wird sich mittelfristig auch abseits der 
Metropolen etablieren und die Mobilitätsangebote in 
städtischen Randgebieten sowie im ländlichen Raum 
verbessern. 2030 werden schätzungsweise bereits 35 
Prozent der gefahrenen Kilometer auf diese Weise 
zurückgelegt.

DER AUTOR

MICHAEL JAHN
Senior Manager, Leiter Kompetenzteam 
Smart Cities, PricewaterhouseCoopers 
Deutschland

Potenziale heben
Auf der Suche nach neuen Erlösquellen: Mit der neuen 

Mobilität entstehen neue Geschäftsmodelle für die 
Wohnungswirtschaft.
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Digitale Reise bedeutet, dass unterschiedlichste 
Transportangebote zu einem Mobilitätsdienst zusam-
mengefasst werden. Mobility-as-a-Service-Plattformen 
(MaaS) bieten aus einer Hand intermodale Tür-zu-
Tür-Lösungen inklusive Routeninformation, Ticke-
ting und Abrechnung. Die Unternehmensberatung 
 Strategy& schätzt das Potenzial des  MaaS-Marktes 
in der Europäischen Union im Jahr 2030 auf 
375 Mrd. Euro.

Automatisierung: Die Revolutionierung der Mobilität 
bis hin zum fahrerlosen Fahren ist keine Fiktion mehr. 
Teilautonomie wird bereits serienmäßig angeboten, 
vollautonomes Fahren ist in Sichtweite. PwC schätzt, 
dass 2030 ca. 40 Prozent der Personenkilometer auto-
nom gefahren werden. 

Chancen für die Wohnungswirtschaft
Als Geschäftsfeld hat die Wohnungswirtschaft die 
Mobilität – über die Stellplatzvermietung hinaus 
– bisher kaum im Visier. Dabei legen die Elektro-
mobilität und der im neuen Gebäude-Elektromobili-
tätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) verankerte Ausbau 
von Lade infrastruktur dies nahe. Neben dem Auf-
bau und Betrieb von Ladestationen – in Eigenregie 
oder in Kooperation, z. B. mit einem Energieversor-
ger – sind weitere Geschäftsmodelle denkbar. Für 
Immobilienunternehmen, die bereits Strom an ihre 
Mieter vermarkten, sind der Verkauf und die Abrech-
nung von Ladestrom nur logische weitere Schritte. 
Bei einer jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilome-
tern und Stromkosten von fünf Euro je 100 Kilometer 
liegt das Erlöspotenzial rechnerisch 
bei 750 Euro pro Fahrzeug und 
Jahr – vorausgesetzt, Nutzer 
laden überwiegend zu Hause. 

Auch die Einbindung der 
Fahrzeug-Akkus als temporäre 
Energiespeicher in die Ener-
gieversorgung des Gebäudes 
und – im nächsten Schritt – in 
das örtliche Stromnetz birgt 

mit steigender Zahl der Elektrofahrzeuge mittelfris-
tig Potenzial – unterstützt vom Trend zur dezent-
ralen Energieversorgung. Die hierfür erforderlichen 
bi-direktionalen Ladepunkte sind allerdings im Ver-
gleich zu den uni-direktionalen aktuell noch recht 
teuer. Zu unterscheiden ist zwischen Vehicle-to-
Home- (V2H) und Vehicle-to-Grid-Anwendungen 
(V2G).

V2H zielt auf die Optimierung der Stromkosten im 
Gebäude ab: Wenn Strom im Gebäude über dezen-
trale Anlagen (z. B. photovoltaisch) produziert wird, 
kann sich die Einbindung von Fahrzeug-Akkus in die 
Netzstruktur lohnen. Zum einen wird überschüssi-
ger Solarstrom zum Aufladen der Akkus genutzt. Zum 
anderen ist die in den Akkus gespeicherte Energie zur 
Energieversorgung des Gebäudes verfügbar, sofern 
die Fahrzeughalter entsprechende Kapazitäten frei-
geben. Kommerziell interessant ist die Bereitstellung 
der gespeicherten Energie zur Ausnutzung von Tarif-
schwankungen bei zeitvariablen Stromtarifen, dem 
sogenannten „Peak-Shaving“ zur Senkung der Strom-
kosten.

V2G steht für die Integration des Fahrzeug-Akkus in 
das öffentliche Stromnetz: Der gespeicherte Strom 
dient dem Netzbetreiber zur Steuerung der optima-
len Netzauslastung, etwa bei Verbrauchsspitzen, bei 
Stromschwankungen, bei Überproduktion oder als 
Reserve. Auch hier liegen Arbitrage-Potenziale durch 
schwankende Strompreise. Es ist davon auszugehen, 
dass Netzbetreiber bereit sind, für diese netzdienli-
chen Services zu zahlen. Davon profitieren sowohl 
Fahrzeughalter als auch Betreiber von Ladeinfra-
struktur. 

Der Mehrwert aus Bereitstellung und Betrieb der 
Lade infrastruktur, dem Ladestromverkauf sowie V2H- 
und V2G-Anwendungen bewegt sich im vierstelli-
gen Euro-Bereich pro Jahr und Fahrzeug, und je nach 
Geschäftsmodell kann auch die Immobilienwirtschaft 
daran partizipieren.

Erfolgreiche  
Geschäftsmodelle bewegen sich  
von der Hardware weg, hin zum Eco-System.

Digitale Reise:  Experten 

schätzen den Markt 

im Jahr 2030 auf 

375  Milliarden Euro.
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Fortschritt durch 
Erfahrungsaustausch

Planen Sie Ihren unternehmerischen Fort-
schritt, entwickeln Sie neue Strategien, und 
entdecken Sie neue Perspektiven – mit den 

Erfa-Gruppen des VDIV Deutschland.

Jetzt informieren unter www.vdiv-erfa.de

Betriebswirtschaftlich

Verwaltungstechnisch

Personalspezifi sch

Wettbewerbsfest

Zukunftsorientiert

E-LADEN AN IHREN 
AUTOPARKSYSTEMEN 

Sie können Ihre Bestandsanlagen mit E-Ladestationen nachrüsten. 
Bitte kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne. 

PGS Parking- und Garagen-Service GmbH
info@pgs-service.de | pgs-service.de

Ein weiteres Feld, das Chancen für die Woh-
nungswirtschaft bietet, ist Park-Sharing: Per 
App lässt sich die Auslastung von Bewoh-
ner-Stellplätzen durch „Untervermietung“ an 
Dritte optimieren, was zusätzliche Erlöse je 
Stellplatz generiert. Ein Teil davon kann als 
die Parkplatzmiete mindernd weitergegeben 
werden, sodass Eigentümer und Mieter davon 
 profitieren.

In größeren Quartieren sind Sharing-Angebote 
für Fahrräder, Cargo-Bikes oder auch stations-
gebundene Kleinfahrzeuge vorstellbar. Weg-
weisend ist hier der Gebäudekomplex BRF 
Viva im schwedischen Göteborg: Innovative 
Mobilitätsangebote wurden in die Planung 
einbezogen, Parkplätze für private Pkw gibt es 
nicht. Über eine MaaS-App haben Bewohner 
Zugriff auf Leih-Fahrräder, den Carpool oder 
den öffentlichen Personennahverkehr, deren 
Kosten teils in der Miete enthalten sind. Ins-
besondere die zunehmende Automatisierung 
birgt weitere Potenziale für zusätzliche Servi-
ces, etwa autonome Quartiers-Shuttles oder 
autonomes Valet-Parken.

Ausblick
Klassische Geschäftsmodelle, die auf Vertrieb 
und Installation von Hardware (z. B. Ladein-
frastruktur) abzielen, werden auf lange Sicht 
nicht bestehen. Geld wird schon heute mit 
Leistungen rund um die Hardware selbst 
verdient. Hersteller, Energieversorger, Tele-
kommunikationsanbieter und Wohnungs-
wirtschaft konkurrieren mit integrierten 
Service angeboten um Kunden. Künftig werden 
sich vor allem Geschäftsmodelle durchsetzen, 
die einen übergreifenden Plattformansatz ver-
folgen und sich als Manager eines Ökosystems 
rund um das Wohnen positionieren – digital, 
sektorübergreifend und kundenzentriert.
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wächst das Potenzial 

 zusätzlicher Services 

rund ums  Wohnen.
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er Bundestag hat 

das Gebäude-Elektromobili-
tätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) 
beschlossen, um den Ausbau der 
Leitungs- und Ladeinfrastruktur 
für E-Fahrzeuge zu beschleunigen. 
Verbraucher sollen schon in naher 
Zukunft an ihrem Wohnort, am 
Arbeitsplatz sowie bei alltäglichen 

Es geht um mehr
Die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge ist  

nur ein Baustein der Gebäude- 
konnektivität, die für die  

Zukunft gerüstet ist.

Besorgungen ausreichend Lade-
stationen vorfinden. Künftig sind 
Hauseigentümer und Bauherrn 
verpflichtet, Ladeinfrastruktur für 
E-Autos vorzuhalten. Bei der Aus- 
und Nachrüstung wird es dabei 
darauf ankommen, nicht in Akti-
onismus zu verfallen, sondern 
über die aktuellen Anforderungen 
hi naus das Gesamtbild der Gebäu-
dedigitalisierung und -automation 
im Blick zu haben. 

Die Nachhaltigkeitsstrategie
Zur für die Ladeinfrastruktur not-
wendigen digitalen Infrastruktur 
gehört auch die sichere und sta-
bile Vernetzung aller elektrotech-
nischen Verbindungen, Mess-, 
Steuer- und Regelungseinrich-
tungen, die für die Installation, 
den Betrieb und die Steuerung 
von Ladepunkten nötig sind. Mit 
dem neuen Gebäudeenergiege-
setz (GEG) und der Novellierung 
der EU-Energieeffizienz-Richtlinie 
(EED) kommen in anderen Berei-

chen weitere neue Anforderungen 
auf Eigentümer von Bestands- 
oder Neubauten zu. Entscheidend 
ist deshalb, vor der Planung auf-
wändiger Einzellösungen – z. B. für 
Ladeinfrastruktur – mit Weitblick 
zu agieren und von Beginn an die 
Weichen für eine technologieneu-
trale, multifunktionale und erwei-
terbare Infrastruktur zu stellen.

Digitalisierung und 
 Automation
Die neuen Gesetze sowie die vom 
Bund angestrebte Klimaneu-
tralität bis zum Jahr 2050 erfor-
dern ein Umdenken der gesamten 
Immobilienbranche: Liegenschaf-
ten müssen mithilfe der Digita-
lisierung zukunftsfähig gemacht 
werden. Ganzheitliches, energie-
effizientes Gebäudemanagement 
wird die automatische Überwa-
chung des gesamten Gebäude-
zustands und die Steuerung der 
Gebäudetechnik aus der Ferne 
umfassen – vom Wasserzähler 
über die Regelventile der Heizung 
bis hin zur vorausschauenden 
Wartung der Aufzuganlage und 
der Verbrauchsmessung an der 
E-Ladestation.DER AUTOR

DR. SEBASTIAN 
GROß
Der Leiter Digi-
tales Gebäude-
management, 
Vodafone GmbH, 

verantwortet die Produktentwick-
lung und den Ausbau des Partner-
Ökosystems von Gebäudekonnek-
tivität 4.0
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WestWood Kunststofftechnik GmbH 
Tel.: 0 57 02 / 83 92 -0 · www.westwood.de

Absolut Dicht. 
Auf Dauer.

-  Geprüftes System mit 
den höchsten Leistungs- 
klassen nach ETAG 005

-  Wurzelfestigkeit nach 
dem FLL-Verfahren 
bestätigt

Eine Frage leistungsstarker 
Gebäudekonnektivität
Eine Lösung, die die dafür ins-
gesamt notwendige digitale 
Infra struktur umfasst, für alle 
Anwendungen offen ist und mit 
nahezu jedem Smart-Sensor 
kommunizieren kann, heißt bei 
 Vodafone Gebäudekonnektivi-
tät 4.0. Sie eignet sich gleicherma-
ßen für den Gebäudebestand wie 
auch für Neubauten. Damit tre-
ten transparente Prozesse an die 
Stelle redundanter Datensammler, 
Funknetze oder verschiedener par-
allel laufender Software-Systeme. 
Indem Infrastruktur und Daten-
plattform von den smarten Anwen-
dungen getrennt sind, können 
Anwendungen und Partner unab-
hängig gewählt werden. Eigene 
Anwendungen lassen sich ebenso 
problemlos aufsetzen, wie fertige 
Lösungen von Drittanbietern inte-
griert werden oder bestehende 
Partner (z. B. Messdienstleister) die 
Infrastruktur mitnutzen können.

Sinnvolle Datennutzung
Weil Gebäudekonnektivität 4.0 
keine Datenfilterung vornimmt, 
behalten Eigentümer oder ihre 
Verwaltung die Kontrolle über das 
System und damit die Datenhoheit 

für die Liegenschaft. Sämtliche 
Informationen aus den Anwen-
dungen sind für sie bestimmt, und 
nur sie entscheiden über deren 
Nutzung.

Zur Gebäudekonnektivität 4.0 
gehört als Infrastrukturleistung 
auch die neutrale Datenspeiche-
rung, die die Installation und den 
Betrieb von 24/7-fähigen GK-
Hubs sowie die Einrichtung eines 
Zugangs zur IW-Cloud umfasst. 
Mithilfe der IW-Cloud, in der alle 
Fäden zusammenlaufen, werden 
die gesammelten Daten nutzer-
freundlich dargestellt, sodass sie 
als Basis für künftige Entscheidun-
gen genutzt werden können. 

Auf lange Sicht bringt Gebäudekon-
nektivität 4.0 das Internet der Dinge 
(IoT) und Künstliche Intelligenz 
(KI) in Gebäude und Liegenschaf-
ten. Eine offene und multifunkti-
onale Infrastruktur im Gebäude 

steigert mit jeder zusätzlichen 
Anwendung und jedem ergänz-
ten Sensor die Effizienz und bringt 
zugleich maximale Flexibilität mit 
sich, wenn künftig neue Anwen-
dungen für weitere Anforderungen 
implementiert werden sollen. 

Das notwendige Umdenken in der 
Immobilienwirtschaft erfordert 
auch, neue Wege in der Zusam-
menarbeit aller Akteure zu gehen, 
indem die Immobilienwirtschaft, 
Dienstleister und auch Start-ups 
zusammengeführt und gemein-
sam Lösungen technologieneutral 
entwickelt werden. Dies geschieht 
heute schon, z. B. mit dem Vodafone 
Accelerator-Programm UPLIFT, das 
marktreifen IoT- oder Cloud-Start-
ups den Marktzugang und die Ska-
lierung erleichtert, und auch durch 
die gemeinsame Teilnahme mit 
Kunden aus der Immobilienwirt-
schaft an der SmartUpYourBuilding 
Challenge 2021. 

Multifunktionale Infrastruktur 

steigert die Effizienz und ebnet 

den Weg für neue Anwendungen.
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hne Rechts- und Steuerberatung geht es 

nicht! Dabei wäre es ja nur konsequent, die Ladesta-
tion fürs E-Auto mit Solarstrom aus eigener Produk-
tion zu speisen. Mit den rechtlichen Hürden aufgrund 
der Unternehmereigenschaft von Eigentümergemein-
schaften (WEG) und den steuerlichen sowie admi-
nistrativen Widrigkeiten wegen der nicht gegebenen 
Personenidentität einer WEG als Anlagenbetreiberin 
und den zu beliefernden Miteigentümern haben sich 
bereits mehrere Autoren in diesem Magazin ausein-
andergesetzt. Eine Chance, dass es künftig einfacher 
wird, könnte die EU-Richtlinie 2018/2001 bieten. Das 
sogenannte Prosumer-Recht, in dem es darum geht, 
dass Konsumenten in bestimmten Bereichen auch 
zugleich Produzenten sein können, muss bis zum 
30. Juni 2021 in nationales Recht umgesetzt werden, 
um eine rechtlich risikoarme, attraktive und gemein-
schaftliche Eigenversorgung mit Strom zu ermögli-
chen. Derzeit geltendes Recht macht Privatleuten die 
gemeinschaftliche Eigenversorgung ohne Rechtsbruch 
nahezu unmöglich.

Tatsächlich scheint der Gedanke, Strom auf dem 
eigenen Dach selbst zu produzieren, für Eigentü-

Eigentlich ganz einfach
Für Hauseigentümer ist die Photovoltaikanlage auf dem Dach kei-
ne große Sache. Für Eigentümergemeinschaften gestaltet sich das 

 bekanntlich deutlich komplizierter. Eine Orientierungshilfe.
Von Andrea Körner

mergemeinschaften eher idealistisch zu sein. Der 
Wunsch, sich von den Energielieferanten unab-
hängig zu machen, autark zu sein, gar Geld zu spa-
ren und bestenfalls die Fahrt mit dem E-Mobil noch 
umweltfreundlicher zu gestalten, ist recht komplex 
in der Umsetzung – zumal rein regenerativ gewonne-
ner Strom mit einem entsprechenden Versorgungs-
vertrag ja ohnehin aus der Steckdose kommt. Aber: 
Das Konzept Photovoltaik an sich ist ein Gewinn für 
Umwelt- und Klimaschutz. Jede sonst nicht genutzte 
Dachfläche, auf der eine Photovoltaikanlage (PVA) 
Platz findet und betrieben wird, somit eine gute Sache.

Dass es dennoch wirtschaftlich umsetzbare Betriebs-
konzepte für PV-Anlagen in Eigentümergemeinschaf-
ten gibt, zeigt ein Leitfaden, den die Energieagentur 
Regio Freiburg aufgelegt hat. „Solar-WEG: Schritt 
für Schritt“ gibt einen Überblick über die gängigsten 
Betreibermodelle für Photovoltaik in WEG – und den 
dafür erforderlichen Aufwand.

Gemeinschaftsstromlieferung
Ein Konzept, das sich mit sehr geringem Aufwand 
umsetzen lässt, ist demnach die auf den Gemein-
schaftsstrom begrenzte Eigenversorgung. Dazu 
finanziert und betreibt die WEG die PVA, und der 
gewonnene Strom, der für Allgemeinstrom, also Fo
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Wechseln Sie jetzt!   >  089/641 65 214 oder 
geschae�skunden@montana-energie.de

Vertrauen Sie uns – 
einem der größten mi�elständischen Energie-
lieferanten in Deutschland mit 60 Jahren 
Markterfahrung. www.montana-energie.de

Unser Rundum-sorglos-Service
für Sie

 Maßgeschneiderte Tarifmodelle für
  Erdgas und Strom

 Bündelung von Liegenscha�en

 Elektronischer Rechnungsservice   
 sowie eine Vielzahl an Online-Services

 Energieausweise

 Persönlicher Ansprechpartner

 Mehrfach ausgezeichnet

„Mit Erdgas 
und Strom
bin ich bestens
versorgt!“

Einbau von Ladelösungen 
in Tiefgaragen?
Sprechen Sie uns an!
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Licht und Aufzug, Wärmepumpe, Raumlufttechnik sowie 
Kälte-/Klimageräte verwendet wird, wird in diesem 
Fall als Eigenversorgung anerkannt. Voraussetzung: Die 
gespeisten Geräte werden von der WEG selbstverantwort-
lich betrieben. Nicht genutzter Strom fließt ins öffentli-
che Netz und wird nach Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) vergütet. Licht und Aufzug bekommen einen Zwei-
richtungszähler, an den auch die PVA angeschlossen ist. 
Bei Anlagen mit einer Leistung von mehr als zehn Kilo-
watt peak (kWp), ist für den Eigenverbrauch die redu-
zierte EEG-Umlage von 40 Prozent zu zahlen. Wird die 
EU-Richtlinie auf nationaler Ebene umgesetzt, ließe sich 
dieses Betriebskonzept vielleicht sogar umstellen, sodass 
alle Wohnparteien mit dem selbst erzeugten Strom ver-
sorgt werden.

 WIRTSCHAFTLICHKEIT:  Zur Umsetzung kauft und 
betreibt die WEG die PVA als Gemeinschaftsanlage zur 
Mitversorgung des Allgemeinstroms. Das senkt die Neben-
kosten, weil weniger Strom vom externen Energieversor-
ger bezogen wird. In der Nebenkostenabrechnung werden 
Einnahmen aus der Einspeisung von Überschüssen ins 
öffentliche Netz mit EEG-Vergütung ebenso aufgeführt wie 
die umlagefähigen Kosten für die Wartung der Anlage. Ein 
wirtschaftlicher und gewinnorientierter Betrieb ist mög-
lich, eine Rendite während der Betriebszeit der Anlage 
erzielbar.

Die Volleinspeisung
Ebenfalls sehr geringen Aufwand erfordert dieses Modell: 
Der gesamte selbst erzeugte PV-Strom wird ins öffentliche 
Netz eingespeist, also nicht im Gebäude verbraucht. Damit 
wird er mit dem nach EEG aktuell gültigen Satz vergütet, 
und das garantiert für 20 Jahre und das Jahr der Inbetrieb-
nahme. 

 WIRTSCHAFTLICHKEIT:  Bei den heutigen, typischer-
weise anzusetzenden Kosten für die Errichtung und ab 
einer Leistung von rund acht kWp amortisiert sich die 
Anlage schon vor der angesetzten Abschreibungsdauer 
von 20 Jahren und kann somit auch wirtschaftlich sinnvoll 
betrieben werden, heißt es im Leitfaden.

Das Nebenkostenmodell
Verfügt eine WEG über einen gemeinsamen geeich-
ten Stromzähler als Netzanschlusspunkt, lässt sich das 

Auch eine Volleinspeisung ins 

öffentliche Stromnetz kann 

sich rechnen.
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gesamte Gebäude mit PV-Strom versorgen. Ein ein-
facher Trick: Die gesamten Stromkosten des Hauses 
werden intern entsprechend umgelegt. So wird auch 
der PV-Strom über die Nebenkosten abgerechnet. Die 
PVA gehört als Teil des Gebäudes der Gemeinschaft. 
Lehnt eine Partei die Eigenversorgung ab oder will den 
Stromversorger wechseln, kann dies über ein Sum-
menzählerkonzept extra abgerechnet werden. 

 WIRTSCHAFTLICHKEIT:  Da in diesem Fall die Perso-
nenidentität nicht gegeben ist, sollte vorsorglich die volle 
EEG-Umlage gezahlt werden. Sie könnte sonst rückwir-
kend für die gesamte Lebensdauer der Anlage nachge-
fordert werden. Ein gewinnorientierter Betrieb ist mit 
diesem Modell dennoch möglich und auch die Erzielung 
einer Rendite über die Gesamtlaufzeit der PVA.

Die Anlage vermieten
Als Anlageneignerin kann die WEG eine oder auch 
mehrere PVA an eine Wohnpartei zu einem unabhän-
gig von der Produktion festgesetzten Preis vermie-
ten und ihr damit den Anlagenbetrieb übertragen. Sie 
nutzt die Eigenversorgung und trägt auch das Risiko. 
Über einen Service-Vertrag lässt sich aber die techni-
sche Betriebsführung an die Anlagenbesitzerin zurück-
geben. Dafür bedarf es pro Anlage und Partei eines 
Zweirichtungszählers.

 WIRTSCHAFTLICHKEIT:  Bei Anlagen mit mehr 
als zehn kWp Leistung ist die auf 40 Prozent ver-
minderte EEG-Umlage für den Eigenverbrauch zu 
entrichten. Der PVA-Mieter wird durch die Über-
schusseinspeisung steuerlich zum Unternehmer, 
somit umsatz- und einkommensteuerpflichtig, es sei 
denn, er unterfällt der Kleinunternehmerregelung 
oder stellt eine negative Gewinnerzielungsprognose. 
Die PVA selbst lässt sich dennoch wirtschaftlich 
gewinnorientiert betreiben, mit über die Gesamtlauf-
zeit zu erzielender Rendite. Dem Leitfaden zufolge 
ist dieses Modell als Kapitalanlage für WEG geeignet, 
wenn der Gemeinschaftsstrombedarf gering ist, nur 
eine oder einzelne Wohnparteien Interesse an einer 
PVA haben oder der Strombedarf des Anlagenmieters 
besonders hoch ist.

Die Dachpacht
Die WEG verpachtet Dachfläche an einzelne Wohn-
parteien oder einen externen Investor. Der oder die 
Pächter betreiben die PVA und versorgen sich selbst, 
sofern Personenidentität besteht, oder speisen den 
Strom ins öffentliche Netz ein. Bei Eigenversorgung 
aus Anlagen mit weniger als zehn kWp Leistung ent-
fällt die EEG-Umlage, darüber gilt der reduzierte Satz. 
Wie bei der Anlagenvermietung werden Betreiber zu 
Unternehmern und entsprechend steuerpflichtig. 

 WIRTSCHAFTLICHKEIT:  Die Einnahmen aus der 
Verpachtung der Dachfläche können steuerlich wie 
Mieteinnahmen behandelt  werden und kommen der 
WEG zugute, die hier lediglich als Vermieterin auftritt.

Contracting
Hier kommt ein Investor ins Spiel, der eine Dachfläche 
nutzt, um eine PVA zu erreichten und zu betreiben. Dafür 
erhält die WEG eine Dachpacht, oder sie wird an dem 
mit der Anlage erzielten Gewinn beteiligt bzw. erhält als 
Gegenleistung eine vergünstigte Stromversorgung. 

 WIRTSCHAFTLICHKEIT:  Dieses Modell, das für die 
WEG praktisch mit keinerlei Aufwand verbunden ist, 
eignet sich dem Leitfaden zufolge für Gemeinschaften 
ab 30 Wohneinheiten und große Dachflächen ab 250 
Quadratmeter Fläche.

Vollstromlieferung
Hier wird es nun schon aufwändiger. Verzichtet man 
jedoch auf die Mieterstromförderung, entfallen viel-
fältige Pflichten. Für den Eigenverbrauch ist in diesem 
Fall die volle EEG-Umlage zu zahlen, weil eben keine 
Personenidentität von Anlagenbetreiber und Nutzern 
besteht. Erforderlich ist auch ein Zählerkonzept, das 
die Verbräuche von Netz- und PV-Strom separat und 
für jede Partei erfassen kann. Das Summenzählermo-
dell eignet sich dafür insofern, weil die Umrüstkosten 
relativ gering sind und im Falle eines Anbieterwechsels 
für Ergänzungsstrom kein Umbau der Bezugszähler für 
die Wohnparteien fällig wird. Geeignet ist das Modell 
für Gemeinschaften mit mehr als zehn Selbstversor-
gern, zudem ist wegen der Komplexität zur Hinzuzie-
hung eines externen Dienstleisters für die Umsetzung 
zu raten.

Wer auf Fördergelder 

verzichtet, kann sich 

viel Aufwand sparen.

Machbarer Trick: die 

 gesamten Stromkosten 

auf die Nebenkosten aller 

Bewohner umlegen.
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 WIRTSCHAFTLICHKEIT:  Auch ohne Inan-
spruchnahme der Mieterstromförderung ist ein 
rentabler Anlagenbetrieb über die Gesamtlaufzeit 
möglich, sogar mit Gewinnerzielung.

Der Weg zur Mieterstromförderung
Will man die Mieterstromförderung für dieses Kon-
zept in Anspruch nehmen, was unter bestimm-
ten Bedingungen möglich ist, übernimmt die WEG 
die Komplettversorgung aller Parteien im Haus 
und erhält damit den Status eines Energieversor-
gungsunternehmens – mit allen Konsequenzen: 
Verbraucher erhalten eine Gesamtstromrechnung 
vom Anlagenbetreiber, und der Strompreis darf 
maximal 90 Prozent des Grundversorgungstarifs 
betragen. Um gefördert zu werden, dürfen Anlagen 
maximal 100 kWp Leistung haben, und mindes-
tens 40 Prozent der Gebäudefläche müssen Wohn-
zwecken dienen. Hinzu kommen weitere Pflichten, 
etwa Meldungen bei Versorgungsnetzbetreibern, 
Bundesnetzagentur und Übertragungsnetzbetrei-
ber etc., u. a. ist für den Eigenverbrauch die volle 
EEG-Umlage zu entrichten. Zur Umsetzung dieses 
Modells sollten mindestens 15 Parteien im Haus 
die Eigenversorgung mit PV-Strom wünschen, und 
es ist zu empfehlen, einen externen Dienstleis-
tungspartner, z. B. Stadtwerke, miteinzubeziehen.

 WIRTSCHAFTLICHKEIT:  Wer den Aufwand 
nicht scheut, kann mit diesem Modell innerhalb der 
Gesamtlaufzeit der Anlage eine Rendite erzielen und 
sie wirtschaftlich gewinnorientiert betreiben.

ZUR VERTIEFUNG
Den Leitfaden „Solar-WEG: Schritt für 
Schritt“ zu den Betriebskonzepten für Pho-
tovoltaikanlagen in Eigentümergemein-
schaften gibt es online auf der Website der 
gemeinnützigen Klimaschutzagentur Bre-
mer Energie-Konsenz GmbH: 
https://t1p.de/2dcr

Die Rentabilität des 

 Anlagenbetriebs ist 

auch ohne Mieterstrom-

förderung gegeben.
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Damit E-Mobilität  
nicht zum Albtraum wird
Ende 2021 wird es in Deutschland über 1 Mio. Elektroautos geben. 
85 % davon werden im privaten Umfeld geladen. Aufgrund der 
neuen Gesetze WEMoG und GEIG liegt die Hauptlast zum Aufbau 
von Ladeinfrastruktur nun bei Hausverwaltungen. Ihre Aufgabe ist 
es, Anfragen von Eigentümern und Mietern kompetent zu beant-
worten, die gesetzlichen Vorgaben zum Individualanspruch und zur 
Gebäudeausrüstung mit Ladeinfrastruktur umzusetzen, rechtssichere 
Beschlüsse herbeizuführen, für Zukunftstauglichkeit, Netzstabilität 
sowie für sicheren Betrieb und eichrechtskonforme Abrechnung zu 
sorgen. Die eMobile Academy unterstützt Sie dabei mit speziellen 
§ 34c GewO-Kursen und einem Netzwerk aus zertifizierten Partnern.

emobile-academy.de 
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Bosch kann einfach Heizung!

Einfach stark. Wohlfühltemperatur Workout:

www.bosch-einfach-heizen.de

22℃

Noch Fragen: bit.ly/WW_BT oder QR-Code scannen:

    Ganz ohne Muckis den CO₂-Ausstoß
halbieren? Unser kraftvolles Teamwork 
aus Wärmepumpe und Gas-Brennwert 
kann es: Die Condens Hybrid 8000i F. 
Spart Platz, ist leise und im täglichen 
Workout extrem fleißig.

▶

Darf der  
das jetzt?
Bemächtigt das reformierte Wohnungseigentumsgesetz 
Verwalter zum Abschluss längerfristiger Verträge?

M 
 
 
it der am 1. Dezember 2020 in Kraft 

getretenen Reform des Wohnungseigentumsgesetzes 
(WEG) wurden die Kompetenzen des bestellten Verwal
ters des Gemeinschaftseigentums neu geregelt. Während 
ihm bislang kaum eigene Entscheidungskompetenzen 
zustanden, gilt nunmehr: Der Verwalter ist gegenüber 
der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer berech
tigt und verpflichtet, die Maßnahmen ordnungsmäßiger 
Verwaltung zu treffen, die untergeordnete Bedeutung 
haben und nicht zu erheblichen Verpflichtungen führen 
oder die zur Wahrung einer Frist oder zur Abwendung 
eines Nachteils erforderlich sind, § 27 Abs. 1 WEG. Dies 
umfasst auch eigene Entscheidungen und Vertragsab
schlüsse ohne vorherigen Beschluss der Eigentümer. 

Was ist von untergeordneter Bedeutung?
Aber sowohl für die Eigentümer als auch für jeden 
Verwalter wird es zukünftig sehr schwer sein zu 

ermitteln, ob eine Maßnahme von untergeordne
ter Bedeutung im Sinne dieses neuen Gesetzes ist 
oder nicht. Der Gesetzgeber erklärt in der Gesetzes
begründung, das müsse in jeder Gemeinschaft 
einzeln beurteilt werden. Eine Rolle spielen die 
Finanzausstattung der Gemeinschaft, die Größe der 
Gemeinschaft, die Streitträchtigkeit, die Laufzeit des 
Vertrages u.v.m.1 

Ausgehend davon, dass formularmäßige Laufzeitver
einbarungen mit Verbrauchern über die regelmäßige 
Lieferung von Waren oder die regelmäßige Erbrin
gung von Dienst oder Werkleistungen gemäß § 309 
Nr. 9 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) unwirksam sind, 
soweit der Verbraucher durch die Klausel für länger 
als zwei Jahre gebunden wird, überschreiten Verträge 
mit mehrjährigen Laufzeiten nach der Vorstellung 
des Gesetzgebers offenbar eine Zumutbarkeitsgrenze. 
Die Bestimmung gilt für den Bezug von Strom, Öl 
und Gas, nicht aber für den Bezug von Fernwärme, 
weil der Gesetzgeber insoweit mit § 32 Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 
Fernwärme (AVBFernwärmeV) eine vorrangige Rege
lung getroffen hat, die Laufzeiten bis zu zehn Jahren 
erlaubt. 

Die Verbrauchereigenschaft der 
 Eigentümergemeinschaft
Im Einzelfall ist zu prüfen, ob die Eigentümerge
meinschaft als Verbraucher gilt. Der BGH hatte 20132 
entschieden, dass dies der Fall ist, wenn auch Ver
braucher zu den Mitgliedern zählen, also zumindest 
ein Wohnungseigentum neben Teileigentumseinhei
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Bosch kann einfach Heizung!

Einfach stark. Wohlfühltemperatur Workout:

www.bosch-einfach-heizen.de

22℃

Noch Fragen: bit.ly/WW_BT oder QR-Code scannen:

    Ganz ohne Muckis den CO₂-Ausstoß
halbieren? Unser kraftvolles Teamwork 
aus Wärmepumpe und Gas-Brennwert 
kann es: Die Condens Hybrid 8000i F. 
Spart Platz, ist leise und im täglichen 
Workout extrem fleißig.

▶

ten besteht. Der Gesetzgeber betrachtet sogar die 
nunmehr gemäß § 9 a WEG zulässige EinPersonen
Eigentümergemeinschaft als Verbraucher, sodass die 
§§ 305 ff. BGB gelten, wenn die Gemeinschaft auf den 
Eintritt von Verbrauchern gerichtet ist.3 

Der Verwalter kann daher die Eigentümergemein
schaft – ob mit oder ohne Beschluss – ohnehin beim 
Bezug von Strom, Gas und Öl nicht länger als zwei 
Jahre formularvertraglich binden, sehr wohl dagegen 
für den Bezug von Fernwärme. Nach außen hin, also 
dem Energieversorger gegenüber, gilt er kraft Geset
zes als zum Vertragsschluss im Namen der Eigentü
mergemeinschaft befugt, §§ 9 a, 9 b Abs. 1 WEG. Mit 
einem gesonderten Beschluss muss sich der Verwalter 
im Einzelfall nur noch gegenüber Dritten legitimieren, 
wenn ein Darlehens oder Grundstückskaufvertrag 
geschlossen werden soll, § 9 b WEG.

Im Innenverhältnis zur Gemeinschaft handelt der 
Verwalter dagegen ordnungswidrig und macht sich 
deshalb auch regresspflichtig, wenn er seine Entschei
dungskompetenzen überschreitet. 

Ausnahme Fernwärme
Der Abschluss eines Fernwärmevertrages von mehr 
als zwei Jahren wird sicher nicht von untergeordneter 
Bedeutung sein und deshalb stets im Innenverhältnis 
eines Beschlusses bedürfen. 

Ob ein Vertrag mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jah
ren noch der Alleinentscheidungskompetenz des Ver
walters unterfällt, muss im Einzelfall anhand obiger 
Kriterien beurteilt werden. Ein zweites begrenzendes 
Element ist jedoch gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 1 WEG, dass 
der Vertrag zu keinen erheblichen finanziellen Ver
pflichtungen führt. Auch das ist nicht näher definiert. 
Erste Vermutungen in der Literatur tendieren zu einer 
Orientierung am Volumen von zwei bis fünf Prozent 
der Wirtschaftsplansumme im Durchschnitt der letz
ten drei Jahre.4 

Der Verwalter sollte Haftungsrisiken wegen unklarer 
Ermächtigungsreichweite vermeiden, auch die Eigen
tümer sollten klar nachvollziehen können, in welchen 
Fällen der Verwalter ohne ihr Wissen handeln wird. 
Der Verwalter sollte deshalb Beschlussvorschläge zur 
grundlegenden Klärung unterbreiten, unter welchen 
Voraussetzungen die Verwaltung ohne Beschluss han
deln können soll, somit unnötige zusätzliche unter
jährige Eigentümerversammlungen erspart werden, 
und in welchen Fällen zunächst eine Beschlussfassung 
erfolgen soll. Das empfiehlt auch der Gesetzgeber, § 27 
Abs. 2 WEG.

1 BT-Drucksache 19/22634 
2 Az. VIII ZR 243/13 
3 BT-Drs. 19/18791, S. 45 
4 Lehmann-Richter/Wobst, WEG-Reform 2020, Rn. 477; Schultzky ZWE 2021, 62

Durch Beschlussfassung 

grundlegende Klärung 

der Handlungsbefugnis 

herbeiführen
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GEBÄUDE & TECHNIK

Aufklärung hilft
Sind E-Autos in Tiefgaragen brandgefährlich? Das gilt für den Brandschutz:

A
 
 
 
ls im Jahr 2018 in einem Park-

haus in Shanghai ein weißer Tesla Model S 
plötzlich in Flammen steht, geht der Vor-
fall als Videoclip viral um die Welt – und 
Teslas Börsenwert büßt etwa drei Milli-
arden US-Dollar ein. Die Brandursache 
hat der Hersteller mittlerweile durch ein 
Software-Update für die Einstellungen der 
Batterieladung und das Wärmemanage-
ment beseitigt.

Für Schlagzeilen sorgte vor Jahren auch 
die Frage, ob Feuerwehren Brände in Häu-
sern mit Solaranlagen überhaupt löschen 
könnten. Der Einsatz von Löschflüssigkeit 
bei bestehender elektrischer Spannung der 
Anlage könnte die Einsatzkräfte selbst in 
Gefahr bringen.

Ja, auch E-Autos können brennen und ein 
brennender Akku ist eine Herausforderung 
für die Feuerwehr. Und nein, die Feuerwehr 
lässt in Brand geratene Gebäude mit Solar-
anlagen nicht einfach abbrennen. Tatsäch-
lich gehört es zur Tagesordnung, stetig mit 
neuen Herausforderungen konfrontiert zu 
werden. Die fortschreitende Technisierung 
bringt es mit sich, und durch enge Zusam-
menarbeit mit Forschung, Industrie und 
Schulungszentren sind Feuerwehren an den 
Umgang damit gewöhnt.

Zurück zu den E-Fahrzeugen: Natürlich 
schätzen wir einen Akku der Größe, wie er 
für Autos gebraucht wird, als gefährlich ein. 
Was aber ist mit den vielen kleinen elek-
trisch betriebenen Geräten, mit denen wir 
uns täglich umgeben – und deren Akkus wir 
bedenkenlos zu Hause laden? Das Handy 
nachts direkt neben dem Bett, den E-Scoo-
ter im Wohnungsflur, der eigentlich ein Ret-
tungsweg ist. Was passieren kann, wenn der 
Akku eines E-Scooters während des Ladens 
„durchgeht“, zeigt eindrucksvoll ein You-
tube-Film: https://t1p.de/qrmq

Gefahrenquelle Akku
Den Gefahren und Risiken, die mit Akkus 
verbunden sind, widmen sich bereits viele 
Fachartikel. Als kritisch gelten Beschädi-
gungen und der Ladevorgang. Hier kann 
es zum „Thermal Runaway“ kommen, dem 
thermischen Durchgehen: Kommt es zu 
einem Kurzschluss in einer Akkuzelle, ent-
stehen Wärme und giftige Gase. Die Wärme 
sorgt dafür, dass weitere Zellen durchgehen 
und in der Folge der ganze Akkupack. Diese 
Reaktion ist schwer zu bremsen oder zu 
unterbrechen, sodass es durch die weitere 
Wärmeentwicklung zur Ausbreitung von 
Bränden im Umfeld kommt. 

Autobrände sind für Feuerwehren alltäglich 
und stellen sie nicht erst seit der Diskussion 
über die Gefahren der E-Mobilität vor Her-
ausforderungen. Tatsächlich hat sich auch 
der Fahrzeugbau weiterentwickelt: Karosse-
rien bestehen aus Leichtmetalllegierungen 
und Kunststoffen, die ein anderes Brand-
verhalten an den Tag legen und deutlich 
schwerer zu löschen sind als das konventi-
onelle Blech. Eine Untersuchung des Karls-
ruher Instituts für Technologie (KIT) zu den 
Risiken alternativ angetriebener Fahrzeuge 
kommt zu dem Ergebnis, dass die norma-
tive Brandlast von Pkw unabhängig von der 
Antriebsart als gleich zu betrachten ist, des 

Weiteren hat der Energiespeicher im Brand-
fall je nach Fahrzeugtyp einen Anteil von nur 
15 bis 20 Prozent des Gesamtheizwertes. 
Warum dann die Diskussion über Brandri-
siken von E-Autos?

Das zentrale Problem
Der große Unterschied zu konventionellen 
Antrieben ist, dass ein brennender Akku, 
sobald der Thermal Runaway gestartet ist, 
lediglich durch langfristige Kühlung gelöscht 
werden kann. Hier liegt das zentrale Pro-
blem: Der Akku ist im Pkw-Unterboden 
verbaut und schlecht zugänglich. Eine nach-
haltige Kühlung kann in der Regel nur erfol-
gen, indem der Akku ausgebaut oder das 
komplette Fahrzeug in einem Wasserbecken 
versenkt wird. Brennt ein Pkw auf der Straße, 
ist das denkbar. Einige Feuerwehren verfü-
gen bereits über entsprechende Container. 
Steht das Fahrzeug aber in einer Tiefgarage, 
wird es schwieriger. Hier fehlt es noch an 
Erfahrungen, um geeignete Strategien zu 
entwickeln. Denkbar wäre, E-Fahrzeuge ab 
Werk mit entsprechenden Vorrichtungen zu 
versehen, die das Fluten der Akkus ermögli-
chen. Auch die Installation von Lösch- und 
Kühlanlagen für Stellplätze in Gebäuden 
oder die komplette räumliche Abtrennung 
der Ladebereiche wären zielführend.

Brände in Tiefgaragen
Brände in Tiefgaragen haben immer eine 
Ausbruchstelle. Das kann ein Pkw sein 
oder verbotenerweise gelagerte Gegen-
stände. Direkt an der Brandausbruchstelle 
brennen Pkw in der Regel komplett aus. 
Die Brandausbreitung in einer Tiefga-
rage erfolgt dann über die Wärmestrah-
lung durch heißen Rauch. Weiter entfernt 
stehende Fahrzeuge geraten so von oben 
herab in Brand. Davon ist der Akku eines 
E-Fahrzeugs genauso wenig betroffen wie 
der Kraftstofftank eines Verbrenners. Die 
Brandausbreitung in Tiefgaragen veran-
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  FACH BEITRÄGE aus 
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24-Std. Notdienst • Tel. 0800-97 97 300
www.rohrhavarie.de

Bei Störungen im unterirdischen Ver- 
und Entsorgungsnetz des Altbau-

bestandes sowie in Kellergrundleitungen

Psst… 
Wir halten dicht!

Tiefbaunotdienst
Gebäudesicherung
Regenwasserrück-
haltung

TV-Untersuchung
Kanal-Reinigung
Sanierung mit 
Inlinern

schaulicht dieser Youtube-Film: https://
t1p.de/k032

Brände in Tiefgaragen sind für die Feuer-
wehr also immer eine große Herausforde-
rung, auch ohne eingestellte E-Fahrzeuge. 
Ihr Gefahrenpotenzial liegt in der Ausbrei-
tung durch heißen Rauch, schlechten Sicht-
verhältnissen und extrem großer Hitze, 
häufig erhöhter Brandlast durch gelagerte 
Gegenstände, nicht fachgerecht verschlos-
sene Kabel- und Rohrdurchführungen 
sowie offen gehaltene Brandschutztüren 
an den Schleusen zu den Treppenräumen. 
Tragende Wände, Decken und Stützen in 
Tiefgaragen sind in der Regel feuerbestän-
dig ausgeführt. Das heißt, sie bewahren 
ihre geplante Tragfähigkeit über 90 Minu-
ten Brandeinwirkung. Das erfordert es, 
einen Brand innerhalb dieser 90 Minuten 
unter Kontrolle zu bringen. Dieses Prob-
lem wurde bereits erkannt und unabhängig 
von den Besonderheiten der E-Mobilität 
aktuell zum Anlass genommen, die Mus-
tergaragenverordnung auf Bundesebene 
zu überarbeiten. 

Selbst gemachte Gefahrenquellen
Häufig trifft man im Einsatz aber auf 
selbstgemachte Gefahrenquellen: bauli-
che Mängel, nicht genehmigte Verände-
rungen und falsche Nutzung. Meist sind 
es verboten gelagerte Gegenstände, nicht 
abgedichtete Kabel- und Rohrdurchfüh-
rungen sowie defekte Brand- und Rauch-
schutztüren. 

Mit Blick auf die E-Mobilität birgt der Lade-
vorgang das größte Risiko. Dies nicht etwa 
wegen des möglichen Thermal Runaways, 
sondern eher wegen der auf die Schnelle 
geschaffenen Lösungen Marke Eigenbau. 
So mancher Stellplatzeigner bohrt mal eben 
ein Loch durch die Wand seines Kellers 
nebenan und zieht ein Kabel durch, um 

sein E-Fahrzeug laden zu können. Wer weiß 
schon, welche Leistung und welchen Kabel-
querschnitt das erfordert?! Wird der Strom 
dann noch photovoltaisch erzeugt, um dem 
eigentlichen Anspruch der Verkehrswende 
gerecht zu werden, wird ein Stromspeicher 
gebraucht – der dann mangels geeigneter 
Räume im Gebäude in einem freien Eck 
ebenfalls in der Tiefgarage landet.

Für solche Gefahrenquellen gilt es Nutzer 
und Eigentümer zu sensibilisieren. Dazu 
reicht es nicht, einfach Gesetze und Vor-
schriften zu zitieren oder in Eigentümer-
versammlungen darauf hinzuweisen. Man 
muss aufklären über Gefahren, ihre Aus-
wirkungen und wie man sie verhindern 
kann – das lässt sich auch in einem Online-
Seminar vermitteln.

SICHERE 
 LADESTATION
Darauf ist zu achten:

 ■ ganzheitliche Pla-
nung von der Ein-
speisung bis zur 
Wallbox durch ein 
kompetentes Fach-
unternehmen

 ■ Begehung der kom-
pletten Tiefgarage 
durch einen Fach-
mann, um beste-
hende Mängel zu 
erkennen und zu 
beseitigen

 ■ Sensibilisieren der 
Mieter und Eigen-
tümer

Das größte Brandrisiko in  Tiefgaragen 

liegt in auf die Schnelle geschaffenen 

 Lösungen der Marke Eigenbau.
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Auf immer und ewig?
Was gilt für die Laufzeiten von Abrechnungs- und Rauchwarnmelder-Serviceverträgen?

R
 
 
 
egelmäßig gehen mit der Pflicht 

der Wohnungseigentümergemeinschaft 
zur verbrauchsabhängigen Abrechnung 
und zum Einbau von Rauchwarnmeldern 
entsprechende Mess- und Wartungsver-
pflichtungen einher. Werden diese Ver-
pflichtungen auf einen Servicedienstleister 
ausgelagert, so ist die Vertragslaufzeit durch 
Gesetz und Rechtsprechung begrenzt. 
Inwieweit kann die Eigentümergemeinschaft 

in zeitlicher Hinsicht wirksam an einen Ser-
vicevertrag gebunden werden?

Bestandteil der ordnungsmäßigen Verwal-
tung durch die Eigentümergemeinschaft 
ist die Pflicht zur Erstellung der Abrech-
nung, § 28 Abs. 2 Wohnungseigentums-
gesetz (WEG). Hierbei hat die Verwaltung 
die Grundsätze der verbrauchsabhängigen 
Abrechnung für Heiz- und Warmwasser-
kosten zu beachten, § 3 S. 1 Heizkosten-
verordnung (HeizkostenV). Notwendige 
Voraussetzung der Abrechnung ist daher 
die tatsächliche Verbrauchserfassung, §§ 6 
Abs. 1, 7 Abs. 2, 8 Abs. 2 HeizkostenV.

Soweit nach den landesrechtlichen Vor-
schriften eine öffentlich-rechtliche Pflicht 
zum Einbau von Rauchwarnmeldern 
besteht, korrespondiert diese mit einer 
Wartungsverpflichtung. Die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft trägt Sorge für die 
Funktionsfähigkeit des Gemeinschaftseigen-
tums (so auch Landgericht (LG) Hamburg, 
ZWE 2017, 330). Gemäß DIN 14676 ist min-
destens einmal jährlich eine Funktionsprü-
fung der Rauchwarnmelder durchzuführen. 
Diese umfasst eine Sichtprüfung auf mecha-
nische Beschädigungen und das Freiliegen 

der Raucheintrittsöffnungen, einen Batterie-
wechsel sowie einen Probealarm (Amtsge-
richt (AG) Lübeck NZM 2008, 929).

Der Verwalter kann als Handlungsorgan der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
für die erforderlichen Mess- und Wartungs-
arbeiten Fachunternehmen beauftragen. 
Ob es hierzu einer gesonderten Beschluss-
fassung der Wohnungseigentümer bedarf 
oder ein solcher Vertragsabschluss von der 
Befugnis des Verwalters nach § 27 Abs. 1 Nr. 
1 WEG gedeckt ist, kann nur im Einzelfall 
anhand der Erheblichkeit der Verpflichtun-
gen für die Gemeinschaft entschieden wer-
den (Hügel/Elzer, 3. Aufl. 2021, WEG § 27 
Rn. 29; Vertrag zur Wartung der Messge-
räte als Verpflichtung von untergeordne-
ter Bedeutung: Lindner, ZWE 2015, 442).

Abrechnungs- und 
 Ableseserviceverträge
Wird ein Dritter mit der Abrechnung und 
Verbrauchserfassung beauftragt, so liegt ein 
typengemischter Vertrag mit Werkvertrags-, 
Dienstleistungs- und ggf. Mietvertragsele-
menten vor. Die rechtliche Behandlung 
kann daher im Einzelfall unterschiedlich 
erfolgen. Regelmäßig haben Verträge über 

DIE AUTOREN

FRANZISKA BORDT
Die Rechtsanwältin ist in 
der Kanzlei Bub Memmin-
ger & Partner, München, 
tätig.

MARCO J. SCHWARZ
Der Rechtsanwalt ist 
Vorstandsvorsitzender und 
Justiziar des VDIV Bayern 
und in der Kanzlei Schwarz, 
Thönebe & Kollegen in 

München tätig.

 F
ot

o:
 ©

 K
A

N
O

W
A

 /
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



03 | 21 vdivaktuell 41

die Abrechnung und Verbrauchserfassung 
sowie die Überlassung von Verbrauchserfas-
sungsgeräten ihren Schwerpunkt im Bereich 
des Werkvertrages. Charakteristisch ist die 
Erbringung der erfolgsorientierten Abrech-
nungsleistung. Die Überlassung der Ver-
brauchserfassungsgeräte als mietrechtliches 
Element und die Verbrauchserfassung als 
Dienstleistung spielen nur eine unterge-
ordnete Rolle (LG Hamburg BeckRS 2014, 
20101).

Rauchwarnmelder-Serviceverträge
Rauchwarnmelder-Serviceverträge als War-
tungsverträge finden ihren Schwerpunkt 
im Werkvertragsrecht. Geschuldet ist nach 
dem Willen der Vertragsparteien, §§ 133, 
157 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), regel-
mäßig eine erfolgsorientierte Leistung, und 
die Voraussetzungen der Instandhaltung der 
DIN 14676 sind einzuhalten.

Die Laufzeit der Verträge 
Wird die Laufzeit eines Abrechnungs- 
und Ablese-Servicevertrags sowie eines 
Wartungsvertrages von den Vertragspar-
teien nicht im Einzelnen ausgehandelt, so 
unterliegen die Laufzeitklauseln der AGB-
Kontrolle nach den §§ 305 ff. BGB. Der 
gesetzliche Prüfungsumfang unterschei-
det sich danach, ob ein Vertrag mit einem 
Verbraucher oder einem Unternehmer 
geschlossen wird.

Vertragsschluss mit Verbrauchern
Die Wohnungseigentümergemeinschaft ist 
einem Verbraucher nach § 13 BGB gleichzu-
stellen, wenn ihr wenigstens ein Verbraucher 
angehört und sie das Rechtsgeschäft zu kei-
nem gewerblichen, selbstständigen beruf-
lichen Zweck abschließt (BGH NZM 2015, 
665). Etwas anderes kann gelten, wenn die 
Verwaltung nicht offenkundig im Namen 
der Eigentümergemeinschaft handelt (LG 
Bielefeld BeckRS 2014, 10382; BGH NJW-
RR 2012, 626). 

Eine Klausel ist grundsätzlich unwirk-
sam, wenn das Vertragsverhältnis, das die 
regelmäßige Erbringung von Dienst- oder 
Werkleistungen durch den Verwender zum 
Gegenstand hat, den Verbraucher länger 
als zwei Jahre bindet, § 309 Nr. 9 lit. a) 
BGB, oder eine stillschweigende Verlänge-
rung eines mit einer begrenzten Laufzeit 
geschlossenen Vertrages um jeweils mehr 
als ein Jahr vorsieht, § 309 Nr. 9 lit. b) BGB. 

Da sowohl die Abrechnungs-Service- als 
auch die Wartungsverträge als Werkverträge 
unter § 309 Nr. 9 lit. a) und lit. b) BGB fallen, 
ist die Vereinbarung einer längeren Laufzeit 
als zwei Jahre (AG Mainz NJW-RR 1998, 
732: Unwirksamkeit einer achtjährigen 
Laufzeitklausel; BGH BeckRS 2008, 2884: 
Unwirksamkeit einer Zehn-Jahres-Laufzeit) 
und die stillschweigende Verlängerung um 
mehr als ein Jahr nicht wirksam. Die Laufzeit 
von zwei Jahren beginnt hierbei mit dem 
Abschluss des Vertrages und nicht mit dem 
Zeitpunkt der erstmaligen Leistungserbrin-
gung (BGH NJW 2013, 926). Ein Vertrag, 
der eine Bindung von über zwei Jahren 
oder eine stillschweigende Verlängerung 
um jeweils mehr als ein Jahr – somit auch 
eine unbefristete Verlängerung – beinhal-
tet, sollte daher nicht geschlossen werden.

Zu berücksichtigen ist, dass § 309 Nr. 9 lit. a) 
und lit. b) BGB nur Höchstfristen enthalten. 
Kommen weitere Umstände hinzu, so kann 
eine Klausel auch bei kürzeren Fristen gegen 
§ 307 BGB verstoßen und unwirksam sein.

Vertragsschluss mit Unternehmern
Wird der Vertrag ohne die Beteiligung eines 
Verbrauchers geschlossen, so misst sich 

die Wirksamkeit der Klausel allein an dem 
weniger strengen Maßstab des § 307 BGB. 
Eine Klausel ist nach § 307 BGB unwirksam, 
wenn sie den Vertragspartner unangemes-
sen benachteiligt. Dies wurde im Rahmen 
einer einzelfallbezogenen Abwägung der 
schützenswerten Interessen bejaht, bspw. 
bei einer zehnjährigen Laufzeitklausel über 
die Wartung einer Telefonanlage, wenn 
dem Verwender ein nachträgliches Recht 
zur Preisanpassung ohne entsprechende 
Lösungsmöglichkeit des Kunden vom Ver-
trag zusteht (BGH NJW 2003, 886). Hin-
gegen wurde ein vierjähriger Miet- und 
Wartungsvertrag über ein Kopiergerät allein 
aufgrund der Überschreitung der Höchst-
laufzeit des § 309 Nr. 9 lit. a) BGB nicht als 
unangemessen angesehen (Oberlandesge-
richt (OLG) Düsseldorf NJW-RR 2012, 629).

Die Indivdiualvereinbarung
Außerhalb der strengen AGB-Kontrolle sind 
Laufzeitvereinbarungen insbesondere dann 
unwirksam, wenn sie sittenwidrig sind, eine 
Vertragspartei derart in ihrer persönlichen 
Freiheit und Selbstständigkeit beschränkt 
wird, dass sie wirtschaftlich geknebelt und 
dem Vertragspartner regelrecht ausgeliefert 
ist (BGH NJW-RR 1997, 942). Die individu-
elle Vereinbarung einer Vertragslaufzeit ist 
in der Praxis unüblich, die Mess- und War-
tungsunternehmen bedienen sich in der 
Regel eines Standardklauselwerkes, das sie 
für eine Vielzahl ihrer Verträge verwenden.

Die Rechtsfolge 
Unwirksame Laufzeitklauseln können nicht 
auf ein zulässiges Maß reduziert werden 
(Verbot der geltungserhaltenden Reduk-
tion; BGH NJW-RR 2012, 249; BGH NJW 
2006, 1059). An ihre Stelle tritt grundsätz-
lich das dispositive Gesetzesrecht. So tritt an 
die Stelle der unwirksamen Laufzeitklausel 
bei Abrechnungs- und Ablese-Serviceverträ-
gen § 621 BGB: Der Vertrag ist unbefristet 
und jederzeit kündbar (AG Mainz NJW-RR 
1998, 732). Gleiches gilt für Wartungsver-
träge (BGH NJW-RR 1997, 942).
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Eine Klausel ist nach § 307 BGB 

 unwirksam, wenn sie den Vertragspartner 

 unangemessen benachteiligt. 

Unwirksame Laufzeitklauseln können nicht 

auf ein zulässiges Maß reduziert werden.
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Sanieren statt 
 demontieren
Bei der Leckageortung und Sanierung von Flachdächern 

zahlen sich durchdachte Lösungen aus.

Der kostenintensive Abriss eines 
schadhaften Flachdachs kann in vielen Fällen 
vermieden werden. Spezielle Leckortungs- 
und Trocknungstechniken machen’s mög-
lich. Keine andere Dachform ist so vielfältig 
zu gestalten und zu nutzen wie das Flachdach. 
Der architektonische Spielraum geht dabei 
Hand in Hand mit der Erfüllung notwendiger 
Anforderungen an die Kons truktion in Bezug 
auf Statik, Dämmung und Abdichtung. Wit-
terungs- und Umwelteinflüsse sowie mecha-
nische Beanspruchung wirken nachhaltig auf 
die Haltbarkeit ein – und das macht Flachdä-
cher auch besonders schadenanfällig, wobei 
die Suche nach der jeweiligen Schadensur-
sache meist sehr komplex ist. Viele Schäden 
zeigen sich erst Jahre später, wenn z. B. Was-
ser ins Gebäude eindringt, sich die Mineral-
wolldämmung zersetzt, die Dämmwirkung 
nachlässt oder Schimmelpilz entstanden ist. 

Die Schadenbegutachtung
So vielseitig Flachdächer in Größe, Art und 
Nutzung konstruiert sein können, so unter-

schiedlich sind auch die Schadensbilder. Um 
so wichtiger ist es, ein klares Bild von der 
Schadensursache und dem Ausmaß der 
Durchfeuchtung zu gewinnen, um auf dieser 
Basis eine geeignete wirtschaftliche Sanie-
rungslösung zu entwickeln. Am Anfang steht 
dabei immer die Dachbegehung mit detail-
lierter optischer Überprüfung des Aufbaus, 
insbesondere von Lichtbändern, Rohrdurch-
gängen, Bewegungsfugen, Fallrohren, der 
Unterkonstruktion, der verbauten Dämm-
materialien sowie der Abdichtungsober-
beläge. Eine sichere Beurteilung erfordert 
oft auch eine Bauteilöffnung an definier-
ten Stellen.  

Methoden der Leckageortung
Undichtigkeiten an einem Flachdach zu 
orten, ist deutlich komplexer als bei ande-
ren Dachformen. Eine Reihe technischer 
Messmethoden sind verfügbar, die oft kom-
biniert eingesetzt werden müssen, um eine 
Dichtigkeitsprüfung mit punktgenauer Ursa-
chenermittlung zu gewährleisten. 

Bei den meisten Schadensfällen erfolgt im 
ersten Schritt eine Feuchtemessung mit 
dem sogenannten Neutronensondenver-
fahren. Es eignet sich hervorragend, um 
schwer zu ermit-
telnde Leckagen ein-
zugrenzen, und liefert 
mit der zerstörungs-
freien Messtiefe von 
bis zu 30 Zentimetern 
präzise Erkenntnisse 
über den tatsächli-
chen Feuchtegrad und 
die -verteilung in der 
Konstruktion. Zudem 
ist das Verfahren bei 

den meisten Flachdächern und den darin 
verbauten Dämmschichten einsetzbar. Da 
die abschließende richtige Auswertung der 
Ergebnisse äußerst komplex ist, bedarf es 
einer speziellen Qualifikation der Ausfüh-
renden. Sie müssen die Wirkweisen des 
Messverfahrens sehr genau kennen und 
zudem die notwendige bautechnische Fach-
kunde besitzen, um Fehlmessungen und 
daraus resultierende falsche Analysen zu ver-
meiden. Erfasst werden die Messergebnisse 
in einem Rasterprotokoll, der sogenannten 
Feuchtekartierung. Sie stellt die Feuchte-
grade farblich skaliert dar und bildet die 
Basis für die Entwicklung des Trocknungs-
konzepts sowie für anschließende Sanie-
rungsmaßnahmen. 

Gegenüber herkömmlichen Messverfah-
ren bietet der Einsatz einer solchen Mess-
sonde den entscheidenden Vorteil, dass die 
Zahl der notwendigen Sondieröffnungen 
in der Dachkonstruktion auf ein Minimum 
reduziert werden kann. Je nach Anforde-
rung und Komplexität werden bisweilen 
auch weitere Ortungstechniken ergänzend 
angewandt, z. B. das Rauchgas- und Tracer-
gas-Verfahren, das Elektroimpuls- oder das 
Endoskop-Verfahren. 
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Messprotokoll zur
kernphysikalischen Feuchtemessung

Bewertung der Dachmessungen

10 - 15 Digits = Trocken

16 - 23 Digits = leichte Feuchte

24 - 32 Digits = Feuchte

Objekt:
Projekt-Nr.: 2020.1965382
Schadenort: Fürher Str. 23, 91126 Fürth
Troxler Nr.: 26
Mitarbeiter: Herr Manfred Blei
Datum: 28.03.2020

: 

Ingenieurbüro Tobias Ritzer GmbH | Lindenbachstr. 29 | 91126 Schwabach | 09122 1 888 0
www.wasserschaden-leckortung.de | info@ritzergmbh.com

1

2



Ein Beispiel aus der Praxis
Ist die Undichtigkeit mithilfe der kombinier-
ten Messmethoden gefunden und fachmän-
nisch repariert worden, stellt sich oft die 
Frage, wie sich Dachkonstruktion und Däm-
mung am besten trocknen lassen – manch-
mal mit überraschendem Ergebnis, wie das 
folgende Beispiel  zeigt. Hier konnte die von 
einem Drittanbieter geplante Kahlschlag-
sanierung durch ein Substanz erhaltendes 
Trocknungskonzept verhindert werden:

Das aus Metallprofilen, Sperrholzplatten und 
Zwischenraumdämmungen komplex kon-
struierte Flachdach eines Multiplex-Kinos 
wurde durch einen massiven Hagelscha-
den stark geschädigt. Auf einer Fläche von 
rund 1.300 Quadratmetern zeigte die Dach-
haut unzählige Hageleinschläge und Risse. 
Schnee- und Regen führten in der Folge zu 
starker Durchfeuchtung der Sperrholzplatten 

dielektrischen Oberflächenmessungen zur 
Feuchtebestimmung in den Schichten und 
den unterschiedlichen Materialien. Ergän-
zend wurden in ausgewählten Teilbereichen 
kleine Öffnungen der Konstruktionen vor-
genommen, um Rückschlüsse auf den tat-
sächlichen Dachaufbau und den Grad der 
Beschädigung zu ziehen. Die detaillierte und 
beprobte Analyse – insbesondere der noch 
trocknungsfähigen Mineralwolle und der 
Sperrholzplatten – ergab, dass die komplette 
Dachkonstruktion mit einem innovativen 
Sanierungskonzept nachhaltig zu retten war.

Alle Trocknungsmaßnahmen wurden im 
sogenannten Vakuumverfahren mit spezi-
ellen Hochleistungspumpen durchgeführt. 
Zwischenmessungen im Neutronenson-
denverfahren dokumentierten den siche-
ren Sanierungsfortschritt. Um die optimale 
Trocknung in allen Lagen der Profile zu 
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gewährleisten, kam eine eigens entwi-
ckelte Technik zum Einsatz: Mehr als 300 
konisch geformte „Eindreher“ wurden in 
die Dachkonstruktion eingebaut, um den 
notwendigen Luftdurchgang innerhalb der 
Trapezbleche wie auch in den mit Mineral-
wolle gefüllten Zwischenräumen sicherzu-
stellen. Gleichzeitig wurde über spezielle 
Trocknungsstutzen Luft zwischen Sperrholz-
platten und Dachhaut eingebracht. Über 
einen Zeitraum von vier Wochen wurde 
die dafür genutzte Hochleistungs-Vakuum-
technik in mehreren Folienzelten auf der 
Dachfläche witterungsgeschützt unterge-
bracht. Das komplette Dach konnte in sei-
ner ursprünglichen Bauart und Funktion 
erhalten werden – ohne Demontage und 
kostenintensiven Neuaufbau.

und der Mineralwoll-
dämmungen. 

Zur ersten Schaden-
aufnahme wurde im 
Vorfeld eine intensive 
Begehung der Konst-
ruktion durchgeführt – 
in Verbindung mit 
Feuchtemessungen 
im Troxler-Neutro-
nensondenverfah-
ren sowie weiteren 

Präzise Messergebnisse bis  
30 Zentimeter Tiefe liefert die 
 Neutronensonde zerstörungsfrei.

Basis für weitere Maßnahmen: Das 
Rasterprotokoll macht Feuchtegrade 
über eine Farbskala sichtbar, von 
Grün = trocken über Gelb und Blau 
nach Rot = stark feucht.

Über Eindrehstutzen wird Luft zur 
Trocknung zwischen Sperrholzplatten 
und Dachhaut eingebracht. Folienzelte 
schützen die Hochleistungs-Vakuum-
technik vor Witterung.

1
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Höchst  
anspruchsvoll
Für die Sanierung von Hochhausdächern gelten  

besondere Anforderungen, insbesondere mit  

Blick auf den Brandschutz.

H
 
 
 
ohe Gebäude wirken schon seit 

Menschengedenken faszinierend auf ihre 
Betrachter. Die biblische Überlieferung des 
Turmbaus zu Babel beschreibt erstmalig  
den Versuch, ein turmartiges Bauwerk zu 
errichten, das wir heute umgangssprach-
lich als Hochhaus bezeichnen. 

Mit der Erfindung des Sicherheitsaufzugs im 
Jahr 1852 begann der industrielle Sieges-
zug der Hochhäuser. Heute prägen Wolken-
kratzer mit Höhen jenseits der 150 Meter 
das Bild vieler Metropolen. Hochhäuser 

mit nach der Musterbauordnung (MBO) 
definierten Höhen des obersten Fußbo-
dens ab 22 Meter sind dagegen keine Sel-
tenheit mehr. Mischnutzungen liegen im 
Trend und sind selbst in kleineren Städten 
immer häufiger anzutreffen. Die klassische 
Bauweise besteht mehrheitlich aus kubi-
schen Elementen und wird für Wohn- und 
Geschäftsräume genutzt. Den obersten 
Abschluss bildet in der Regel ein Flachdach.

Für Sonderbauten gelten  
besondere Regeln
Hochhäuser gelten als sogenannte Sonder-
bauten mit besonderen Anforderungen an 
Bau, Betrieb und Instandsetzung. Die recht-
lichen Rahmenbedingungen werden in der 
Muster-Hochhaus-Richtlinie beschrieben 
und durch die Länder umgesetzt. In der 
Regel handelt es sich hierbei um Belange 
des Brandschutzes und der Statik. 

Dem Brandschutz kommt eine besondere 
Bedeutung zu, da im Brandfall die Rettung in 
Hochhäusern Feuerwehren vor eine schwie-
rige Aufgabe stellt: Während bei niedrigeren 

Gebäuden der zweite Rettungsweg häu-
fig über das Anleitern sichergestellt werden 
kann, ist dies bei Hochhäusern nicht mehr 
möglich. Der verheerende Brand am Lon-
doner Grenfell Tower im Jahr 2017 hat die 
zuständigen Behörden für die Einhaltung der 
technischen Anforderungen sensibilisiert. Ihre 
frühzeitige Einbindung in die Sanierungspla-
nung schon während der Vor- und Ausfüh-
rungsplanung ist unablässig. Sanierungen an 
Hochhausdächern sind besonders anspruchs-
voll, weil vielfältige Anforderungen erfüllt 
werden müssen – in Bezug auf Brandschutz, 
Wärmeschutz, Entwässerung, Windsogsi-
cherung, Höhentransport und Witterung.

Erhöhte Brandschutzanforderungen
Die erhöhten Brandschutzanforderungen 
betreffen den gesamten Dachaufbau und 
sind über die gesamte Dachfläche anzuwen-
den. Während bei niedrigeren Gebäuden 
häufig noch der Einbau von schwer ent-
flammbaren Baustoffen wie Hartschaum-
platten möglich ist, müssen diese Bauteile 
an Hochhausdächern aus nicht brennba-
ren Baustoffen bestehen. Folgt man den 

DER AUTOR

STEPHAN MÖLLER
Der Geschäftsführer der 
FACHPLANUNG-DACH 
GmbH ist öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachverstän-
diger für das Dachdecker-

handwerk und für das Zimmerhandwerk.
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• Zerstörungsfreie Messtechnik
• Technische Trocknungen
• Flachdach Leckageortung
• Trocknung von Dachdämmungen
• Wiederherstellung aller Gewerke

Sanierung mit technischer Exzellenz

Nürnberg | Frankfurt | Weißenburg | Regensburg | München | Bundesweit: Komplex-und Spezialschäden

Ingenieurbüro Tobias Ritzer GmbH
Brand- und Wasserschadensanierung

   09122 1 888 0
info@ritzergmbh.com

www.wasserschaden-leckortung.de

BRAND- UND
WASSERSCHADEN
SANIERUNG

baurechtlichen Anforderungen, so gilt für 
Dämmungen, dass die Baustoffe nicht brenn-
bar auszuführen sind, was die zur Auswahl 
stehenden Produktgruppen erheblich ein-
schränkt. Geeignet sind Dämmstoffe aus 
künstlichen Mineralfasern, Schaumglas oder 
Mineraldämmplatten, und sie sind in der 
Regel in der Beschaffung und der Verarbei-
tung teurer, besitzen aber im Vergleich zu 
den Hartschäumen schlechtere Dämmeigen-
schaften. Auch Bauteile, welche die Dachde-
cke durchdringen, zum Beispiel Dachabläufe 
und Entlüftungsleitungen, müssen aus nicht 
brennbaren Baustoffen bestehen und der 
Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke ent-
sprechen. Diese beträgt bei Gebäuden von 
mehr als 60 Meter Höhe 120 Minuten. Ihre 
Montage erfordert besondere Maßnah-
men: Überhöhungen an den Rändern der 
Dächer, die aus Kostengründen häufig aus 
Holz hergestellt werden, sind bei Hochhäu-
sern ebenfalls aus nicht brennbaren Bau-
stoffen auszuführen. Die Dachhaut besteht 
gewöhnlich aus Abdichtungsbahnen. Deren 
Stoffeigenschaften müssen beständig gegen 
Flugfeuer und strahlende Wärme sein, was 
jedoch ihre Brandlast erhöht. Daher ist eine 
solche Dachhaut mit einer mindestens fünf 
Zentimeter dicken Schicht aus mineralischen 
Baustoffen dauerhaft zu bedecken. Die häu-
fig auf Flachdächern verwendete Kiesschicht 
ist auf Hochhäusern nicht ohne Weiteres 
umsetzbar. Hierfür sind besondere Berech-
nungen und Nachweise zur Verwehsicherheit 
erforderlich. Entsprechend der Gebäudegeo-
metrie ist die Verwehsicherheit in einzelnen 
Fällen nur noch durch großformatige Beton-
platten sicherzustellen. Die schlechteren 
Dämmeigenschaften und die zusätzlichen 
Schichten oberhalb der Dachhaut wirken 

sich auf die Dicke des gesamten Dachaufbaus 
aus und müssen auf alle An- und Abschlüsse 
übertragen werden.

Leider teuer
Bereits die Umsetzung der erhöhten Brand-
schutzanforderungen hat zur Folge, dass 
die Herstellungskosten für den Dachbau 
im Verhältnis zu Gebäuden unterhalb der 
Hochhausgrenze deutlich teurer ausfal-
len. Grenzen an das Hochhaus niedrigere 
Dächer an, so sind auch hier erhöhte Anfor-
derungen an den Brandschutz zu beachten. 
Auf den Dachflächen installierte technische 
Anlagen und Bauteile sind in der Sanie-
rungsplanung bereits frühzeitig auf ihre 
Eignung zu prüfen.

Die Dimensionierung der eingesetzten 
Dämmstoffe erfolgt nach den Vorgaben des 
Gebäudeenergiegesetzes. Für bestehende 
Wohngebäude mit Flachdächern liegt der 
Schwellenwert bei einem Wärmedurchgangs-
koeffizient (W/(m2K)) von ≤ U = 0,20 W/
(m2K), was bei einzusetzenden Dämmstoffen 
eine Mindeststärke von ca. 20 Zentimeter 
ergibt. Gewöhnlich wird über den Dämm-
stoff noch zusätzlich das für Flachdächer not-
wendige Gefälle von zwei Prozent erzeugt. 
Hierfür werden die Dämmplatten werkseitig 
passend zu den Abmessungen der Dachflä-
che in Keile geschnitten und vom Dachde-
cker planmäßig verlegt. Durch das Gefälle 
sind Dämmstoffstärken an Hochpunkten 

von mehr als 30 Zentimeter keine Selten-
heit. Der Gefälleverlauf ist bei der Planung 
aller An- und Abschlüsse insbesondere der 
Dachränder zu berücksichtigen. 

Statik und Windsog
Alle am Dach verlegten Bauteile müssen mit 
dem Untergrund derart verbunden werden, 
dass die auftretenden Windsogkräfte sicher 
abgeleitet werden. Zu diesem Zweck sind 
objektbezogene statische Nachweise erfor-
derlich, welche bereits während der Planung 
und späteren Bauausführung erbracht wer-
den müssen. 

Da Hochhäuser sich naturgemäß meist 
in räumlichen Umgebungen mit enger 
Bebauung befinden, ist die Umsetzung 
von Bauarbeiten grundsätzlich erschwert. 
Die den Dachdeckern regulär zur Verfü-
gung stehenden Höhentransportmittel 
kommen bei Hochhäusern technisch leicht 
an ihre Grenzen. In solchen Fällen kommen 
häufig Zahnstangenaufzüge zum Einsatz. 
Die Montage der Aufzüge ist auf Grund 
der Fassadengestaltung oft kompliziert 
und bedarf der umfassenden Planung. 
Höhentransport und Transportvolumen 
sind im Vergleich langsamer und räum-
lich begrenzt. 

Das Hochhaus als Sonderbau stellt bei der 
Dachsanierung vergleichsweise hohe Anfor-
derungen an die zu verwendenden Bau-
stoffe, die handwerkliche Ausführung und 
die Planung. Um den erforderlichen Sicher-
heitsaspekten und den technischen Not-
wendigkeiten Rechnung zu tragen, ist eine 
frühzeitige Planung durch erfahrene Fach-
leute unerlässlich.

Die erhöhten Brandschutzanforderungen 

gelten für den gesamten Dachaufbau.

Planung, Baustoffe und handwerkliche 

 Ausführung führen zu höheren Kosten.
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Aktuelle Urteile
Um die Auslegung des § 10 Abs. 2 WEG zur Änderung des Inhalts eines Sondernutzungsrechts ging  

es diesmal vor Gericht und u. a. um die Bedeutung korrekt formulierter Beschlussfassungen.

BEREINIGUNG EINES „GEBURTSFEHLERS“ 
IN DER GEMEINSCHAFTSORDNUNG

(BGH, Urteil vom 22.3.2019 – Az. V ZR 298/16)

DIE AUTORINNEN

DR. SUSANNE SCHIEßER  
Die Fachanwältin für Miet- 
und Wohnungseigentums-
recht ist Salary Partner der 
Kanzlei Arnecke Sibeth 
Dabelstein, München. 

VICTORIA E. WARKEN 
Die Rechtsanwältin ist in 
derselben Kanzlei 
schwerpunktmäßig auf dem 
Gebiet des gewerblichen 
Mietrechts tätig. 

www.asd-law.com 

(WEG) zu befassen – nach alter Fassung: 
§ 10 Abs. 2 S. 3 –, wonach jeder Wohnungs-
eigentümer die Anpassung einer Vereinba-
rung verlangen kann, soweit ein Festhalten 
an der geltenden Regelung aus schwerwie-
genden Gründen unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalls, insbeson-
dere der Rechte und Interessen der anderen 
Wohnungseigentümer, unbillig erscheint. 

 `DER FALL
Die Parteien bilden eine Wohnungseigen-
tümergemeinschaft. Der Kläger ist Eigentü-
mer des Teileigentums G30, einer Garage. 
In § 17 des Teilungsvertrags in der Form des 
Nachtrags vom 29. Oktober 1985 (nachfol-
gend: TV) ist festgelegt, dass „dem jewei-
ligen Eigentümer des Teileigentumsrechts 
G30 die unentgeltliche, ausschließliche Nut-

zung der Abstellräume I, II und III sowie 
der Wasch- und Trockenräume A und B 
zusteht“. 

In diesen Räumlichkeiten befinden sich 18 
(vermietete) Wohnungen. Im Jahr 2004 
genehmigten die übrigen damaligen Woh-
nungseigentümer mit notariellen Urkun-
den die Teilung des Miteigentumsanteils 
des Klägers in 18 Anteile mit der jeweiligen 
Begründung von Sondereigentum an den 
Wohnungen. Zu dem grundbuchrechtli-
chen Vollzug kam es nicht, weil dem Kläger 
kein Sondereigentum, sondern nur ein Son-
dernutzungsrecht an den Räumen zusteht. 

Mit rechtskräftigem Urteil wurde im Jahr 
2015 auf Klage einer Wohnungseigen-
tümerin hin festgestellt, dass die Räume 
ausschließlich in der durch die Teilungserklä-

 `DAS THEMA
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich 
im Rahmen dieses Falls mit der Auslegung 
des § 10 Abs. 2 Wohnungseigentumsgesetz 
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rung beschriebenen Form genutzt werden 
dürfen. Ferner wurde der Kläger ebenfalls 
im Jahr 2015 auf Klage zweier anderer Woh-
nungseigentümer hin rechtskräftig dazu 
verurteilt, es zu unterlassen, die Räume zu 
Wohnzwecken zu nutzen.

Der Kläger hatte die Zustimmung zur 
Berichtigung des Teilungsvertrags sowie 
des Nachtrags dahingehend verlangt, dass 
„dem jeweiligen Eigentümer des Teileigen-
tums G30 […] die unentgeltliche, ausschließ-
liche Nutzung der Räume I, II und III sowie 
der Räume A und B“ zusteht.

Das Amtsgericht Göttingen hat die Klage 
als unzulässig, das Landgericht Braunschweig 
die Berufung als unbegründet abgewiesen. 
Die vom Senat zugelassene Revision hatte 
insoweit Erfolg, als die Berufung hinsichtlich 
der abgewiesenen Klage gegen die Woh-
nungseigentümer zurückgewiesen worden 
ist. Im Umfang der Aufhebung ist die Sache 
zurückverwiesen worden.

Der BGH führt aus, dass ein Anspruch des 
Klägers auf Änderung der Teilungserklä-
rung gegen die übrigen Wohnungseigentü-
mer aus § 10 Abs. 2 WEG (§ 10 Abs. 2 S. 3 
WEG a. F.) nicht verneint werden kann. Das 
Berufungsgericht hat nach Ansicht des BGH 
rechtsfehlerfrei festgestellt, dass § 17 TV die 
Berechtigung zu einer Wohnnutzung der 
dem Sondernutzungsrecht unterliegenden 
Räume nicht im Weg der Auslegung ent-
nommen werden kann. Grundsätzlich hat 
eine ggf. ergänzende Auslegung der Teilungs-
erklärung bzw. Gemeinschaftsordnung Vor-
rang vor einer Anpassung gemäß § 10 Abs. 2 
WEG. Demnach ist die in § 17 TV gewählte 
Bezeichnung „Abstell-, Wasch- und Trocken-
räume“ als Zweckbestimmung anzusehen. 

Rechtsfehlerhaft hingegen ging das Beru-
fungsgericht davon aus, dass ein Anspruch 
des Klägers auf Änderung der in § 17 TV 
enthaltenen Zweckbestimmung nicht von 
§ 10 Abs. 2 WEG umfasst sei. Zwar kann 
keine sachenrechtliche Zuordnung Gegen-
stand einer Vereinbarung nach § 10 Abs. 2 

WEG sein – eine Änderung des Inhalts eines 
dinglichen Sondernutzungsrechts bzw. des-
sen dauerhafte Aufhebung hingegen schon. 
In beiden Fällen bleibt die sachenrechtliche 
Zuordnung des Nutzungsgegenstands zum 
Gemeinschaftseigentum unverändert. Eine 
solche Änderung des Inhalts des Sondernut-
zungsrechts ist hier Gegenstand der Klage. 
Der Kläger strebt eine Änderung der Zweck-
bestimmung der seinem Sondernutzungs-
recht zugewiesenen Räume in einer Weise 
an, dass diese bewohnt werden dürfen. 

Auch aus anderen Gründen ist § 10 Abs. 2 
WEG einschlägig. So verlangt die Norm 
„schwerwiegende Gründe“ für eine 
Anpassung der Gemeinschaftsordnung. 
Eine Anpassung kommt demnach auch in 
Betracht, wenn Regelungen der Gemein-
schaftsordnung von Anfang an verfehlt oder 
sonst unbillig waren (sog. Geburtsfehler). 
Schwerwiegende Gründe i. S. d. § 10 Abs. 2 
WEG, die ein Festhalten an der geltenden 
Regelung unbillig erscheinen lassen, kön-
nen deshalb vorliegen, wenn die durch 
die Gemeinschaftsordnung vorgegebene 
Zweckbestimmung eine Nutzung einer Son-
dereigentumseinheit ausschließt, die nach 
der baulichen Ausstattung der betroffenen 
Räume möglich ist, und wenn ferner objek-
tive Umstände dafürsprechen, dass dem 
betroffenen Wohnungseigentümer diese 
Nutzung eröffnet werden sollte. 

VERWALTER STRATEGIE 
Das vorliegende Urteil ist in zweifacher Hinsicht interessant: Zum 

einen diskutiert der BGH die Voraussetzungen für die Anpassung einer 
Vereinbarung im Sinne des § 10 Abs. 2 WEG. Das Wissen um diese 

Vo raussetzungen ermöglicht der Verwaltung im Rahmen ihrer Arbeit 
eine umfassende Beratung der Wohnungseigentümer in dem Fall, dass 
ein Eigentümer eine entsprechende Anpassung verlangt. Zum anderen 

zeigt es die Bedeutung einer klaren, unmissverständlich formulierten Ver-
einbarung. Es obliegt den Verwaltungen, gerichtliche Entscheidungen 
wie diese durch klare Formulierungen von Vereinbarungen, aber auch 
von Beschlüssen und sonstigen schriftlichen Abfassungen, aus denen 
Wohnungseigentümer Ansprüche bzw. Rechte herleiten könnten, zu 

 vermeiden. 

Die Voraussetzungen hierfür lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: Zuerst müsste 
die erforderliche bauliche Ausstattung der 
betreffenden Räume schon bei der Auf-
teilung in Wohnungseigentum vorhanden 
gewesen oder im zeitlichen Zusammen-
hang mit der Aufteilung erfolgt sein. Dies 
muss von den übrigen Wohnungseigentü-
mern hingenommen worden sein. Weiter-
hin müssten objektive Umstände vorliegen, 
die darauf hindeuten, dass die bestehende 
Regelung die tatsächlich eröffnete Nut-
zung der Räume nicht wiedergibt. Zudem 
liegen schwerwiegende Gründe nur dann 
vor, wenn die aufgrund der verlangten 
Änderung der Zweckbestimmung mögli-
che Nutzung nach öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften zulässig ist. Und schließlich 
muss die nach der bestehenden Zweck-
bestimmung zulässige Nutzung zu einer 
erheblichen Einschränkung der wirtschaft-
lichen Verwertung der betroffenen Einheit 
führen, die durch die Änderung der Zweck-
bestimmung behoben werden kann. Liegen 
nach all dem schwerwiegende Gründe vor, 
hat abschließend eine Abwägung der Inte-
ressen des Klägers mit denen der übrigen 
Wohnungseigentümer zu erfolgen. Nach 
diesen Voraussetzungen konnte dem Kläger 
ein Änderungsanspruch auf der Grundlage 
des § 10 Abs. 2 WEG nicht versagt werden. 
Das Berufungsurteil konnte daher keinen 
Bestand haben. 
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UMFANG DER PRÜFUNG DER VERWALTERBESTELLUNG 
BEI VERWALTERZUSTIMMUNG

(OLG Düsseldorf, Beschluss vom 30.10.2020 – Az. 3 Wx 182/20)

 `DAS THEMA
Im Rahmen einer erstrebten Eigentumsum-
schreibung hatte sich das Oberlandesgericht 
(OLG) Düsseldorf mit der Frage zu befassen, 
ob das Grundbuchamt wegen einer unstrei-
tig verfahrensfehlerhaft erfolgten Verwal-
terbestellung die Eigentumsumschreibung 
verweigern darf, wenn diese unter dem 
Vorbehalt der Verwalterzustimmung steht.

 `DER FALL
Der Beteiligte zu 1 war Eigentümer eines 
55,621/1.000 Miteigentumsanteils an 
einem Grundbesitz, verbunden mit dem 
Sondereigentum an einer Wohnung im 
zweiten Obergeschoss links mit Kellerraum 
sowie eines 55,541/1.000 Miteigentumsan-
teils an demselben Grundbesitz, verbunden 
mit dem Sondereigentum an einer Woh-
nung im selben Haus, ebenfalls im zweiten 
Obergeschoss rechts, ebenfalls mit Keller-
raum. Es ist mit dinglicher Wirkung verein-
bart und als Inhalt des Sondereigentums im 
Grundbuch eingetragen, dass die Veräuße-
rung von Wohnungseigentum der Zustim-
mung des Verwalters bedarf.

Im März 2020 veräußerte der Beteiligte zu 
1 den gesamten Grundbesitz an die Beteilig-
ten zu 2 und zu 3. Anschließend beantragten 
die Beteiligten u. a. die Eigentumsumschrei-
bung auf die Beteiligten zu 2 und 3 unter 
Beifügung der Zustimmungserklärung des 
Verwalters aus dem April 2020. Die Verwal-
terbestellung wiesen sie durch Beilegung 
eines Protokolls der ordentlichen Eigen-
tümerversammlung aus dem Jahr 2016 
vor, in dem es heißt: „Die Bestellung der 
Verwaltung endet zum 31.12.2016; durch 
ein Versehen hat die Verwaltung jedoch 
keinen TOP zur Verwalterbestellung ab 
dem 01.01.2017 in die Tagesordnung aufge-
nommen. Herr [.] stellt daher den Antrag 
zur Geschäftsordnung, einen TOP 7 mit 
der Beschlussformulierung ‚Beschlussfas-
sung über die Bestellung der Verwaltung 
ab dem 1. Januar 2017’ aufzunehmen. Der 
Antrag wird per mehrheitlichem Hand-
zeichen angenommen.“ Die anwesenden 
944,59/1.000 Stimmanteile bestellten 
sodann den Verwalter erneut. 

Mit Zwischenverfügung vom 8. Juli 2020 
teilte das Grundbuchamt den Beteiligten 

mit, dass die Verwalterbestellung unwirk-
sam sei, weil es versäumt worden sei, die 
Verwalterbestellung vorab auf die Tages-
ordnung zu setzen. Da nicht alle Stimm-
anteile anwesend gewesen seien, hätte 
der Tagesordnungspunkt nicht nachträg-
lich aufgenommen werden dürfen. Einer 
offensichtlichen Nichtigkeit der Bestel-
lung müsse das Grundbuchamt nachgehen. 
Das Grundbuchamt hat den Beteiligten 
aufgegeben, gemäß § 29 Grundbuchord-
nung (GBO) eine ordnungsgemäße Ver-
walterbestellung sowie die Zustimmung 
des Verwalters zur Veräußerung bzw. 
die Genehmigung der bereits erfolgten 
Zustimmung nachzuweisen. Gegebenen-
falls könnten auch alle Miteigentümer der 
Veräußerung zustimmen.

Die Beteiligten lehnten dies ab und legten, 
da das Grundbuchamt seine Zwischenver-
fügung aufrecht erhielt, Beschwerde ein. Sie 
machten geltend, der trotz fehlerhafter Ein-
berufung gefasste Beschluss sei nach ganz 
herrschender Meinung nur anfechtbar, nicht 
nichtig. Zudem wäre es aufgrund der Mehr-
heitsverhältnisse auch ohne den Formfehler 
zu der Beschlussfassung gekommen. Sofern 
feststehe, dass es bei ordnungsgemäßer 
Ladung zu demselben Beschluss gekommen 
wäre, sei der Verstoß unbeachtlich.

Das Grundbuchamt hat der Beschwerde 
nicht abgeholfen und sie dem OLG zur 
Entscheidung vorgelegt. Dies stellte fest, 
dass die Beschwerde allein deshalb bereits 
Erfolg hat, weil die Zwischenverfügung 
nicht hätte ergehen bzw. durch Nichtab-
hilfe hätte bestätigt werden dürfen und 
daher aus formellen Gründen aufzuhe-
ben ist. Die inhaltliche Unzulässigkeit der 
Zwischenverfügung ergibt sich daraus, dass 
die Beteiligten ernsthaft und endgültig zu 
erkennen gegeben haben, dass sie nicht Fo
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WEG-Verwaltung (Stand: Januar 2021)

Vertrag über die Verwaltung von Wohnungseigentumsanlagen 
nach der WEG-Reform 2020
€ 99 (zzgl. MwSt.)

ZMR Sonderheft 2017
WEG-Musterabrechnung 2.0
€ 18,50 (zzgl. MwSt.)

VDIV-Praxishilfen

SIND SIE KOMPETENT UNTERWEGS?
Nutzen Sie die Musterverträge und Praxishilfen des VDIV Deutschland für einen zuverlässigen und kompetenten Auftritt. Unser  geprüftes Fach-
wissen steht allen Immobilienverwaltern schnell und  unkompliziert unter www.vdiv-management.de oder per E-Mail an bestellung@vdiv.de 

zur  Verfügung. Die Mitgliedsunter nehmen der VDIV- Landesverbände fi nden die Verträge kostenfrei abrufbar im  Intranet: www.vdiv.de

Muster-Verwalterverträge
Zum Download | Für VDIV-Mitgliedsunternehmen kostenfrei
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Die Erstauflage der Musterabrechnung 
für Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten (ZMR Sonderheft 1/2011) hat 
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Darstellung der Vermögenslage der Woh-
nungseigentümergemeinschaft.
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VERWALTER STRATEGIE 
Im vorliegenden Beschluss ließ es sich das OLG Düsseldorf nicht neh-

men, in einem rechtsunverbindlichen Zusatz (orbiter dictum) zu diskutie-
ren, welche Rechtsfolge eine fehlerhafte bzw. fehlende Bezeichnung des 
Beschlussgegenstandes in der Tagesordnung hat, die mit der Ladung zur 
Eigentümerversammlung versandt wird. Das OLG bekräftigt, dass diese 

lediglich zur Anfechtbarkeit führt, vgl. § 23 Abs. 4 WEG – und zwar deswe-
gen, weil die Regelung in § 23 Abs. 2 WEG kein zwingendes Recht darstellt, 
sondern durch Vereinbarung abgeändert werden kann. Die WEG-Reform 

ändert hieran nichts, da sowohl § 12 Abs. 1, Abs. 3 WEG als auch § 23 
Abs. 2, Abs. 4 WEG nach wie vor denselben Wortlaut haben und somit 

 weiterhin anwendbar sind. 

gewillt waren, das vom Grundbuchamt 
gesehene Eintragungshindernis zu besei-
tigen. In einem solchen Fall gehe das mit 
der Zwischenverfügung angestrebte Ver-
besserungsverfahren ins Leere. Das richtige 
Mittel der Wahl wäre eine direkte Entschei-
dung des Grundbuchamts über den Eintra-
gungsantrag gewesen. 

Als kurzes orbiter dictum fügte das OLG 
an, dass der Antrag der Beteiligten in der 
Sache erfolgversprechend ist, denn gemäß 
§ 12 Abs. 1, Abs. 3 Wohnungseigentumsge-
setz (WEG) i. V. m. dem als Inhalt des Son-
dereigentums im Grundbuch eingetragenen 
Zustimmungserfordernis ist die Veräuße-
rung des Wohnungseigentums unwirksam, 
bis die Zustimmung des Verwalters erteilt 
ist. Diese Zustimmung wurde nachgewie-
sen. Zwar hat das Grundbuchamt zu Recht 

die Verwalterbestellung als verfahrensfeh-
lerhaft gerügt, doch führt dies lediglich zur 
Anfechtbarkeit des Beschlusses, nicht hin-
gegen zu dessen Nichtigkeit. Auch liegt 

kein Fall einer bewussten Umgehung des 
Mitwirkungsrechts des an der Eigentümer-
versammlung nicht teilnehmenden Mitei-
gentümers vor. 
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Aktuelle Urteile
Wann besteht Anspruch auf eine komplette Neuberechnung der Nebenkosten? Und wann  

rechtfertigt Modernisierung eine Ausnahme von der Mietpreisbremse? Zwei BGH-Entscheide:

KEIN ANSPRUCH AUF NEUBERECHNUNG DER NEBENKOSTEN 
BEI FORMELLER ORDNUNGSMÄSSIGKEIT

(BGH, Urteil vom 20.1.2021 – Az. XII ZR 40/20)

 `DAS THEMA
Der beim Bundesgerichtshof (BGH) für 
Wohnraummietrecht zuständige VIII. Senat 
hat in den letzten Jahren die Anforderun-
gen an die formelle Ordnungsmäßigkeit 
der Nebenkostenabrechnungen deutlich 
gesenkt – und damit die Voraussetzung 
für die Einhaltung der nur im Wohnraum-
mietrecht geltenden Jahresfrist nach § 556 
Abs. 3 S. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). 
Im Gewerberaummietrecht, für das der 
XII. Senat zuständig ist, spielt diese Frist 
nur dann eine Rolle, wenn sie ausdrücklich 
vertraglich vereinbart ist. Sind die formel-
len Voraussetzungen einer Nebenkosten-
abrechnung allerdings nicht eingehalten, 
haben Mieter Anspruch auf eine Neube-
rechnung der gesamten Nebenkosten. 
Handelt es sich dagegen nur um materi-

elle Fehler der Abrechnung, müssen nur 
diese einzelnen Positionen der Höhe nach 
berichtigt werden, und die Nebenkosten-
abrechnung muss nicht neu erteilt werden. 
Hier gab nun die Klage eines Großmieters 
auf Neuberechnung der Nebenkosten dem 
Gewerbe-Mietsenat des BGH Gelegen-
heit, seine Rechtsprechung auf die des VIII. 
Senats abzustimmen und zu detaillieren.

 `DER FALL
Der Mieter, ein Bundesland, hatte nach Ende 
eines Mietverhältnisses Klage auf Neuertei-
lung der Abrechnungen der Nebenkosten 
für mehrere Jahre erhoben. Problematisch 
war, dass die Gesamtfläche des Objekts 
durch An- und Umbauten teilweise auch 
innerhalb des Abrechnungsjahres variiert 

wurde. Auch wurden unterschiedliche Flä-
chenarten angesetzt: nicht alle Flächen zu 
100 Prozent in den Gesamtanteilen, manche 
mit einem niedrigeren Anteil. Des Weiteren 
war das Gesamtobjekt in drei Einzelobjekte 
aufgeteilt, für die durchgängig getrennte 
Vorauszahlungen erhoben worden waren, 
deren Aufteilung aber erst im Laufe der 
Revision beanstandet worden war.

Der BGH hat ebenso wie die Berufungsins-
tanz die Klage des Mieters abgewiesen, ein 
Anspruch auf vollständige Neuabrechnung 
der gesamten Nebenkosten besteht nicht. 
Voraussetzung für einen solchen Anspruch 
wäre zum einen eine formell nicht ord-
nungsgemäße Nebenkostenabrechnung. 
Zum anderen muss sich dieser formelle Feh-
ler durch die gesamte Abrechnung ziehen Fo
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und nicht nur einzelne Kostenpositionen 
betreffen. Wenn diese jeweiligen Einzelpo-
sitionen unschwer herausgerechnet werden 
können, bleibt die Abrechnung im Übrigen 
unberührt, und lediglich Einzelpositionen 
müssten neu berechnet werden (was aller-
dings einen entsprechenden Klageantrag 
des Mieters voraussetzen würde, der hier 
nicht gestellt war).

Hinsichtlich der formellen Voraussetzungen 
einer Nebenkostenabrechnung schließt sich 
der XII. Senat wörtlich den Vorgaben des 
VIII. Senats an: Die Nebenkostenabrechnung
muss den allgemeinen Anforderungen des
§ 259 BGB entsprechen, also zumindest
eine Zusammenstellung der Gesamtkosten,
die Angabe und eventuell eine Erläuterung
der zugrunde gelegten Verteilerschlüssel,
die Berechnung des Mieteranteils und den

Abzug der geleisteten Vorauszahlungen 
enthalten. 

Beim Umlageschlüssel genügt es jedoch, 
dass sich einzelne Angaben entweder dem 
Mietvertrag oder auch einer der Neben-
kostenabrechnung beigefügten Erläuterung 
entnehmen lassen. Ob diese so erläuterten 
Angaben – hier die Flächenangaben – tat-
sächlich zutreffen, berührt nur die materi-
elle Richtigkeit der Abrechnung.

Hinsichtlich der Flächenänderungen durch 
An- und Umbauten führt der BGH aus, dass 
es hierbei genügt, wenn die Abrechnung trotz 
variierender Zahlen rechnerisch nachvollzieh-
bar bleibt. Abweichungen der Flächen führen 
daher auch nur zu materiellen Fehlern, die 
keine Neuberechnung rechtfertigen können. 
Im entschiedenen Fall wurden zudem Flächen 

unterschiedlich gewichtet, was gerade bei 
Gewerberäumen üblich ist. Der BGH verweist 
insofern auf die DIN 277, die bereits zwischen 
verschiedenen Flächenarten differenziert. Wie 
die Flächen gewichtet und berechnet werden, 
muss aus der Abrechnung selbst nicht her-
vorgehen. Es genügt, dass der Vermieter auf 
Anforderung des Mieters diese Berechnung 
und Gewichtung offenlegt. Im entschiedenen 
Fall waren die mit weniger als 100 Prozent 
gewichteten Flächen mit dem Kürzel „ST“ 
gekennzeichnet worden. Aus der Abrech-
nung selbst ging allerdings nicht hervor, wie 
diese Flächen dann gewichtet wurden. Dies 
ergab sich nur aus einem beigefügten Infor-
mationsblatt, in dem die Besonderheiten der 
einzelnen Kostenpositionen erläutert und die 
jeweils zugrunde gelegten Flächenmaßstäbe 
genannt waren. Das Beifügen einer solchen 
Zusatzinformation zur Abrechnung genügt.
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UMFASSENDE MODERNISIERUNG NUR BEI WESENTLICHEM 
BAUAUFWAND IN WESENTLICHEN BAUBEREICHEN

(BGH, Urteil vom 11.11.2020 – Az. VIII ZR 369/18)

 `DAS THEMA
Die Mietpreisbremse und ihre Ausnahmen 
bieten reichlich Stoff für höchstrichterliche 
Rechtsprechung und damit auch regelmä-
ßig für diese Rubrik, zuletzt in vdivaktuell 

1/21. Darin ging es um einen Beschluss 
des Bundesgerichtshofes (BGH) vom Mai 
2020 und ein Urteil der 65. Kammer des 
Landgerichts (LG) Berlin. Nur ein halbes 
Jahr später hat der BGH die Gelegenheit 
genutzt, um anhand eines Urteils der 63. 
Kammer des LG Berlin die Voraussetzungen 
für die Ausnahme von der Mietpreisbremse 
nach § 556f S. 2 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) bei umfassender Modernisierung 
sehr genau zu präzisieren und die Begriff-
lichkeiten der Modernisierung im Rahmen 

der Mietpreisbremse mit den Tatbeständen 
der Modernisierungsmieterhöhung nach 
§§ 555 ff. BGB abzustimmen.

 `DER FALL
Die Mieter hatten auf Rückzahlung von 
angeblich überhöhter Miete nach der Miet-
preisbremse geklagt. Der Vermieter hatte 
dagegen eingewandt, dass die Mietpreis-
bremse nach § 556f S. 2 BGB auf diesen 
Mietvertrag nicht anwendbar sei, da es sich 
um eine Erstvermietung nach umfassender 
Modernisierung handele. Der Vermieter hatte 
während des Leerstands unstreitig die Elek-
trik erneuert, die vormals über Putz liegenden 
Heizungsrohre in den Fußboden verlegt, in 

Ob die Aufteilung des Gesamtobjekts in drei 
Abrechnungseinheiten der formalen Ord-
nungsmäßigkeit genügt und nachvollzieh-
bar ist, musste der BGH nicht entscheiden. 
Diesen Einwand verwirft er wegen eines 
Verstoßes gegen Treu und Glauben, da er 
erst in der Revisionsinstanz vorgebracht 
worden war. Vorher hatte der Mieter den 
Ansatz von drei getrennten Vorauszahlun-
gen für die drei getrennten Objekte niemals 
hinterfragt und auch weder während des 
Mietverhältnisses noch im Laufe des Pro-
zesses eine diesbezügliche Aufschlüsselung 
oder Erläuterung verlangt. Daher konnte er 
sich auf diesen Einwand in der Revisionsin-
stanz nicht mehr stützen.

Die Klage auf Neuabrechnung wurde daher 
rechtskräftig abgewiesen. Andere Anträge, 
etwa auf Neuberechnung nur einzelner Posi-
tionen oder spezifizierte Zahlungsanträge für 
die Auszahlung angeblich errechneter weite-
rer Guthaben, hatte der Mieter nicht gestellt.

VERWALTER STRATEGIE 
Die Erstellung einer Nebenkostenabrechnung ist insbesondere bei 

Gewerbe- oder gemischt genutzten Objekten komplex, die Erleichterun-
gen des BGH für die formelle Ordnungsmäßigkeit der Nebenkostenab-

rechnungen sind daher in der Praxis sicher willkommen. Vor allem dürfen 
weitere Informationen zu den oft komplexen Umlagemaßstäben und Flä-

chengewichtungen in zusätzliche Informationsblätter ausgelagert wer-
den und müssen nicht in die Abrechnung integriert werden, die dadurch 

unübersichtlich würde.

Mit einer formell ordnungsgemäßen Nebenkostenabrechnung ist jedoch 
nur der Anspruch des Mieters auf vollständige Neuberechnung vermie-
den bzw. im Wohnraummietrecht die Ausschlussfrist von einem Jahr ab 
Ende des Abrechnungszeitraums gewahrt. Eine Klage auf Rückzahlung 
von angeblichen Guthaben wegen angeblicher materieller Unrichtig-

keit der Abrechnung ist damit noch lange nicht entschieden. Allerdings 
obliegt es dem Mieter, diese Berechnungen vorzunehmen und konkrete 
Rückzahlungsansprüche einzuklagen. In diesem Fall sind Vermieter ver-
pflichtet, Mietern Einsicht in die Abrechnungsunterlagen zu gewähren 
und auf Anforderung alle weiteren Informationen zur Abrechnung zur 

 Verfügung zu stellen.
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Küche und Bad Fliesen und in den übrigen Räu-
men Parkett verlegt, die sanitären Anlagen im Bad 
erneuert und erstmals eine Küche eingebaut. Des 
Weiteren hatte er noch während des Vormietver-
hältnisses, aber weniger als drei Jahre vor Beginn 
dieses Mietvertrags, die Heizung erneuert. Für all 
diese Maßnahmen hatte der Vermieter unstreitig 
einen Betrag von fast 60.000 Euro bzw. 682,59 
Euro pro Quadratmeter aufgewendet. Das Beru-
fungsgericht hatte die Rückzahlungsklage der Mie-
ter abgewiesen, weil es dafürhielt, dass damit ein 
Drittel der Neubaukosten erreicht sei, die der Klä-
ger mit 2.000 Euro pro Quadratmeter, das Amts-
gericht nur mit 1.486 Euro pro Quadratmeter 
(jeweils ohne Grundstücksanteil) angesetzt hatte. 
Das Berufungsgericht hatte dabei die gesamten 
Aufwendungen angesetzt – unter Bezugnahme 
auf § 16 Abs. 3 S. 2 Wohnraumförderungsgesetz 
(WoFG), der einen Abzug von Aufwendungen für 
gleichzeitig durchgeführte Instandsetzungen nicht 
vorsieht. Des Weiteren hatte das Berufungsgericht 
berücksichtigt, dass eine energetische Sanierung 
(Austausch der Holzkasten-Doppelfenster und 
Außendämmung der Fassade) aus Gründen des 
Denkmalschutzes nicht möglich war.

Der BGH betrachtete die Revision als begrün-
det und verwies das Urteil zur weiteren Beweis-
aufnahme und Entscheidung zurück an das 
Berufungsgericht. Zwar gibt der BGH dem Beru-
fungsgericht insoweit recht, als zur Ermittlung des 
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wesentlichen Bauaufwands auf § 17 II. Woh-
nungsbaugesetz (WoBauG) und § 16 WoFG 
zurückgegriffen und hierfür ein Drittel der 
Neubaukosten ohne Grundstücksanteil ange-
setzt werden muss. Er präzisiert, dass diese 
Neubaukosten von Region zu Region diffe-
rieren können und dies anhand statistischer 
Erhebungen ermittelt und durch den Tatrich-
ter auf Grundlage solcher objektivierbaren 
Zahlen geschätzt werden könne.

In den wesentlichen Bauaufwand dürfen 
jedoch nur Modernisierungskosten einflie-
ßen, wie sie auch für die Modernisierungs-
mieterhöhung nach § 555 ff BGB angesetzt 
werden können. Kosten für reine Instandhal-
tungsmaßnahmen sind herauszurechnen, § 16 
WoFG ist insoweit nicht anzuwenden. Der 
BGH präzisiert zunächst, welche Kosten in 
den Vergleich nach § 556f S. 2 BGB einzustel-
len sind: nur jene, die auf Modernisierungs-
maßnahmen des Katalogs aus § 555b BGB 
beruhen. Kosten für die Wiederherstellung 
eines bisherigen mangelfreien Zustands schei-
den daher aus. Auch Kosten für die Moder-
nisierung von älteren Bauteilen, die schon 
während eines nicht unerheblichen Zeitraums 
ihrer Gesamtlebensdauer abgenutzt wurden, 
sind zu einem Teil der bloßen Instandhaltung 
zuzuordnen und damit herauszurechnen. 
Hierzu verweist der BGH auf sein ausführli-
ches Urteil zur „modernisierenden Instandset-
zung“ vom Juni 2020 (BGH VIII ZR 81/19).

Die Gleichsetzung des Begriffes der Moder-
nisierung im Rahmen der Mietpreisbremse 
und im Rahmen der Modernisierungsmiet-
erhöhung begründet der BGH damit, dass 
es sich bei § 556f S. 2 BGB um eine enge 
Ausnahme von der Mietpreisbremse han-
delt, und zwar um eine, die im Zusammen-
hang mit der anderen Ausnahmeregelung 
von der Mietpreisbremse, § 556e BGB, zu 
sehen ist. § 556e BGB erlaubt Vermietern 
eine Überschreitung der nach der Miet-
preisbremse zulässigen Miete in der Höhe, 
in der eine Modernisierungsmieterhöhung 
gerechtfertigt wäre; sie setzt daher umfas-
sende Berechnungen voraus. Die nach 
Höhe des zu fordernden Betrags und nach 

den zeitlichen Auswirkungen weit darü-
ber hi nausgehende Ausnahmeregelung des 
§ 556f BGB kann daher keine geringeren 
Voraussetzungen haben.

Auch die qualitativen Auswirkungen der 
Baumaßnahmen detailliert der BGH noch-
mals. Hier stellt er ausdrücklich dar, dass 
alle zu wertenden Baumaßnahmen immer 
im maßgeblichen Zeitraum, also nach Ende 
des Vormietverhältnisses, während des Leer-
stands durchgeführt werden müssen, sodass 
hier die bereits unter dem Vormietverhält-
nis durchgeführte Heizungsmodernisierung 
nicht gewertet werden konnte.

Sodann nennt der BGH fünf Bereiche, in 
denen die Wohnung durch Modernisie-
rungsmaßnahmen verbessert werden muss, 
wobei in mehreren, jedoch nicht notwendi-
gerweise in jedem der wesentlichen Berei-
che Heizung, Sanitär, Fenster, Fußböden, 
Elektroinstallation bzw. energetische Eigen-

VERWALTER STRATEGIE 
Der BGH verweist ganz am Schluss seines Urteils nochmals darauf, dass die 

Mietpreisbremse für das Land Berlin vom 28. April 2015 wirksam ist, wie 
ein BGH Urteil vom Juli 2019 (VIII ZR 130/18) bereits bestätigt hat. Mit 
Verordnung vom 19. Mai 2020 wurde die Mietpreisbremse in Berlin bis 

Mai 2025 verlängert; andere Bundesländer wie Bayern und Hessen gingen 
ebenfalls in die Verlängerung.

Vermietern bleibt also auch im Rahmen der Ausnahmeregelung des § 556f 
BGB nicht erspart, eine genaue Berechnung der Modernisierungskos-

ten unter Abzug von Instandsetzungskosten und Kosten der „moderni-
sierenden Instandsetzung“ vorzulegen und dabei auch den Zeitpunkt der 
Modernisierung (nach Ende des Vormietverhältnisses) zu berücksichtigen. 
Sodann ist zu prüfen, ob diese Kosten auch für Modernisierungsmaßnah-
men in den wesentlichen, vom BGH aufgeführten Bereichen angefallen 

sind und hier zum Neubaustandard geführt haben. Die umfassende Aus-
nahme von der Mietpreisbremse nach § 556f BGB greift nur noch, wenn 

die dann verbleibenden Kosten ein Drittel der Neubaukosten übersteigen. 
Ist dies nicht der Fall, kann auf Basis der bereits angestellten Berechnungen 

jedoch relativ leicht auf die weitere Ausnahmevorschrift des § 556e BGB 
zurückgegriffen werden, der einen Modernisierungsaufschlag auf die sich 
nach Mietpreisbremse ergebende Höchstmiete erlaubt. Die umfassenden 

Kostenberechnungen müssen allerdings in beiden Fällen angestellt werden.

schaften eine qualitative Verbesserung erfol-
gen muss, die die Gleichstellung mit einem 
Neubau rechtfertigt. Werden energetische 
Maßnahmen nicht durchgeführt, weil sie 
z. B. wie hier aufgrund des Denkmalschutzes 
nicht möglich waren, müssen in mehreren 
anderen Bereichen umfangreiche Moder-
nisierungsmaßnahmen durchgeführt wer-
den. Schließlich hebt der BGH hervor, dass 
die quantitative Prüfung des wesentlichen 
Bauaufwandes und die qualitativen Auswir-
kungen auf den Wohnungszustand gleich 
zu gewichten sind.

Da das Berufungsgericht mit Bezug-
nahme auf die Rechtsprechung des BGH 
zur Wohnungsbauförderung und unter 
Außerachtlassung der Begrifflichkeiten der 
Modernisierungsmieterhöhung unbesehen 
die Gesamtkosten angesetzt hatte, musste 
die Sache zur weiteren Sachverhaltsermitt-
lung an das Berufungsgericht zurückverwie-
sen werden.
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Ein Modell mit Zukunft
Zur vertraglichen Gestaltung von Homeoffice und mobilem Arbeiten

S
 
 
 
eit Ausbruch der COVID-19-Pande-

mie ist in vielen Unternehmen das Arbeiten 
aus dem Homeoffice zur Selbstverständlich-
keit geworden. Der Anteil der Beschäftig-
ten, die ihre Arbeit nun von zu Hause oder 
von einem anderen Ort aus verrichten, ist 
stark angestiegen.

Eine ausdrücklich auf das Homeoffice zuge-
schnittene gesetzliche Regelung existiert 
bislang nicht. Zwar hat das Bundesarbeits-
ministerium nach jahrelanger Diskussion 
den „Entwurf eines Gesetzes zur mobilen 
Arbeit“ präsentiert, der den Anspruch auf 
Homeoffice vorsah. Dieser ist jedoch im 
Kanzleramt auf Ablehnung gestoßen. Es 
ist aber zu erwarten, dass sich Homeoffice 
auch über die Pandemie hinaus aufseiten 

der Arbeitnehmer und Arbeitgeber wei-
terhin großer Beliebtheit erfreuen wird. 
Aus der Verschmelzung des betrieblichen 
und privaten Bereichs entstehen insbeson-
dere arbeits- und datenschutzrechtliche 
He rausforderungen, die es zu meistern 
gilt. Möchten Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer das nun erprobte Modell fortsetzen, 
sollte hierfür rechtzeitig eine vertragliche 
Grundlage geschaffen, resp. „nachjustiert“ 
werden.

Zur Begriffserklärung
Die Begriffe Homeoffice, mobiles Arbeiten 
und Telearbeit werden regelmäßig synonym 
verwendet. Dabei bestehen durchaus Unter-
schiede: Die fast altertümlich anmutende 
Telearbeit ist der Oberbegriff für Tätigkei-
ten, die nicht ortsgebunden sind, eigen-

verantwortlich durchgeführt werden und 
weitgehend unter Einsatz von Informations- 
und Kommunikationstechnologie erledigt 
werden können. Telearbeitsplätze im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 
sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete 
Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der 
Beschäftigten, für die der Arbeitgeber eine 
mit den Beschäftigten vereinbarte wöchent-
liche Arbeitszeit und die Dauer der Einrich-
tung festgelegt hat.

Bei mobiler Arbeit erbringt der Arbeitneh-
mer die Telearbeit ohne festen Arbeitsplatz 
an einem ausschließlich durch ihn festgeleg-
ten Ort, etwa im Zug oder im Café. Wird 
Telearbeit zumindest teilweise in der Woh-
nung des Beschäftigten verrichtet, spricht 
man von Homeoffice.
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Je nachdem, welche Form der außerbetriebli-
chen Arbeit gewählt wird, können sich unter-
schiedliche Regelungsbedürfnisse ergeben. 
So ist etwa für das Homeoffice aufgrund des 
in Art. 13 Grundgesetz (GG) festgeschrie-
benen Grundrechts auf Unverletzlichkeit 
der Wohnung eine vertragliche Grundlage 
erforderlich. Auch bei den Anforderungen 
des Arbeitsschutzes ergeben sich Differenzen. 

Die Arbeitszeit
Die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes 
(ArbZG) sind nicht auf die betriebliche 
Arbeitsstätte beschränkt. Gestaltung und 
Kontrolle erweisen sich oft als schwierig, 
auch weil der Wunsch der Beschäftigten 
nach Homeoffice oft mit der Vorstellung 
von flexibleren Arbeitszeiten einhergeht.

Schon in Anbetracht drohender Bußgel-
der (§ 22 ArbZG) – in Extremfällen sogar 
von Freiheitsstrafen (§ 23 ArbZG) – sollten 
Arbeitgeber die Einhaltung der gesetzlichen 
Arbeitszeitgrenzen beachten. Die tägliche 
Höchstarbeitszeit, Pausen und Ruhezeiten 
sind zu wahren. Da die Verantwortung hierfür 
beim Arbeitgeber liegt und nicht pauschal auf 
Beschäftigte abgewälzt werden kann, sollte 
eine vertragliche Vereinbarung präzise Vor-
gaben über die Einhaltung der Vorgaben des 
ArbZG enthalten. Ferner müssen Arbeitge-
ber die Arbeit so organisieren, dass Verstöße 
möglichst ausgeschlossen werden. Ansonsten 
kann Homeoffice zu einem steten Quell von 
Arbeitszeitrechtsverstößen werden. 

Gleichzeitig sollte die Einhaltung des ArbZG 
regelmäßig, zumindest stichprobenartig, 
überprüft werden. Die Pflicht zur Zeit-
erfassung kann der Arbeitgeber an den 

Beschäftigten delegieren. Sie beschränkt 
sich derzeit auf diejenige Arbeitszeit, die 
über acht Stunden hinausgeht (§ 16 Abs. 2 
ArbZG). Sowohl bei der Dokumentation als 
auch bei der Kontrolle können sich Arbeit-
geber technischer Lösungen bedienen.

Zum Arbeitsschutz
Arbeitgeber sind nach § 3 Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG) verpflichtet, die für den 
Arbeitsschutz erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen. Sie haben die Arbeit so zu gestal-
ten, dass eine Gefährdung für Leben und 
Gesundheit möglichst vermieden wird (§ 4 
ArbSchG). 

Die im ArbSchG festgelegten Grundsätze 
werden durch die Arbeitsstättenverordnung 
(ArbStättV) konkretisiert, die außerhalb des 
Betriebs jedoch nur für den Fall des Telear-
beitsplatzes gelten, also nur dann, wenn der 
häusliche Bildschirmarbeitsplatz durch den 
Arbeitgeber eingerichtet wurde. 

Es obliegt dann dem Arbeitgeber, durch 
eine Gefährdungsbeurteilung festzustel-
len, ob der heimische Arbeitsplatz für die 
auszuübende Tätigkeit geeignet ist. So ist 
etwa darauf zu achten, dass der Arbeitsplatz 
ergonomisch eingerichtet ist und gesund-
heitsgefährdende Risiken in der Umge-
bung erkannt und beseitigt werden. Mit 
Einverständnis des Beschäftigten kann der 
Arbeitgeber eine Ortsbesichtigung durch-
führen, im Allgemeinen dürfte eine aus-
führliche Befragung „aus der Ferne“ über 
die Arbeitsumgebung ausreichen. 

Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
lediglich einen Laptop zur Verfügung und 

lässt ihm hinsichtlich der Tätigkeitsstätte freie 
Wahl, finden die Vorschriften der  ArbStättV 
keine Anwendung. Zwar ist auch dann prin-
zipiell noch eine Gefährdungsbeurteilung 
anzustellen, aufgrund der Besonderheiten 
dieser Beschäftigungsform reicht es aber aus, 
typische Gefahren zu identifizieren und den 
Mitarbeiter hierüber aufzuklären. 

Eine Homeoffice-Vereinbarung sollte zumin-
dest einen Hinweis an den Arbeitnehmer 
enthalten, dass er gesetzlich zum Eigen-
schutz (§ 15 ArbSchG) und zur Meldung 
unmittelbarer erheblicher Gefahren (§ 16 
ArbSchG) verpflichtet ist.

Datenschutz und 
 Geschäftsgeheimnisse
Auch wenn Arbeitnehmer ihre Tätigkeit 
außerhalb des Betriebs verrichten und dabei 
personenbezogene Daten verarbeiten, 
bleibt der Arbeitgeber datenschutzrechtlich 
Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Er 
hat durch geeignete technische und organi-
satorische Maßnahmen ein angemessenes 
Schutzniveau zu gewährleisten. 

Im Homeoffice ist dies oft schwierig, da 
regelmäßig auch unbefugte Dritte Zugang 
zu den Arbeitsräumen haben können oder 
der Datenaustausch nicht hinreichend gesi-
chert ist. Schon aus letzterem Grund sollten 
die Arbeitsmittel (Laptop, Drucker) grund-
sätzlich vom Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellt und mit geeigneten Schutzmecha-
nismen (Verschlüsselung, Einrichtung von 
VPN) ausgerüstet werden. 

Gefährdet ist auch der Schutz vertraulicher 
und sensibler Unternehmensdaten bzw. 
von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen. 
Nach dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz 
(GeschGehG) geschützte Geschäftsgeheim-
nisse liegen überhaupt nur dann vor, wenn 
sie Gegenstand angemessener Geheim-
haltungsmaßnahmen sind (§ 2 Abs. 2 lit. b 
GeschGehG). Fehlt es an solchen Maß-
nahmen, können Arbeitgeber für sich auch 
weitgehend keinen Schutz beanspruchen. 

Genaue Vorgaben für Beschäftigte können 
in einer Homeoffice-Richtlinie gemacht 
werden. Eine solche benennt dann konkret, Fo
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Die SWIA Wohnungsverwaltung GmbH, mit Sitz in  Stuttgart, 
ist als Asset- und Property-Manager für rd. 1.000 Wohn- 

und  Gewerbeeinheiten in West- und Süddeutschland 
 verantwortlich. Wir übernehmen für unsere Kunden alle 

immobilien –,  fi nanzierungs- und buchhaltungs spezifi schen 
Aufgaben.

Zum 01.07.2021 suchen wir einen Immobilienkaufmann (m/w/d) 
in Voll- / oder Teilzeit (mind. 25 Std. pro Woche)

IHREN ZUKÜNFTIGEN AUFGABEN SIND:
  Ganzheitliche Betreuung von Bestandswohnanlagen 
  Vollständige (Objekt-) Datenübernahme der von unseren 
 Kunden  angekauften Wohnanlagen (inkl. EDV – Erfassung)
  Überwachung und Umsetzung von mietvertraglichen 
Vereinbarungen
  Mieteingangskontrolle- und Mahnwesen, sowie fortgesetzt 
die Begleitung der gerichtlichen Rechtsverfolgung, 
in Abstimmung mit den beauftragten Rechtsanwälten
  Prüfen und Umsetzen von Mieterhöhungen
  Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten 
sowie Anpassung der Vorauszahlungen 
  Steuerung der Hausmeisterserviceunternehmen 
  Gewährleistung der laufenden, ordnungsgemäßen 
Instandhaltung und Koordination der Handwerker
  Begleitung von Modernisierungsmaßnahmen / 
baulichen Veränderungen 
  Rechnungsprüfung und Zahlungsverkehr
  Bearbeitung von Versicherungsfällen

DAS BRINGEN SIE MIT:
  Abgeschlossene Berufsausbildung zum Immobilienkaufmann 
(m/w/d) oder kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger 
 immobilienspezifi scher Berufserfahrung
  Freude an dem kundenorientierten Arbeiten 
  Eigeninitiative und Lernfähigkeit 
  Teamfl ächigkeit und Zuverlässigkeit
  Organisation- und Kommunikationsfähigkeit 

WIR BIETEN IHNEN:
  Eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit
  Verantwortung vom ersten Arbeitstag bei gleichzeitig 
fundierter Einarbeitung
  Mitarbeit in einem motivierten und zielstrebigen Team 
  Leistungsgerechte Bezahlung, mit üblichen Sozialleistungen
  Außerbetriebliche Weiterbildungsmöglichkeiten

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie an die
SWIA Wohnungsverwaltung GmbH,
Königstraße 20 in 70173 Stuttgart,

Geschäftsführung, Herrn Fabian Staiger,
fabian.staiger@swia-wv.de, T: 0711-12046894;

www.swia-wv.de

STELLEN-MARKTwelche Endgeräte genutzt werden, welche Sicherheits-
maßnahmen einzuhalten sind – vom Blickschutzfilter 
über technische Kopier-/Löschbeschränkungen für 
externe Datenträger bis zum Verbot des Ausdrucks von 
Unterlagen –, welche Kommunikationsmöglichkeiten 
genutzt werden dürfen und wie sich der Beschäftigte 
bei einem Datenschutzvorfall oder dem Verlust eines 
Datenträgers zu verhalten hat. Des Weiteren sollte die 
Entsorgung von geschäftlichen Unterlagen im Haus-
müll untersagt werden.

Die Arbeitsmittel
Arbeitgeber haben Beschäftigten grundsätzlich die 
erforderlichen Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen 
und die anfallenden Kosten zu tragen. Dazu können 
auch das Mobiliar fürs Arbeitszimmer, Strom- und 
Heizkosten sowie eine Beteiligung an den Mietkosten 
zählen. Die Parteien können jedoch vereinbaren, dass 
diese Kosten bereits durch das Grundgehalt gedeckt 
sind. Alternativ ist auch eine monatliche Kostenpau-
schale denkbar.

Betriebliche Übung verhindern
Wer seinen Beschäftigten auch nach der Pandemie 
erlaubt, ganz oder regelmäßig außerhalb des Betriebs 
zu arbeiten, ohne dass hierüber eine konkrete Verein-
barung getroffen wurde, läuft Gefahr, eine betrieb-
liche Übung zu begründen. Darunter versteht man 
allgemein die regelmäßige Wiederholung bestimmter 
Verhaltensweisen des Arbeitgebers, aus denen Arbeit-
nehmer schließen können, dass ihnen eine Leistung 
oder Vergünstigung auf Dauer gewährt werden soll. 
In diesen Fällen kann ein Anspruch des Beschäftigten 
auf Beibehaltung des Homeoffice entstehen. Deshalb 
sollte in die Homeoffice-Vereinbarung ein Freiwillig-
keitsvorbehalt aufgenommen werden. Alternativ ist 
auch eine Widerrufsklausel denkbar. In jedem Fall sollte 
unter dem Gesichtspunkt der Angemessenheit geregelt 
werden, in welchen Fällen der Arbeitnehmer wieder im 
Betrieb zu arbeiten hat und wie lange im Voraus ihm 
dies angekündigt werden muss.

FAZIT
Die flexible Arbeit im Homeoffice oder an 
einem anderen Ort außerhalb der Betriebs-
stätte kann für beide Parteien von Vorteil sein. 
Um dauerhaft Streitigkeiten und Haftungs-
risiken zu vermeiden, ist diese Arbeitsform 
jedoch auf eine vertragliche Grundlage zu stel-
len, die von vornherein keine Zweifel an den 
gegenseitigen Rechten und Pflichten zulässt. 
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Und sie berühren sie doch!
Das besagt die Neuregelung zur Geschäftsgrundlage von Gewerbemietverträgen  

bei coronabedingten Betriebsschließungen.

D
 
 
 
er Bundestag hat am 17. Dezem-

ber 2020 zwei Neuregelungen für Gewer-
bemietverhältnisse in der Corona-Pandemie 
beschlossen. Diese Neuregelungen sind seit 
1. Januar 2021 in Kraft.

Bei Mietverträgen über Gewerberäume wird 
im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) nun-
mehr gesetzlich vermutet, dass staatliche 
Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-
19-Pandemie die Geschäftsgrundlage des 
Gewerbemietvertrages berühren. Dies ver-
mutet das BGB neuerdings dann, wenn die 

Mietfläche durch staatliche Maßnahmen für 
den Betrieb des Mieters nicht mehr ver-
wendbar ist oder nur noch mit erheblichen 
Einschränkungen verwendet werden kann. 
Gemeint sind die angeordneten Betriebs-
schließungen im Einzelhandel, bei körper-
nahen Dienstleistungen, für Hotels und 
Restaurants etc.. Diese Betriebsschließun-
gen greifen in die Wirtschafts- und Berufs-
freiheit der betroffenen Gewerbebetriebe 
ein. Es werden Grundrechte beschränkt und 
zur Pandemiebekämpfung ganze Branchen 
in ihrer Existenz gefährdet. 

Das erscheint zunächst gerecht
Im Lockdown soll der betroffene Gewer-
bebetrieb auch nicht mehr die vereinbarte 
Gewerbemiete zahlen müssen. Der Mieter 
soll vom Vermieter vielmehr eine Anpas-
sung des Vertrags verlangen können. Diese 
Anpassung ist dann die Reduktion oder der 
Erlass der vereinbarten Miete. Die Anpas-
sung ist dann – äußerstenfalls – vielleicht 
auch eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit 
des Mieters für den eine feste Laufzeit auf-
weisenden Gewerbemietvertrag. Neben den 
anderen staatlichen Hilfen, neben Kurzarbei-
tergeld und der befristeten Aussetzung der 

Insolvenzantragspflicht sollen Gewerbebe-
triebe so weiter deutlich von den Folgen der 
Pandemie entlastet werden. Der Gedanke 
dahinter: Die Pandemie betrifft alle, und 
ihre Folgen sollen daher auch alle tragen. 

Verträge müssen  
eingehalten werden, oder?
So einfach sind die Dinge aber (leider) 
nicht. Im BGB gibt es – aus gutem Grund – 
den strikten Grundsatz, dass Verträge unbe-
dingt einzuhalten sind. Der Wegfall der 
Geschäftsgrundlage mit dem Recht zur 
Anpassung eines fest geschlossenen Ver-
trages ist eine ganz enge Ausnahme. Das 
BGB formuliert – und dies gilt nach der 
Neuregelung auch weiter – drei strenge 
Voraussetzungen dieses Anpassungsrechts: 
Es muss (1.) eine schwerwiegende Verände-
rung von Umständen geben, die für beide 
Parteien Grundlage des vorher geschlosse-
nen Vertrages waren. Hätten die Parteien 
diese Umstände gekannt, hätten sie den 
Vertrag gar nicht oder ganz anders abge-
schlossen. Allein das Vorliegen dieser ersten 
Voraussetzung wird jetzt bei pandemiebe-
dingten Betriebsschließungen zugunsten 
des Gewerbemieters vermutet. Das hat 
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Entspanntes Netzwerken auf dem Grün –
mit den VDIV-Golf-Veranstaltungen

6. VDIV-Golf-Cup | 17. Juni 2021 | Weimar
www.vdiv-management.de/golf

3.  VDIV-Golf-Cup Nord | 30. September 2021 | Warnemünde
www.vdiv-management.de/golf-nord

die Rechtsprechung im Gewerbemietrecht 
aber auch schon vorher so gesehen. Von 
daher bedarf es der neuen gesetzlichen 
Regelung nicht. Die anderen zwei Voraus-
setzungen des Anpassungsrechts regelt 
das neue Gesetz nicht. Und das ist gerade 
das Problem: Es darf (2.) kein Risiko ein-
treten, das dem Vertrag zufolge eine Par-
tei zu tragen hat. Im Gewerbemietrecht 
gibt es aber immer eine vertraglich klar 
vereinbarte Risikoverteilung. Das Betriebs-
risiko des Gewerbetriebs und das Verwen-
dungsrisiko für die Mieträume trägt immer 
der Gewerbemieter. Dies muss in unserer 
Wirtschaftsordnung auch so sein. Die dritte 
Voraussetzung eines Vertragsanpassungs-
rechts ist (3.) die absolute Unzumutbar-
keit der unveränderten Fortführung des 
Vertrages, d. h. die Existenzgefährung des 
Gewerbemieters. Auch hier hilft die neue 
gesetzliche Vermutung nicht. Es wird gerade 
nicht gesetzlich vermutet – und das geht 
auch ohne Einzelfallprüfung gar nicht –, 
dass die wirtschaftliche Existenz des Gewer-

bemieters durch die pandemiebedingten 
Betriebsschließungen gefährdet ist. 

Schnelle Hilfe durch Gerichte?
Dies alles muss im Prozess nach wie vor der 
Gewerbemieter darlegen und beweisen. 
Diese Beweisführung vor Gericht ist aufwen-
dig. Sie erfordert eine Betrachtung der wirt-
schaftlichen Situation des Gewerbemieters 
vor und in der Pandemie, die Kompensation 
durch staatliche Corona-Hilfen, das mögliche 
Ausweichen auf Online-Handel usw.. Dies ist 
vor Gericht durch Sachverständigengutach-
ten zu beweisen. Diese Beweisaufnahmen 
dauern Monate, manchmal auch Jahre. Die 
Beweislast trägt nach wie vor der Gewerbe-

mieter. Dieser Beweis wird vielleicht kleinen 
Fachgeschäften und Boutiquen gelingen, 
nicht aber ganzen Ladenketten. 

Was im Einzelfall anzupassen ist, wurde nicht 
gesetzlich geregelt. Wann welche coronabe-
dingten Beschränkungen bei welcher wirt-
schaftlichen Lage des Gewerbemieters zu 
welcher Mietreduktion führen, entscheiden 
immer noch die Gerichte. Auch dies ist miss-
lich. Zwar sieht die Neuregelung vor, dass 
Streitigkeiten vor Gericht in Gewerbever-
hältnissen, die durch die COVID-19-Pande-
mie betroffen sind, beschleunigt werden. 
Das Gesetz betreffend die Einführung der 
Zivilprozessordnung (EGZPO) formuliert 
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Staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung 

der Pandemie  berühren die Geschäfts-

grundlage des Gewerbemietvertrages.
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hierzu in § 44 Abs. 1 und 2, dass derartige 
Verfahren „beschleunigt zu behandeln“ sind, 
ferner, dass vor Gericht „ein früher erster 
Termin spätestens einen Monat nach Zustel-
lung der Klageschrift stattfinden (soll)“. 

Der eigentlich gute Gedanke dahinter ist, 
dass die Gerichte möglichst früh helfen sol-
len, wenn die Verhandlungen von Vermie-
ter und Mieter über eine Anpassung der 
Gewerbemiete nicht vorankommen. Solche 
Beschleunigungsregelungen bringen aber 
fast immer mehr Nachteile als Vorteile mit 
sich. Denn durch solche Regelungen wer-
den die Parteien animiert, gerade nicht zu 
verhandeln, sondern schnell die Gerichte 
einzuschalten, die hierdurch ebenso schnell 
überlastet werden. 

Erste Gerichtsentscheidungen 
 liegen vor.
Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe 
bestätigte mit Urteil vom 24. Februar 2021, 
Az. 7 U 109/20, eine Entscheidung des 
Landgerichts (LG) Heidelberg. Das hatte in 
erster Instanz entschieden, dass Geschäfts-
raummieter, im entschiedenen Fall eine 
große Handelskette, auch während coro-
nabedingten Schließungsanordnungen in 
aller Regel verpflichtet sind, die vereinbarte 
Miete weiter zu zahlen. Das OLG Karlsruhe 

hat die hiergegen gerichtete Berufung des 
Mieters zurückgewiesen. Das Berufungsurteil 
stellt fest, dass coronabedingte Schließungs-
anordnungen eine Unzumutbarkeit zur Wei-
terzahlung der vollständigen Gewerbemiete 
aus dem Gesichtspunkt des Wegfalls der 
Geschäftsgrundlage grundsätzlich begrün-
den können. Dies setzt jedoch vo raus, dass 
die Inanspruchnahme des Mieters zu einer 
Vernichtung seiner Existenz führen würde 
oder sein wirtschaftliches Fortkommen 
zumindest schwerwiegend beeinträchtigt 
und auch die Interessenlage des Vermieters 
eine Vertragsanpassung erlaubt. Dies wurde 
im entschiedenen Fall verneint.

Das OLG Dresden hat mit Urteil vom 24. 
Februar 2021, Az. 5 U 1782/20, ein erstin-
stanzliches Urteil des LG Chemnitz für ein 
von einer Schließungsanordnung betroffenes 
Textil-Einzelhandelsgeschäft korrigiert. Wäh-
rend das LG Chemnitz den Einzelhändler zur 
Zahlung der vollständigen Miete verurteilt 

Viele Gewerbevermieter machen 

 freiwillig Zugeständnisse.

Leerstand ist derzeit keine  Alternative 

zur gütlichen Einigung, denn 

 Neuvermietungen sind nicht in Sicht.

hatte, hat das OLG Dresden festgestellt, dass 
auf Grundlage der durch die Schließungsan-
ordnung ausgelösten Störung der Geschäfts-
grundlage eine Reduktion der Kaltmiete um 
50 Prozent gerechtfertigt sei. Dies deshalb, 
weil auch die weiteren Vo raussetzungen des 
Wegfalls der Geschäftsgrundlage im ent-
schiedenen Fall vorlagen. 

Wirksame Marktmechanismen
Seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 
wurde das Thema gut vom Markt gere-
gelt. Wirksame Marktmechanismen gibt es 
auch aufseiten der Gewerbevermieter. Sie 
inte ressiert die langfristige Rendite. Hoch-
wertige Gewerbeobjekte werden oft mit 
treuhänderisch überlassenen Anlagemit-
teln errichtet oder erworben. Die Inves-
titionskosten sind enorm. Es besteht eine 
lange Kapitalbindungsdauer, die Investition 
rechnet sich nur über die Zeit.

Vor diesem Hintergrund sind Gewerbever-
mieter immer freiwillig bereit, ihren Mietern 
weitreichende Zugeständnisse zu machen. 
Denn die Alternative zu einem konstrukti-
ven Umgang und einer gütlichen Einigung 
mit dem Mieter ist der Leerstand. Leerstand 
in Pandemiezeiten ist zu vermeiden, denn 
Neuvermietungen sind nicht in Sicht. Leer-
stand bedeutet für Gewerbevermieter auch 
immer den Zwang zum kostenintensiven 
Umbau des Mietobjekts. Die hierdurch ent-
stehenden Mietausfälle und die Kosten sind 
immer höher als eine COVID-19-bedingte 
befristete Reduktion der Gewerbemiete. Von 
daher sind Gewerbevermieter stets daran 
interessiert, ihre bisherigen Gewerbemie-
ter zu halten und Leerstands-, Umbau- und 
Neuvermietungskosten zu vermeiden. Dies 
hat im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 
überaus gut funktioniert. Wenn im äußerst 
selten gebliebenen Einzelfall keine einver-
nehmliche Regelung erzielbar war, konnten 
die Gerichte immer noch angerufen werden. 
Die jetzige Neuregelung ändert daran nichts. Fo
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Veranstaltungsprogramm Young Professionals VDIV 
 
Anmeldungen unter: 
 
Ansprechpartner Young Professionals Maxim Isamuchamedow M. Sc. Immobilienmanagement youngprofessionals@vdiv-bw.de  

Ansprechpartner VDIV Baden-Württemberg  Diana Rivic 
Dipl.-Betriebswirtin (FH) youngprofessionals@vdiv-bw.de  
 
Die Mitgliedschaft als Young Professional ist derzeit kostenfrei. 
 

MÄRZ  Freitag, 05.03.2021 von 08:00 – 10:00 Uhr Virtueller Young Professionals Stammtisch - Interessenaustausch  
APRIL  Donnerstag, 22.04.2021 von 09:30 – 11:30 Uhr WebCoach: Moderne Unterstützung bei der Erstellung der WEG/BeKo-Abrechnung  

 
JUNI  Donnerstag, 10.06.2021 von 18:30 – 20:30 Uhr Virtueller Young Professionals Stammtisch - Interessenaustausch  
JULI  im Juli 2021 von 09:30 – 11:30 Uhr  WebCoach: Sicheres Auftreten im Beruf   
SEPTEMBER  Freitag, 24.09.2021 von 08:00 – 10:00 Uhr Virtueller Young Professionals Stammtisch - Interessenaustausch   
OKTOBER  im Oktober 2021 – 2 Tage Städteexkursion nach Wien, Besuch der ÖVI Young Professionals  
 im Oktober 2021 von 09:30 – 11:30 Uhr WebCoach: Korrespondieren für Immobilienverwalter – Worte richtig einsetzen! 

 
NOVEMBER  Freitag, 12.11.2021 ab 17.30 Uhr  Jahreshauptveranstaltung - Zusammentreffen der Young Professionals   
DEZEMBER  Donnerstag, 02.12.2021 von 18:30 – 20:30 Uhr Virtueller Young Professionals Stammtisch - Jahresabschlusstreffen   

youngprofessionals_vdiv_bw 

VDIV Baden-Württemberg

Initiative Young Professionals

W 
anted: Neue Köpfe, mutige Voran-

treiber, Initiatoren und Inspirationsgeber 
gesucht!

Nie zuvor haben wir uns so viele Gedan-
ken darüber gemacht, wie wir in Zukunft 
arbeiten wollen, was unsere Arbeitswelt 
bestimmt und wie wir sie weiterentwickeln 
können. Die digitalen Anforderungen wach-
sen, die Zahl der Nachwuchskräfte hingegen 
sinkt. Umso wichtiger ist es daher in diesen 
Zeiten, die nächste Generation zu fördern 
und ihr Perspektiven zu bieten. 

Und genau das tun die Young Professionals 
des VDIV Baden-Württemberg. Sie suchen 
neue Köpfe und Ideen, mutige Vo rantreiber, 
Initiatoren und Inspirationsgeber, die Lust 

haben, sich neben ihrem Beruf zu enga-
gieren. 

Die Young Professionals sind ein bereits 
beachtlich gewachsenes Netzwerk, das ste-
tig weiter wächst, jede Herausforderung 
annimmt und eine Plattform für die Immo-
bilienwirtschaft von morgen schaffen kann. 
Zu erreichen ist dieses Ziel aber nur gemein-
sam – indem auch Youngster der Branche 
dazu angeregt werden, in ihrer freien Zeit an 
der Gestaltung von Perspektiven für Nach-
wuchskräfte mitzuwirken. Zu diesem Zweck 
sind in diesem Jahr vielfältige Veranstal-
tungen, Möglichkeiten zum Interessenaus-
tausch und das ein oder andere spannende 
Online-Seminar geplant, an denen Immo-
bilienverwaltungen und ihre Mitarbeiter 
teilnehmen können. Es geht darum, die 

Zukunft zu gestalten, und dazu sind neue 
Gesichter in den Reihen der schon aktiven 
Macher herzlich willkommen. 
Kontaktaufnahme über Maxim Isamucha-
medow, M. Sc., MI – Real Estate & Finance
E-Mail: youngprofessionals@vdiv-bw.de
WhatsApp: 0173 6851235

Z 
u einer virtuellen Schulung für Verwal-

tungsbeiräte am Freitag, 12. März 2021, 
hatte der VDIV Baden-Württemberg ein-
geladen. Mitglieder des Landesverbandes 

Virtuelle Beiratsschulung
hatten die Möglichkeit, ihre Beiräte kosten-
los für die Schulung anzumelden. Innerhalb 
weniger Tage war die zweieinhalbstündige 
Schulung mit 500 Teilnehmern restlos aus-
gebucht.

  

Der Vorstandsvorsitzende Wolfgang D. 
Heckeler begrüßte die Teilnehmer und 
moderierte die Veranstaltung. Das weitere 
Programm gestaltete sich wie folgt: Matthias 
Bär, Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH 
& Co. KG, referierte zum Thema Elektro-
mobilität in der Wohnungseigentümerge-
meinschaft. Dem Brandschutz in Garagen 
und der Novellierung der Garagenverord-
nung in Baden-Württemberg widmete sich 
Anna Harbach, TÜV SÜD Industrie Service 
GmbH. Im Hauptvortrag ging es darum, 
was sich für Verwaltungsbeiräte durch die 
Reform des Wohnungseigentumsgesetzes 
2020 ändert, und das erläuterte Rechtsan-
walt Thomas Hannemann, Kanzlei Hanne-
mann, Eckl & Moersch Rechtsanwälte PartG 
mbH, Karlsruhe. 

Wegen der großen Nachfrage war bereits 
eine zweite Schulung für den 18. März anbe-
raumt, die ebenfalls mit 500 Teilnehmern 
im Vorfeld komplett ausgebucht war.Fo
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Der Veranstaltungskalender steht auf der Home-
page der Young Professionals VDIV Baden-Würt-
temberg e.V. zum Download: www.yp.vdiv-bw.de
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E 
igentlich wie bei einer Präsenzveranstaltung: Am 23. Februar 

begrüßte Sylvia Pruß als Vorstandsvorsitzende des Berlin-Branden-
burger Landesverbandes die Teilnehmer des Online-Seminars zur 
WEG-Reform sehr herzlich – und hieß auch gleich stolz die C&P 

Fortbildungszertifikate 2020 für 204 Mitglieder

D 
er Qualitätsanspruch des VDIV Baden-

Württemberg zeigt sich seit vielen Jahren 
in der Umsetzung konkreter Maßnahmen. 
So bietet der Landesverband seinen Mitglie-
dern unter anderem vielfältige Möglichkeiten, 
sich Fortbildungszertifikate zu „erarbeiten“. 
Dahinter steht das Prinzip der freiwilligen 
Selbstkontrolle: Für die Teilnahme an jeder 
Veranstaltung des VDIV BW bzw. des VDIV 
Deutschland wird eine bestimmte Zahl an 
Punkten vergeben. Mitgliedsunternehmen, die 
auf diese Weise mindestens 100 Punkte inner-
halb eines Kalenderjahrs erreicht haben, erhal-
ten ein Fortbildungszertifikat. Damit möchte 
der Verband das Engagement derjenigen 
honorieren, die gewissenhaft der freiwilligen 

Selbstverpflichtung zur ständigen Weiterbil-
dung nachkommen. Die Fortbildungsveran-
staltungen werden wie folgt bewertet:

 ■ Stammtisch: 15 Punkte

 ■ Online-Seminare:  
5 – 30 Punkte

 ■ Ganztagsseminare: 
30 Punkte

 ■ Deutscher Verwalter-
tag: 40 Punkte

 ■ Mehrtagesseminare: 
40 Punkte

Erfreulich viele Mitgliedsunternehmen 
haben auch im Jahr 2020 an den Veran-
staltungen teilgenommen – 204 von ihnen 
erreichten die für die Zertifizierung erfor-
derliche Mindestpunktzahl und erhielten 

dafür ihre besondere Aus-
zeichnung. Geradezu vor-
bildlich schnitten die besten 
Drei ab: Gesellschaft für 
Wirtschaftsdienste und 
Anlagenberatung mbH, 
Stuttgart, mit 570 Punkten: 
Hausverwaltung Herrmann, 
Biberach, 470 Punkte; 
SW Hausverwaltungsge-
sellschaft, Stuttgart, 350 
Punkte.

 

Fortbildungszertifikat 

2020 

Besondere Auszeichnung an 

für vorbildliche Aus- und Weiterbildung  

der Mitarbeiter im Kalenderjahr 2020.  

 

Ausgestellt vom 
Verband der Immobilienverwalter 

Baden-Württemberg e.V. 

Wolfgang D. Heckeler                  Diana Rivic 
(Vorstandsvorsitzender)                 (Geschäftsführerin) 
 

 Bietigheim-Bissingen, Dezember 2020 

Max Mustermann  

VDIV Berlin-Brandenburg

Der Landesverband begrüßt sein 200. Mitglied
wotum GmbH als 200. Mitglied willkommen. Als Vertreterin der 
Berliner Immobilienverwaltung hatte sich Tamara Bischoff dem 
Seminar zugeschaltet und freute sich über die Aufnahme in den 
Verband. Wegen der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen 
erhielt sie ihren Begrüßungs-Blumenstrauß per Boten. 

Die WEG-Reform, die am 1. Dezember 2020 in Kraft getreten ist, 
ist in diesem Jahr für viele Immobilienverwalter das Thema Num-
mer eins, insbesondere in Vorbereitung der anstehenden Eigentü-
merversammlungen. Rechtsanwalt Dr. Thomas Hansen referierte 
unter anderem über die Bestellung des Verwalters und die gesetzlich 
neu geschaffene Möglichkeit seiner Abberufung ohne wichtigen 
Grund, über bauliche Veränderungen und die Option, an Eigentü-
merversammlungen online teilzunehmen. Selbstverständlich konn-
ten die Teilnehmer auch Fragen stellen, wovon sie im Chat so rege 
Gebrauch machten, dass die für das Seminar geplante Zeit trotz 
Verlängerung bei Weitem nicht reichte. Eine Fortsetzung wird es 
daher im Mai geben, so hat es der Vorstand bereits fest geplant. 

Das Schlusswort hatte wie gewohnt Roswitha Pihan-Schmitt als 
geschäftsführende Vorständin. Sie dankte allen Teilnehmern und 
wies auch gleich auf die kommenden Veranstaltungen des Verban-
des hin. Weitere Informationen und Anmeldung: 
www.vdiv-bb.de 

Online: Die 
Vorstands-
vorsitzende 
Sylvia Pruß 
begrüßt 
mit Tamara 
Bischoff die 
C&P wo-
tum GmbH 
als 200. 
Mitglied des 
VDIV BB.
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Verband der Immobilienverwalter 
Baden-Württemberg e. V.
Berliner Straße 19 •  
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 07142 76-296
info@vdiv-bw.de • www.vdiv-bw.de
Geschäftsführerin: Diana Rivic
Vorstandsvorsitzender: 
Wolfgang D. Heckeler

Verband der Immobilienverwalter 
Bayern e. V.
Sonnenstraße 11 • 80331 München
Tel. 089 5998845-0
info@vdiv-bayern.de 
www.vdiv-bayern.de
Geschäftsführender Vorstand: Walter Plank
Vorstandsvorsitzender: Marco J. Schwarz

Verband der  Immobilienverwalter  
Berlin-Brandenburg e. V.
Neue Grünstraße 9 • 10179 Berlin
Tel. 030 27907090
info@vdivbb.de
www.vdiv-bb.de
Geschäftsführende Vorständin:
Roswitha Pihan-Schmitt
Vorstandsvorsitzende: Sylvia Pruß

Verband der  Immobilienverwalter 
Hessen e. V.
Dreiherrnsteinplatz 16  
63263 Neu-Isenburg
Tel. 06102 5745216
info@vdiv-hessen.de
www.vdiv-hessen.de
Vorstandsvorsitzender: Werner Merkel

Verband der  Immobilienverwalter 
 Niedersachsen / Bremen e. V.
Warmbüchenstr. 15 • 30159 Hannover
Tel. 0511 87456040
info@vdiv-niedersachsen-bremen.de
www.vdiv-niedersachsen-bremen.de
Geschäftsführende Vorständin: 
Tania Caminades
Vorstandsvorsitzender: Andre Jahns

Verband der Immobilienverwalter 
Nordrhein-Westfalen e. V.
Vaalser Straße 148 • 52074 Aachen
Tel. 0241 51835040
info@vdiv-nrw.de • www.vdiv-nrw.de
Vorstandsvorsitzender: Dr. Michael Casser
Stv. Vorsitzender: Dr. Klaus Vossen

Verband der Immobilienverwalter 
 Rheinland-Pfalz / Saarland e. V.
Metzgergasse 1 • 67246 Dirmstein
Tel. 06238 9835813
office@vdiv-rps.de • www.vdiv-rps.de
Geschäftsführender Vorstand: 
Markus Herrmann
Vorständin Rheinland-Pfalz:  
Angelika Neubauer
Vorstand Saarland: Axel Ewen

Verband der Immobilienverwalter 
Mitteldeutschland e. V.
Wehlener Straße 46 • 01279 Dresden 
Tel. 0351 255070
info@vdiv-mitteldeutschland.de
www.vdiv-mitteldeutschland.de
Geschäftsführender Vorstand: 
Dr. Joachim Näke
Stv. Vorsitzender: Thomas Nitsche

Verband der  Immobilienverwalter 
Sachsen-Anhalt e. V.
Geschäftsstelle Halle:
Willy-Brandt-Straße 65 • 06110 Halle

Hauptgeschäftsstelle Magdeburg:
Klausener Straße 35 • 39112 Magdeburg
Tel. 0391 5558948
info@vdiv-sa.de • www.vdiv-sa.de
Geschäftsführender Vorstand: 
Mirko Wild
Vorsitzender: Axel Balzer

Verband der Immobilienverwalter 
Schleswig-Holstein / Hamburg /
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Geschäftsstelle Schleswig-Holstein:
Düppelstraße 71 • 24105 Kiel
Tel. 0431 84757

Geschäftsstelle Hamburg:
Dorotheenstraße 144 •
22299 Hamburg
Tel. 040 69691168

Geschäftsstelle 
 Mecklenburg-Vorpommern:
Zur Steinbeck 1 • 18225 Kühlungsborn
Tel. 038293 60100
info@vdiv-nord.de
www.vdiv-nord.de
Geschäftsführender Vorstand: 
Wolfgang Mattern
Vorsitzender: Holger Zychski
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WIR LIEBEN 
FEEDBACK 

Wir freuen uns über Ihre Fragen, Kritik und 

 Anregungen. Schreiben Sie uns an:  

redaktion@vdivaktuell.de

BUCH- & GENUSSTIPP
Hard Land von Benedict Wells & Cuvée Rosé 2019 von Bretz

Missouri, 1985: Um vor den Problemen zu Hause zu flie-
hen, nimmt der fünfzehnjährige Sam einen Ferienjob in 
einem alten Kino an, und einen magischen Sommer lang 
ist alles auf den Kopf gestellt. Er findet Freunde, verliebt 
sich und entdeckt die Geheimnisse seiner Heimatstadt. 
Zum ersten Mal ist er kein unscheinbarer Außenseiter 
mehr. Bis etwas passiert, das ihn zwingt, erwachsen zu 
werden. Eine Hommage an Coming-of-Age-Filme der 
Achtzigerjahre wie „The Breakfast Club“ und „Stand By 
Me“ ist diese Geschichte eines Sommers, den man nie 
mehr vergisst. Und was gehört zu einem unvergesslichen 
Sommer? Der passende Wein!

Für schöne Sommerabende ist der Bretz Cuvée Rosé 2019 
eine Empfehlung. Freuen Sie sich auf einen wunderbaren 
Roségenuss vom Weingut Bretz in Rheinhessen. Jungwin-
zerin Victoria und ihr Vater Horst haben sich hier einmal 
mehr selbst übertroffen. Die am Bechtolsheimer Petersberg 
gewachsenen Trauben aus Merlot, Portugieser und Dornfel-
der wurden zu einer außergewöhnlichen Cuvée vinifiziert, 
die das perfekte Sommergefühl einfängt: Pink fließt sie ins 
Glas, so intensiv wie der Fruchtgenuss, den dieser Eindruck 

verspricht, und sieht verlockend sommerlich aus. Aus-
geprägte Aromen von Erdbeere, Brombeere, Cassis und 
Himbeere betören die Nase und zeigen sich fruchtig am 

Gaumen. Das Spiel von Süße und 
Säure ist perfekt ausgewogen, das 
gesamte Auftreten frisch und ele-
gant. Lang bleibt der Rosé auf der 
Zunge und weckt die Vorfreude 
auf den nächsten Schluck – und 
auf das nächste Kapitel im Buch.  

Benedict Wells: Hard Land • Diogenes 
2021 • Hardcover, 352 Seiten • ISBN 
978-3-257-07148-1 • 24 Euro

vdivaktuell 4/21 erscheint am 
28. Mai  mit dem Titel Mietverwal-
tung und u. a. folgenden Themen:

■  Sondervergütung  Mietverwaltung

■  Gewerbemietverträge

■  Aufzugmanagement

■   digitale Wohnungsübergaben
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 ZITAT DES MONATS 
Karl Valentin, mit bürgerlichem Namen Valentin 

Ludwig Fey, lebte von 1882 bis 1948, war ein deut-
scher Komiker, Volkssänger, Autor und Filmprodu-
zent. Er beeinflusste mit seinem Humor zahlreiche 
Künstler, darunter Bertolt Brecht, Samuel Beckett, 
Loriot, Gerhard Polt und Helge Schneider. Er lebte 

in München und kann zu den Münchner Origi-
nalen gezählt werden. Am Münchner Viktuali-

enmarkt findet man den Karl-Valentin-Brunnen. 
Besonders treffend erscheinen gerade heute die 

folgenden Zeilen von ihm:

Über kurz oder lang kann das 
nimmer länger so weitergehen, 
ausser es dauert noch länger, 

dann kann man nur sagen, 
es braucht halt alles seine Zeit, 

und Zeit wär’s, dass es bald anders wird.



VDIV-Partnernetzwerk
www.vdiv.de

VDIV-PREMIUMPARTNER

VDIV-KOOPERATIONSPARTNER

Immer ein Grad besser.

VDIV-INNOVATIONSPARTNER



SAVE THE DATE

29. DEUTSCHER VERWALTERTAG
23   24 SEPTEMBER 2021
ESTREL BERLIN   CONVENTION HALL

IMPULSE FÜR DIE UNTERNEHMERISCHE 

ZUKUNFT | ERSTKLASSIGE REFERENTEN | 

BEWEGENDE UND INNOVATIVE THEMEN  

WWW.DEUTSCHER-VERWALTERTAG.DE


